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Papst Franziskus

94 Apostolisches Schreiben Motuproprio „De Concordia inter Codices“

In der Ausgabe vom 16. September 2016 der vatikanischen Tageszeitung
L´Osservatore Romano wurde das von Papst Franziskus unterzeichnete
Motuproprio „De concordia inter Codices“ promulgiert. Es enthält Verän-
derungen im CIC mit dem Ziel, eine größere Übereinstimmung zwischen
den Gesetzbüchern für die lateinische Kirche (CIC) und für die katholi-
schen Ostkirchen (CCEO) zu erreichen.

Da die Änderungen besonders im Bereich der Sakramentenspendung pra-
xisrelevant sind, hat der Ständige Rat der Deutschen Bischofskonferenz
am 21. November 2016 beschlossen, eine deutsche Übersetzung zu erstel-
len und diese den Diözesen zur Veröffentlichung in den Amtsblättern zu-
kommen zu lassen.

Im Anschluss an den Text des Motuproprio werden noch einige praxisrele-
vante Hinweise für die Seelsorge vor Ort gegeben.

Apostolisches Schreiben, das aus eigenem Antrieb (Motu proprio)
erlassen wurde, „De Concordia inter Codices“

Mit ihm werden einige Vorschriften des Codex des kanonischen Rechtes
geändert

Bewegt von der ständigen Sorge um die Übereinstimmung der Codices
sind uns einige Punkte aufgefallen, zwischen denen in den Canones des
Codex des kanonischen Rechtes und des Codex der katholischen Ostkir-
chen Unterschiede bestehen.

Die beiden Codices enthalten sowohl teils gemeinsame Normen als auch
teils besondere und eigene, was beide als autonom erweist. Gleichwohl ist
es angebracht, dass auch in den besonderen Normen eine angemessene
Übereinstimmung besteht. Bestehende Diskrepanzen würden sich näm-
lich in der pastoralen Praxis negativ auswirken, vor allem wenn es Bezie-
hungen zwischen Angehörigen der lateinischen und einer der östlichen
Kirchen zu regeln gilt.

Dies geschieht vor allem in unserer Zeit, da die Migration der Völker
dazu führt, dass viele orientalische Gläubige sich in lateinischen Gebieten
aufhalten. Dadurch sind nicht wenige pastorale und rechtliche Fragen ent-
standen, die fordern, sie mit entsprechenden Normen zu lösen. Vor allem
muss daran erinnert werden, dass die orientalischen Gläubigen verpflich-
tet sind, ihren eigenen Ritus zu bewahren, in welchem Territorium sie sich
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auch aufhalten (vgl. CCEO can. 40 § 3; II. Vat. Konz., Dekr. Orientalium
Ecclesiarum, 6), und dass demzufolge die zuständige kirchliche Behörde
dafür sorgen muss, dass ihnen die geeigneten Mittel zur Verfügung stehen,
damit sie ihre Pflicht erfüllen können (vgl. CCEO can. 193 § 1; CIC can.
383 §§ 1 2; Nachsyn. Ap. Schr. Pastores gregis, 72). Die Übereinstimmung
der Normen ist ohne Zweifel ein Mittel, das sehr hilft, das Wachstum der
verehrungswürdigen orientalischen Riten zu fördern (vgl. CCEO can. 39),
sodass die Kirchen eigenen Rechtes die Seelsorge wirksam ausüben kön-
nen.

Trotzdem muss man sich die Notwendigkeit der besonderen Gegebenhei-
ten jener Region vor Augen halten, in der sich zwischenkirchliche Bezie-
hungen ergeben. Im Westen, der zum größten Teil lateinisch ist, ist es an-
gebracht, ein ausgewogenes Verhältnis zwischen dem Schutz des Eigen-
rechtes der orientalischen Minderheit und dem Respekt vor der histori-
schen kanonischen Tradition der lateinischen Mehrheit zu wahren, so dass
unnötige Störungen und Konflikte vermieden werden und eine fruchtbare
Zusammenarbeit zwischen allen in jener Region vertretenen katholischen
Gemeinschaften gefördert wird.

Ein weiterer Grund kommt dazu, dass die Normen des CIC mit ausdrück-
lich erlassenen Verfügungen vervollständigt werden, die im CCEO ähnlich
enthalten sind, die Forderung nämlich, dass diese genauer die Beziehun-
gen mit den Gläubigen der nichtkatholischen orientalischen Kirchen be-
stimmen, die inzwischen in beträchtlicher Anzahl in den lateinischen Terri-
torien ansässig sind.

Es ist auch vor Augen zu haben, dass Kommentare der Kanonisten auf ge-
wisse Diskrepanzen zwischen den beiden Codices aufmerksam gemacht
und fast einhellig aufgezeigt haben, welche die vorzüglichen Fragen sind
und wie diese abgestimmt werden müssen.

Ziel der Normen, die das Apostolische Schreiben eigenen Antriebes
(Motu Proprio) erlässt, ist, zu einer übereinstimmenden Ordnung zu ge-
langen, die einen sicheren Weg aufzeigt, dem bei den einzelnen Fällen in
der Pastoral gefolgt werden muss.

Der Päpstliche Rat für die Gesetzestexte hat mithilfe einer Kommission
von Experten für orientalisches und lateinisches Kirchenrecht die Fragen
aufgelistet, die vor allem einer Angleichung durch eine legislative Erneu-
erung bedürfen und dann einen Text erarbeitet, der von etwa 30 Beratern
und Fachleuten des kanonischen Rechtes in aller Welt sowie den Auto-
ritäten der lateinischen Ordinariate für die Orientalen zugesandt wurde.
Nach Auswertung der erhaltenen Anmerkungen wurde der neue Text von
der Vollversammlung des Päpstlichen Rates für die Gesetzestexte appro-
biert.
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Unter Beachtung all dessen verfügen wir hiermit Folgendes:

Art. 1. Canon 111 CIC wird vollständig durch den folgenden Text ersetzt,
in den ein neuer Paragraph eingefügt ist und in dem einige Formulierun-
gen geändert werden:

§ 1. In die lateinische Kirche wird durch den Taufempfang aufgenom-
men ein Kind von Eltern, die zu ihr gehören oder die, falls ein Eltern-
teil nicht zu ihr gehört, beide übereinstimmend gewünscht haben, dass
ihr Kind in der lateinischen Kirche getauft wird; wenn aber diese
Übereinstimmung fehlt, wird es der Kirche eigenen Rechtes zuge-
schrieben, zu welcher der Vater gehört.
§ 2. Wenn aber nur ein Elternteil katholisch ist, wird es in die Kirche
aufgenommen, zu der dieser katholische Elternteil gehört.

§ 3. Jeder Taufbewerber, der das vierzehnte Lebensjahr vollendet hat,
kann frei wählen, ob er in der lateinischen Kirche oder in einer ande-
ren Kirche eigenen Rechtes getauft werden soll; in diesem Falle gehört
er zu der Kirche, die er gewählt hat.

Art. 2. Canon 112 CIC wird vollständig durch den folgenden Text ersetzt,
in den ein neuer Paragraph eingefügt ist und in dem einige Formulierun-
gen geändert werden:

§ l. Nach dem Empfang der Taufe werden in eine andere Kirche eige-
nen Rechtes aufgenommen:
1° wer die Erlaubnis vom Apostolischen Stuhl erhalten hat;
2° ein Ehepartner, der bei Eingehen oder während des Bestehens ei-
ner Ehe erklärt, dass er zur Kirche eigenen Rechtes des anderen Ehe-
partners übertrete; ist aber die Ehe aufgelöst, kann er frei zur lateini-
schen Kirche zurückkehren;
3° vor Vollendung des vierzehnten Lebensjahres die Kinder der in nn.
1 und 2 Genannten wie auch in einer Mischehe die Kinder des katho-
lischen Teils, der rechtmäßig zu einer anderen Kirche eigenen Rechtes
übergetreten ist; nach Erreichen dieses Alters aber können diese zur
lateinischen Kirche zurückkehren.
§ 2. Der selbst längere Zeit hindurch geübte Brauch, die Sakramente
nach dem Ritus einer anderen Kirche eigenen Rechtes zu empfangen,
bringt nicht die Aufnahme in diese Kirche mit sich.
§ 3. Jeder Übertritt zu einer anderen Kirche eigenen Rechtes erlangt
Rechtskraft vom Zeitpunkt der Erklärung an, die vollzogen wird vor
dem Ortsordinarius dieser Kirche oder dem eigenen Pfarrer oder einem
Priester, der von einem dieser beiden delegiert worden ist, sowie zwei
Zeugen, sofern das Reskript des Apostolischen Stuhls nichts anderes
vorsieht; er muss im Taufbuch vermerkt werden.
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Art. 3. Der zweite Paragraph von can. 535 CIC wird vollständig durch den
folgenden Text ersetzt:

§ 2. In das Taufbuch sind auch einzutragen die Aufnahme in eine Kir-
che eigenen Rechtes oder der Übertritt zu einer anderen, ferner die Fir-
mung und ebenso alles, was den kanonischen Personenstand der
Gläubigen betrifft in Bezug auf die Ehe, unbeschadet jedoch der Vor-
schrift des can.1133, in Bezug auf die Adoption, desgleichen in Bezug
auf den Empfang der heiligen Weihe und in Bezug auf das in einem
Ordensinstitut abgelegte ewige Gelübde; diese Eintragungen sind in
einer Urkunde über den Taufempfang immer zu erwähnen.

Art. 4. Der zweite Absatz des ersten Paragraphen von can. 868 CIC wird
vollständig durch den folgenden Text ersetzt:

§1. 2° es muss die begründete Hoffnung bestehen, dass das Kind in der
katholischen Religion erzogen wird, unbeschadet § 3; wenn diese Hoff-
nung völlig fehlt, ist die Taufe gemäß den Vorschriften des Partikular-
rechts aufzuschieben; dabei sind die Eltern auf den Grund hinzuweisen.

Art. 5. Canon 868 CIC enthält einen dritten Paragraphen mit folgendem
Wortlaut:

§ 3. Ein Kind nichtkatholischer Christen wird erlaubt getauft, wenn die
Eltern oder wenigstens ein Elternteil oder der, der rechtmäßig ihre Stelle
vertritt, darum bitten und wenn es ihnen physisch oder moralisch un-
möglich ist, sich an den eigenen Amtsträger zu wenden.

Art. 6. Canon 1108 CIC enthält einen dritten Paragraphen mit folgendem
Wortlaut:

§ 3. Nur ein Priester assistiert gültig einer Ehe zwischen orientalischen
Partnern oder zwischen einem lateinischen und einem orientalischen
Partner, sei er katholisch oder nichtkatholisch.

Art. 7. Canon 1109 CIC wird vollständig durch den folgenden Text ersetzt:

Der Ortsordinarius und der Ortspfarrer assistieren, sofern sie nicht
durch Urteil oder Dekret exkommuniziert, interdiziert oder vom Amt
suspendiert worden sind bzw. als solche erklärt worden sind, innerhalb
der Grenzen ihres Gebietes kraft ihres Amtes gültig den Eheschlie-
ßungen nicht nur ihrer Untergebenen, sondern auch der Fremden, so-
fern wenigstens einer von ihnen der lateinischen Kirche angehört.

Art. 8. Der erste Paragraph von can. 1111 CIC wird vollständig durch den
folgenden Text ersetzt:

§ 1. Solange der Ortsordinarius und der Ortspfarrer ihr Amt gültig
ausüben, können sie die Befugnis, innerhalb der Grenzen ihres Gebie-
tes den Eheschließungen zu assistieren, auch allgemein an Priester
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und Diakone delegieren, unbeschadet aber dessen, was can. 1108 § 3
vorschreibt.

Art. 9. Der erste Paragraph von can. 1112 CIC wird vollständig durch den
folgenden Text ersetzt:

§ 1. Wo Priester und Diakone fehlen, kann der Diözesanbischof, auf-
grund einer vorgängigen empfehlenden Stellungnahme der Bischofs-
konferenz und nach Erhalt der Erlaubnis des Heiligen Stuhles, Laien
zur Eheschließungsassistenz delegieren, unbeschadet der Vorschrift
von can. 1108 § 3.

Art. 10. Canon 1116 CIC enthält einen dritten Paragraphen mit folgendem
Wortlaut:

§ 3. Unter den Umständen von § 1, nn. 1 und 2 kann der Ortsordinarius
jedem katholischen Priester die Befugnis übertragen, die Ehe von
Christen der orientalischen Kirchen zu segnen, die keine volle Gemein-
schaft mit der katholischen Kirche haben, wenn sie von sich aus darum
bitten und sofern einer gültigen und erlaubten Ehe nichts entgegensteht.
Derselbe Priester soll, immer mit der gebotenen Klugheit, die zustän-
dige Autorität der betroffenen nichtkatholischen Kirche von der Sache
unterrichten.

Art. 11. Der erste Paragraph von can. 1127 CIC wird vollständig durch
den folgenden Text ersetzt:

§ 1. Was die Eheschließungsform bei einer Mischehe betrifft, sind die
Vorschriften des can. 1108 zu beachten; wenn jedoch ein Katholik eine
Ehe mit einem Nichtkatholiken eines orientalischen Ritus schließt, ist
die kanonische Eheschließungsform nur zur Erlaubtheit einzuhalten;
zur Gültigkeit aber ist unter Wahrung der sonstigen Rechtsvorschrif-
ten die Mitwirkung eines Priesters erforderlich.

Wir ordnen an, dass alles, was von Uns in diesem Apostolischen Schreiben
auf eigenen Antrieb (Motu Proprio) bestimmt wurde, gültig und rechts-
kräftig ist ungeachtet jedweder gegenteiligen Verfügung, selbst wenn sie
besonderer Erwähnung würdig wäre. Wir setzen auch fest, dass es durch
die Veröffentlichung in der Tageszeitung L´Osservatore Romano promul-
giert und anschließend im offiziellen Organ, den Acta Apostolicae Sedis,
publiziert wird.

Gegeben zu Rom, an Sankt Peter, den 31. Mai des Jahres 2016, des vierten
Unseres Pontifikats.

Papst Franziskus
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Praxisrelevante Hinweise zum Motuproprio „De Concordia inter Codices“

In der katholischen Kirche gibt es verschiedene sogenannte „Kirchen ei-
genen Rechts. Die größte davon ist die lateinische Kirche, zu der unsere
römisch-katholischen Diözesen in Deutschland gehören. Daneben gibt es
23 weitere Kirchen eigenen Rechts in fünf Ritusfamilien, die in ostkirch-
licher Tradition stehen aber ebenfalls zur katholischen Kirche“ gehören –
traditionell auch „Rituskirchen“, „unierte Kirchen“ oder „katholische
Ostkirchen“ genannt. Eine Übersicht über die katholischen Ostkirchen ei-
genen Rechts ist über das Mitarbeiterportal der Internetseite des Bistums
www.bistum-speyer.de aus der Handreichung Pfarrbüro unter dem Stich-
wort „Ostkirchen, katholische“ herunterzuladen.

Die Territorien, in denen Katholiken des lateinischen Ritus und Katholi-
ken orientalischer Riten lebten, waren in der Vergangenheit weitgehend
getrennt. Auf Grund der andauernden Flüchtlings- und Migrationsbewe-
gungen leben mittlerweile immer mehr katholische und nichtkatholische
orientalische Christen in Gebieten, in denen Katholiken bisher traditionell
der lateinischen Kirche angehören, zum Beispiel in Deutschland.

Papst Franziskus hat nicht zuletzt aus diesem Grund die Notwendigkeit
gesehen, mit dem Motuproprio „De Concordia inter Codices“ eine Har-
monisierung der beiden Gesetzbücher für die lateinische Kirche (Codex
Iuris Canonici – CIC) und für die katholischen Ostkirchen (Codex Cano-
num Ecclesiarum Orientalium – CCEO) herbeizuführen. Dazu hat er ver-
schiedene Normen im CIC modifiziert. Diese Änderungen behandeln zum
einen Fragen des innerkatholischen Übertritts zwischen der lateinischen
Kirche und unierten katholischen Ostkirchen. Sie treffen aber auch Rege-
lungen für Gläubige unierter katholischer Ostkirchen und für orthodoxe
Gläubige, die in der lateinischen Kirche um die Taufe eines Kindes oder
um eine Trauung nachsuchen. Die neuen Normen betreffen teilweise nicht
nur die Erlaubtheit, sondern auch die Gültigkeit der Sakramentenspen-
dung (Notwendigkeit der Trauungsassistenz durch einen Priester).

Aus diesem Anlass werden hier einige Hinweise zu jenen Änderungen des
Motuproprio gegeben, die unter Umständen für die seelsorgliche Praxis
relevant werden können.

1. Eintrag der Rituszugehörigkeit im Taufbuch

Nach dem neuen can. 535 § 3 CIC ist in den Taufbüchern künftig ein-
zutragen, welcher Kirche eigenen Rechts jemand zugehört. Sinn die-
ser Vorschrift ist es, aus dem Taufbucheintrag zweifelsfrei zu erken-
nen, ob jemand der lateinischen Kirche oder einer anderen Kirche ei-
genen Rechts zugeschrieben ist. Da aber nach wie vor beinahe alle in
unsere Taufbücher einzutragenden Personen faktisch dem lateini-
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schen Ritus angehören und es sich um ein Taufbuch der lateinischen
Kirche handelt, ist folgende Handhabung bei der Führung des Taufbu-
ches zu beachten:

– Bei Personen, die durch Taufe oder Konversion in die lateinische
Kirche aufgenommen werden, erfolgt weiterhin kein Zusatz hin-
sichtlich der Rituszugehörigkeit.

– Bei Personen, die durch Taufe oder Konversion in eine andere Ritus-
kirche eigenen Rechts aufgenommen werden, wird diese Zugehörig-
keit unter „Sonstiges/Nachträge“ vermerkt, z. B. mit den Worten „sy-
risch-katholische Kirche“ oder „armenisch-katholische Kirche“ etc.

Damit ist dem Sinn der neuen Vorschrift entsprochen, ohne die Taufbü-
cher oder die bisherige Verwaltungspraxis wesentlich ändern zu müssen.

Die Zuschreibung zu einer anderen Rituskirche als der lateinischen –
und damit die Notwendigkeit eines entsprechenden Vermerks im
Taufbuch – erfolgt in der Regel in folgenden Fällen:

– bei der Taufe eines Kindes unter 14 Jahren, dessen Eltern dieser
anderen Rituskirche angehören.

Wenn nur ein Elternteil der anderen Rituskirche angehört, ist die
Einigung der Eltern maßgeblich. Wenn eine solche Einigung fehlt,
erfolgt die Zuschreibung zur Rituskirche des Vaters. Wenn nur ein
Elternteil katholisch ist, erfolgt die Zuschreibung zu dessen Ritus-
kirche.

– bei der Taufe eines Erwachsenen oder eines Jugendlichen ab 14 Jah-
ren, wenn er vorher erklärt hat, der anderen Rituskirche angehören
zu wollen.

– bei der Konversion eines orthodoxen oder eines anderen nichtka-
tholischen orientalischen Christen.

Hier erfolgt die Zuschreibung zu der katholischen Rituskirche, die
dem bisherigen nichtkatholischen Ritus entspricht. Die Rituszuge-
hörigkeit wird bei der Genehmigung der Konversion durch den
Generalvikar mitgeteilt. Eine Aufnahme in die lateinische Kirche
anlässlich der Konversion eines orientalischen Christen ist nur nach
Genehmigung durch den Apostolischen Stuhl möglich.

– bei einem innerkatholischen Wechsel von einer Kirche eigenen
Rechts zu einer anderen.

Ein solcher Wechsel kann nur mit Erlaubnis des Apostolischen
Stuhls erfolgen – außer bei einem Wechsel zur Rituskirche des
Ehepartners. Er wird rechtswirksam durch die Erklärung vor dem
Ortsordinarius oder dem eigenen Pfarrer und zwei Zeugen.
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2. Spendung einer nichtkatholischen Taufe

Mit dem neuen can. 868 § 3 CIC wird es den ordentlichen Taufspen-
dern der lateinischen Kirche – also auch allen Priestern und Diakonen
im Dienst der Diözese Speyer – erlaubt, ein Kind nichtkatholischer
Eltern stellvertretend zu taufen, wenn diese einen Taufspender der ei-
genen Kirche nicht erreichen können. Das kann insbesondere für Fa-
milien bedeutsam sein, die aus ihrem Heimatland geflohen sind und
einer nichtkatholischen orientalischen Kirche angehören. Das Kind
wird in diesem Fall durch die Taufe nicht katholisch, sondern es wird
der nichtkatholischen Kirche der Eltern eingegliedert.

Eine solche stellvertretende Taufspendung ist ohne laufende Nummer
und ohne Buchstaben im Taufbuch zu dokumentieren. Unter „Sonsti-
ges/Nachträge“ ist zu vermerken: „Taufspendung gemäß can. 868 § 3
CIC“ sowie die Konfession des Kindes.

3. Einschränkung der Traubefugnis bei Eheschließungen mit orientali-
schen Christen

Der neue can. 1108 § 3 CIC schränkt die bisherige Traubefugnis ein.
Die Trauung eines Paares, bei dem mindestens ein Partner orientali-
scher Christ ist – sei er katholisch oder nicht katholisch –, kann künf-
tig nur ein Priester gültig vornehmen. Ein Diakon hat in diesem Fall
keine Traubefugnis mehr und kann auch nicht gültig delegiert werden.

In der Praxis wurde in diesen Fällen schon bisher darauf geachtet,
dass nur ein Priester der Eheschließung assistiert. Dies wird dadurch
sichergestellt, dass bei einer Eheschließung mit einem unierten Ka-
tholiken das Nihil Obstat zu beantragen ist (vgl. Anm. 22 e des Ehe-
vorbereitungsprotokolls) und die Erlaubnis zu einer Eheschließung
mit einem nichtkatholischen orientalischen Christen nur der Ortsordi-
narius erteilen kann (vgl. Anm. 23 e). Jetzt ist der Sachverhalt auch ge-
setzgeberisch geregelt und zusätzlich mit einer Nichtigkeitssanktion
erweitert.

Für die seelsorgliche Praxis bleibt festzuhalten:

– Bei Ehen mit orientalischen Christen ist das Ehevorbereitungspro-
tokoll immer beim Bischöflichen Ordinariat einzureichen.

– Solche Ehen sind ungültig, wenn ein Diakon assistiert.

4. Einsegnung von Ehen nichtkatholischer orientalischer Christen

Der neue can. 1116 § 3 CIC sieht vor, dass im Notfall ein katholischer
Priester rechtmäßig die Ehe von nichtkatholischen orientalischen
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Christen einsegnen kann. Er braucht dazu in jedem Einzelfall eine
vom Ortsordinarius übertragene Befugnis. Das Ergebnis einer solchen
Einsegnung ist dann eine nach kanonischem Recht gültige Ehe.

Ein Notfall liegt dann vor, wenn der nichtkatholische orientalische
Christ voraussichtlich mindestens einen Monat lang keinen Priester
seiner eigenen Kirche erreichen kann. Das kann unter Umständen für
Personen bedeutsam sein, die aus ihrem Heimatland geflohen sind
und in Deutschland keine Priester ihrer eigenen Kirche haben.

Sollte dieser Fall eintreten, ist die Befugnis unter Vorlage des ausge-
füllten Ehevorbereitungsprotokolls zu beantragen.

95 Schreiben des Papstes an die Bischöfe am Tag der unschuldigen
Kinder

Lieber Bruder,

heute, am Tag der Unschuldigen Kinder, während in unseren Herzen noch
die Worte des Engels an die Hirten nachklingen: »Ich verkünde euch eine
große Freude, die dem ganzen Volk zuteil werden soll: Heute ist euch in
der Stadt Davids der Retter geboren« (Lk 2,10–11), ist es mir ein Bedürf-
nis, Dir zu schreiben. Es tut uns gut, noch einmal diese Botschaft zu hören;
wieder zu hören, dass Gott in der Mitte unseres Volkes ist. Diese Gewiss-
heit, die wir uns Jahr für Jahr neu vergegenwärtigen, ist Quelle unsere
Freude und Hoffnung.

In diesen Tagen können wir erfahren, wie die Liturgie uns an die Hand
nimmt und zum Herzen von Weihnachten führt, uns in sein Geheimnis
einführt und allmählich zur Quelle der christlichen Freude gelangen lässt.

Wie die Hirten sind auch wir gerufen, diese Freude inmitten unseres Vol-
kes wachsen zu lassen. Wir werden gebeten, uns um diese Freude zu küm-
mern. Ich möchte mit Dir die Einladung erneuern, uns diese Freude nicht
nehmen zu lassen. Denn während wir oft – und nicht ohne Grund – von
der Wirklichkeit, der Kirche oder auch von uns selbst enttäuscht sind, ver-
spüren wir die Versuchung, uns an eine hoffnungslose, süßliche Traurigkeit
zu klammern, die sich der Herzen bemächtigt (vgl. Apostolisches Schrei-
ben Evangelii gaudium, 83).

Gegen unseren Willen wird Weihnachten auch vom Weinen begleitet. Die
Evangelisten nahmen es sich nicht heraus, die Wirklichkeit zu ver-
schleiern, um sie glaubwürdiger oder anregender werden zu lassen. Sie
nahmen es sich nicht heraus, einen „schönen“, aber irrealen Text zu verfas-
sen. Weihnachten war für sie nicht ein imaginärer Zufluchtsort, wo man
sich angesichts der Herausforderungen und Ungerechtigkeiten ihrer Zeit
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verstecken konnte. Vielmehr verkünden sie uns auch die Geburt des Soh-
nes Gottes in eine leidvolle Tragödie eingebettet. Mit einem Zitat des Pro-
pheten Jeremia stellt dies der Evangelist Matthäus mit großer Härte dar:
»Ein Geschrei war in Rama zu hören, lautes Weinen und Klagen: Rahel
weinte um ihre Kinder« (2,18). Es ist das Wehklagen der Mütter, die ange-
sichts der Tyrannei und der ungehemmten Herrschsucht des Herodes den
Tod ihrer unschuldigen Kinder beweinen.

Es ist ein Wehklagen, das wir auch heute weiter hören können. Es bewegt
uns in unserer Seele, und wir können und wollen es weder ignorieren
noch zum Schweigen bringen. Unter den Menschen heute hört man lei-
der – und ich schreibe dies tief bedrückt – das Wehklagen und Weinen
vieler Mütter, vieler Familien um den Tod ihrer Kinder, ihrer unschuldi-
gen Kinder.

Die Krippe zu betrachten heißt auch, dieses Weinen zu betrachten. Es be-
deutet auch, zu hören lernen, was rundherum geschieht, und ein Herz zu
haben, das empfindsam und offen ist gegenüber dem Schmerz des Näch-
sten, insbesondere wenn es sich um Kinder handelt. Es heißt ebenso er-
kennen zu können, dass noch heute dieses traurige Kapitel der Ge-
schichte eben geschrieben wird. Die Krippe zu betrachten und sie dabei
vom Leben, das sie umgibt, zu isolieren würde heißen, aus dem Weihn-
achtsgeschehen ein schönes Märchen zu machen, das in uns gute Ge-
fühle hervorzurufen zwar imstande wäre, uns aber der schöpferischen
Kraft der Frohbotschaft berauben würde, die uns das menschgewordene
Wort schenken will. Und diese Versuchung gibt es.

Ist es möglich, die christliche Freude zu leben, während man diesen Wirk-
lichkeiten den Rücken kehrt? Ist es möglich, die christliche Freude zu ver-
wirklichen, während man das Wehklagen des Mitmenschen, der Kinder
überhört?

Der heilige Josef war als erster gerufen, die Freude des Heils zu behüten.
Angesichts der grausamen Verbrechen, die gerade geschahen, war der hei-
lige Josef – Beispiel des gehorsamen und treuen Menschen – fähig, auf die
Stimme Gottes und die ihm vom Vater anvertraute Sendung zu hören.
Und weil er auf die Stimme Gottes zu hören wusste und sich von Gottes
Willen leiten ließ, nahm er besser wahr, was ihn umgab, und konnte die
Geschehnisse mit Realismus verstehen.

Heute wird auch von uns Hirten dasselbe gefordert, nämlich Männer zu
sein, die zuhören können und nicht taub sind gegenüber der Stimme Got-
tes und so die Wirklichkeit besser wahrnehmen, die uns umgibt. Heute,
mit dem heiligen Josef als Vorbild, sind wir aufgefordert, nicht zuzulassen,
dass man uns die Freude nimmt. Wir sind aufgefordert, sie vor den Gestal-
ten eines Herodes unserer Tage zu verteidigen. Und wie der heilige Josef
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brauchen wir Mut, um diese Wirklichkeit anzunehmen, um aufzustehen
und sie in die Hände zu nehmen (vgl. Mt 2,20). Wir brauchen den Mut, sie
vor den neuen Gestalten eines Herodes unserer Zeit zu verteidigen, wel-
che die Unschuld unserer Kinder missbrauchen. Unschuld gebrochen un-
ter der Last der Schwarz- und Sklavenarbeit, unter der Last der Prostitu-
tion und Ausbeutung. Unschuld zerstört von Kriegen und gezwungener
Auswanderung zusammen mit dem Verlust von allem, was dies mit sich
bringt. Tausende unserer Kinder sind in die Hände von Banditen, von Ma-
fiaorganisationen, von Todeshändlern geraten, die nichts anderes machen,
als ihre Bedürfnisse zu missbrauchen und auszubeuten.

Beispielsweise mussten gegenwärtig 75 Millionen Kinder – aufgrund von
Notsituationen und anhaltender Krisen – ihre Ausbildung abbrechen. Im
Jahr 2015 waren 68% aller vom Sexualhandel betroffenen Menschen Kin-
der. Andererseits war ein Drittel der Kinder, die außerhalb ihrer Heimat-
länder leben mussten, zum Weggehen gezwungen. Wir leben in einer Welt,
in der fast die Hälfte aller Kinder, die unter fünf Jahren sterben, wegen
Unterernährung stirbt. Im Jahr 2016 haben 150 Millionen Kinder, so die
Berechnungen, Kinderarbeit verrichtet; viele von ihnen leben unter Be-
dingungen der Sklaverei. Nach dem jüngsten UNICEF-Bericht werden,
wenn sich die weltweite Lage nicht ändert, im Jahr 2030 167 Millionen
Kinder in äußerster Armut leben, 69 Millionen Kinder unter fünf Jahren
zwischen 2016 und 2030 sterben und 60 Millionen Kinder keine Grund-
schule besuchen.

Hören wir das Weinen und die Wehklage dieser Kinder; hören wir auch
das Weinen und die Wehklage unserer Mutter Kirche, die nicht nur über
den Schmerz, der ihren kleinsten Kindern zugefügt wurde, weint, sondern
auch weil sie die Sünde einiger ihrer Glieder kennt: das Leid, die Ge-
schichte und den Schmerz von Minderjährigen, die von Priestern sexuell
missbraucht wurden. Eine Sünde, die beschämt. Menschen, die verant-
wortlich waren, für diese Kinder zu sorgen, haben ihre Würde zerstört. Wir
beklagen dies zutiefst und bitten um Vergebung. Wir vereinen uns mit dem
Schmerz der Opfer und beweinen unsererseits die Sünde. Die Sünde für
das, was geschehen ist; die Sünde der unterlassenen Unterstützung; die
Sünde des Vertuschens und Leugnens; die Sünde des Machtmissbrauchs.
Auch die Kirche beweint bitterlich diese Sünde ihrer Glieder und bittet
um Vergebung. Wenn wir heute der Unschuldigen Kinder gedenken,
möchte ich all unseren Einsatz bekräftigen, damit diese Gräueltaten unter
uns nicht mehr vorkommen. Finden wir den nötigen Mut, um alle notwen-
digen Mittel zu fördern und um in allem das Leben unserer Kinder zu
schützen, damit sich solche Verbrechen nicht mehr wiederholen. Machen
wir uns den Auftrag zu „null Toleranz“ in diesem Bereich klar und auf-
richtig zu Eigen.
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Die christliche Freude ist nicht eine Freude, die am Rande der Wirklich-
keit geschaffen wird, indem man sie ignoriert oder so tut, als würde es sie
nicht geben. Die christliche Freude entsteht aus einer Berufung – aus der
gleichen, die der heilige Josef erhielt –, das Leben, insbesondere das der
heiligen Unschuldigen von heute, zu „nehmen“ und zu schützen. Weihn-
achten ist eine Zeit, die uns dazu auffordert, das Leben zu behüten und
ihm zu helfen, dass es geboren wird und wächst; die uns dazu auffordert,
uns zu erneuern als mutige Hirten. Dieser Mut bringt Dynamiken hervor,
die uns die Wirklichkeit, die viele Kinder heutzutage erleben, bewusst
macht und uns arbeiten lässt, um ihnen die notwendigen Bedingungen zu
gewährleisten, damit ihre Würde als Kinder Gottes nicht nur geachtet,
sondern vor allem tatkräftig verteidigt wird.

Lassen wir nicht zu, dass man ihnen die Freude nimmt. Lassen wir uns die
Freude nicht nehmen, behüten wir sie und helfen wir ihr zu wachsen.

Tun wir dies mit der gleichen väterlichen Treue des heiligen Josef und an
der Hand Marias, der Mutter der Zärtlichkeit, damit sich unser Herz nicht
verhärte.

In brüderlicher Verbundenheit

Aus dem Vatikan, am 28. Dezember 2016
Fest der Unschuldigen Kinder

96 Botschaft von Papst Franziskus zur österlichen Bußzeit 2017

Das Wort Gottes ist ein Geschenk. Der andere ist ein Geschenk.

Liebe Brüder und Schwestern,

Die österliche Bußzeit ist ein Neuanfang, ein Weg, der zu einem sicheren
Ziel führt: zum Pascha der Auferstehung, zum Sieg Christi über den Tod.
Und immer richtet diese Zeit eine nachdrückliche Einladung zur Umkehr
an uns: Der Christ ist aufgerufen, „von ganzem Herzen“ (Joel 2,12) zu
Gott zurückzukehren, um sich nicht mit einem mittelmäßigen Leben zu-
friedenzugeben, sondern in der Freundschaft mit dem Herrn zu wachsen.
Jesus ist der treue Freund, der uns nie verlässt, denn auch wenn wir sündi-
gen, wartet er geduldig auf unsere Rückkehr zu ihm und zeigt mit diesem
Warten, dass er willig ist, zu vergeben (vgl. Homilie, Domus Sanctae Mar-
thae, 8. Januar 2016).
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Die österliche Bußzeit ist der günstige Moment, das Leben des Geistes
durch die heiligen Mittel, welche die Kirche uns bietet, zu intensivieren:
durch Fasten, Gebet und Almosengeben. Die Grundlage von alldem ist
das Wort Gottes, und in dieser Zeit sind wir eingeladen, es mit größerem
Eifer zu hören und zu meditieren. Besonders möchte ich hier auf das
Gleichnis vom reichen Prasser und dem armen Lazarus eingehen (vgl. Lk
16,19–31). Lassen wir uns von dieser so bedeutungsvollen Erzählung anre-
gen: Sie bietet uns den Schlüssel, der uns begreifen lässt, was wir tun müs-
sen, um das wahre Glück und das ewige Leben zu erlangen, und ermahnt
uns zu aufrichtiger Umkehr.

1. Der andere ist ein Geschenk

Das Gleichnis beginnt mit einer Vorstellung der beiden Hauptfiguren,
doch der Arme wird wesentlich ausführlicher beschrieben: Er befindet
sich in einer verzweifelten Lage und hat nicht die Kraft, sich wieder aufzu-
richten. Er liegt vor der Tür des Reichen und würde gerne von dem essen,
was von dessen Tisch fällt; sein Leib ist voller Geschwüre, und die Hunde
kommen und lecken daran (vgl. V. 20–21). Ein düsteres Bild also von ei-
nem entwürdigten und erniedrigten Menschen.

Die Szene erscheint noch dramatischer, wenn man bedenkt, dass der
Arme Lazarus heißt – ein verheißungsvoller Name, der wörtlich bedeutet
„Gott hilft“. Er ist daher keine anonyme Figur; er hat ganz deutliche Züge
und zeigt sich als ein Mensch, dem eine persönliche Geschichte zuzuord-
nen ist. Während er für den Reichen gleichsam unsichtbar ist, wird er uns
bekannt und fast vertraut, er bekommt ein Gesicht; und als solcher wird er
ein Geschenk, ein unschätzbarer Reichtum, ein Wesen, das Gott gewollt
hat, das er liebt und an das er denkt, auch wenn seine konkrete Situation
die eines Stücks menschlichen Mülls ist (vgl. Homilie, Domus Sanctae
Marthae, 8. Januar 2016).

Lazarus lehrt uns, dass der andere ein Geschenk ist. Die rechte Beziehung
zu den Menschen besteht darin, dankbar ihren Wert zu erkennen. Auch
der Arme vor der Tür des Reichen ist nicht etwa ein lästiges Hindernis,
sondern ein Appell, umzukehren und das eigene Leben zu ändern. Der
erste Aufruf, den dieses Gleichnis an uns richtet, ist der, dem anderen die
Tür unseres Herzens zu öffnen, denn jeder Mensch ist ein Geschenk, so-
wohl unser Nachbar, als auch der unbekannte Arme. Die österliche Buß-
zeit ist eine günstige Zeit, um jedem Bedürftigen die Tür zu öffnen und in
ihm oder ihr das Antlitz Christi zu erkennen. Jeder von uns trifft solche
auf seinem Weg. Jedes Leben, das uns entgegenkommt, ist ein Geschenk
und verdient Aufnahme, Achtung und Liebe. Das Wort Gottes hilft uns,
die Augen zu öffnen, um das Leben aufzunehmen und zu lieben, be-
sonders wenn es schwach ist. Doch um dazu fähig zu sein, muss man auch



OVB Speyer 1/2017 319

ernst nehmen, was das Evangelium uns in Bezug auf den reichen Prasser
offenbart.

2. Die Sünde macht uns blind

Mitleidlos stellt das Gleichnis die Gegensätze heraus, in denen sich der
Reiche befindet (vgl. V. 19). Diese Gestalt hat im Unterschied zum armen
Lazarus keinen Namen; der Mann wird als „reich“ bezeichnet. Sein üppi-
ger Lebensstil zeigt sich in den übertrieben luxuriösen Kleidern, die er
trägt. Purpur war nämlich etwas sehr Wertvolles, mehr als Silber und Gold,
und daher war er den Gottheiten (vgl. Jer 10,9) und den Königen (vgl. Ri
8,26) vorbehalten. Byssus war ein besonderes Leinen, das dazu beitrug,
der Erscheinung einen fast sakralen Charakter zu verleihen. Der Reich-
tum dieses Mannes ist also übertrieben, auch weil er tagtäglich und ge-
wohnheitsmäßig zur Schau gestellt wird: Er lebte „Tag für Tag herrlich
und in Freuden“ (V. 19). In ihm scheint in dramatischer Weise die Verdor-
benheit durch die Sünde auf, die sich in drei aufeinander folgenden Schrit-
ten verwirklicht: Liebe zum Geld, Eitelkeit und Hochmut (vgl. Homilie,
Domus Sanctae Marthae, 20. September 2013).

Der Apostel Paulus sagt: „Die Wurzel aller Übel ist die Habsucht“ (1 Tim
6,10). Sie ist der Hauptgrund für die Verdorbenheit und ein Quell von
Neid, Streitigkeiten und Verdächtigungen. Das Geld kann uns schließlich
so beherrschen, dass es zu einem tyrannischen Götzen wird (vgl. Apost.
Schreiben Evangelii gaudium, 55). Anstatt ein Mittel zu sein, das uns dient,
um Gutes zu tun und Solidarität gegenüber den anderen zu üben, kann
das Geld uns und die Welt einer egoistischen Denkweise unterwerfen, die
der Liebe keinen Raum lässt und den Frieden behindert.

Das Gleichnis zeigt uns außerdem, dass die Habsucht des Reichen ihn eitel
macht. Seine Persönlichkeit geht in der äußeren Erscheinung auf, darin,
den anderen zu zeigen, was er sich leisten kann. Doch die Erscheinung
tarnt die innere Leere. Sein Leben ist gefangen in der Äußerlichkeit, in der
oberflächlichsten und vergänglichsten Dimension des Seins (vgl. ebd., 62).

Die tiefste Stufe dieses moralischen Verfalls ist der Hochmut. Der reiche
Mann kleidet sich, als sei er ein König, er täuscht die Haltung eines Gottes
vor und vergisst, dass er bloß ein Sterblicher ist. Für den von der Liebe
zum Reichtum verdorbenen Menschen gibt es nichts anderes, als das ei-
gene Ich, und deshalb gelangen die Menschen, die ihn umgeben, nicht in
sein Blickfeld. Die Frucht der Anhänglichkeit ans Geld ist also eine Art
Blindheit: Der Reiche sieht den hungrigen, mit Geschwüren bedeckten
und in seiner Erniedrigung entkräfteten Armen überhaupt nicht.

Wenn man diese Gestalt betrachtet, versteht man, warum das Evangelium
in seiner Verurteilung der Liebe zum Geld so deutlich ist: „Niemand kann
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zwei Herren dienen; er wird entweder den einen hassen und den andern
lieben oder er wird zu dem einen halten und den andern verachten. Ihr
könnt nicht beiden dienen, Gott und dem Mammon“ (Mt 6,24).

3. Das Wort Gottes ist ein Geschenk

Das Evangelium vom reichen Prasser und dem armen Lazarus hilft uns,
uns gut auf das Osterfest vorzubereiten, das näher rückt. Die Liturgie des
Aschermittwochs lädt uns zu einer Erfahrung ein, die jener ähnlich ist,
die der Reiche in sehr dramatischer Weise macht. Der Priester spricht
beim Auflegen der Asche: “Bedenke, Mensch, dass du Staub bist und wie-
der zum Staub zurückkehren wirst.“ Beide – der Reiche und der Arme –
sterben nämlich, und der Hauptteil des Gleichnisses spielt im Jenseits.
Beide entdecken plötzlich eine Grundwahrheit: „Wir haben nichts in die
Welt mitgebracht, und wir können auch nichts aus ihr mitnehmen“ (1 Tim
6,7).

Auch unser Blick öffnet sich dem Jenseits, wo der Reiche ein langes Ge-
spräch mit Abraham führt, den er „Vater“ nennt (Lk 16,24.27) und damit
zeigt, dass er zum Volk Gottes gehört. Dieses Detail macht sein Leben
noch widersprüchlicher, denn bis zu diesem Zeitpunkt war von seiner Be-
ziehung zu Gott keine Rede gewesen. Tatsächlich war in seinem Leben
kein Platz für Gott gewesen, da sein einziger Gott er selber gewesen war.

Erst in den Qualen des Jenseits erkennt der Reiche den Lazarus und
möchte, dass der Arme seine Leiden mit ein wenig Wasser lindert. Was er
von Lazarus erbittet, ähnelt dem, was der Reiche hätte tun können, aber
nie getan hat. Doch Abraham erklärt ihm: „Denk daran, dass du schon zu
Lebzeiten deinen Anteil am Guten erhalten hast, Lazarus aber nur
Schlechtes. Jetzt wird er dafür getröstet, du aber musst leiden“ (V. 25). Im
Jenseits wird eine gewisse Gerechtigkeit wieder hergestellt und das
Schlechte aus dem Leben wird durch das Gute ausgeglichen.

Das Gleichnis geht noch weiter und vermittelt so eine Botschaft für alle
Christen. Der Reiche, der Brüder hat, die noch leben, bittet nämlich Abra-
ham, Lazarus zu ihnen zu schicken, um sie zu warnen. Doch Abraham ant-
wortet: „Sie haben Mose und die Propheten, auf die sollen sie hören“ (V.
29). Und auf den Einwand des Reichen fügt er hinzu: „Wenn sie auf Mose
und die Propheten nicht hören, werden sie sich auch nicht überzeugen las-
sen, wenn einer von den Toten aufersteht“ (V. 31).

Auf diese Weise kommt das eigentliche Problem des Reichen zum Vor-
schein: Die Wurzel seiner Übel besteht darin, dass er nicht auf das Wort
Gottes hört; das hat ihn dazu gebracht, Gott nicht mehr zu lieben und da-
rum den Nächsten zu verachten. Das Wort Gottes ist eine lebendige Kraft,
die imstande ist, im Herzen der Menschen die Umkehr auszulösen und die
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Person wieder auf Gott hin auszurichten. Das Herz gegenüber dem Ge-
schenk zu verschließen, das der sprechende Gott ist, hat zur Folge, dass
sich das Herz auch gegenüber dem Geschenk verschließt, das der Mit-
mensch ist.

Liebe Brüder und Schwestern, die österliche Bußzeit ist die günstige Zeit,
um sich zu erneuern in der Begegnung mit Christus, der in seinem Wort, in
den Sakramenten und im Nächsten lebendig ist. Der Herr, der in den vier-
zig Tagen in der Wüste die List des Versuchers überwunden hat, zeigt uns
den Weg, dem wir folgen müssen. Möge der Heilige Geist uns leiten, einen
wahren Weg der Umkehr zu gehen, um das Geschenk des Wortes Gottes
neu zu entdecken, von der Sünde, die uns blind macht, gereinigt zu werden
und Christus in den bedürftigen Mitmenschen zu dienen. Ich ermutige alle
Gläubigen, diese geistliche Erneuerung auch durch die Teilnahme an den
Fastenaktionen zum Ausdruck zu bringen, die viele kirchliche Organismen
in verschiedenen Teilen der Welt durchführen, um die Kultur der Bege-
gnung in der einen Menschheitsfamilie zu fördern. Beten wir füreinander,
dass wir am Sieg Christi Anteil erhalten und verstehen, unsere Türen dem
Schwachen und dem Armen zu öffnen. Dann können wir die Osterfreude
in Fülle erleben und bezeugen.

Aus dem Vatikan, am 18. Oktober 2016, dem Fest des heiligen Lukas

Papst Franziskus
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1 Diese Rahmenordnung ist von der Kongregation für den Klerus durch Dekret
vom 19. Mai 2015 (Nr. 20144198) für die Dauer von sechs Jahren approbiert wor-
den.

Deutsche Bischofskonferenz

97 Rahmenordnung für Ständige Diakone in den Bistümern der
Bundesrepublik Deutschland1

Vorwort

Die nachfolgend veröffentlichte „Rahmenordnung für Ständige Diakone
in den Bistümern der Bundesrepublik Deutschland“ wurde von der Deut-
schen Bischofskonferenz am 20./21.06.2011 in Würzburg verabschiedet.
Sie ist eine Fortschreibung der Rahmenordnung vom 24.02.1994. Es wur-
den allein die Empfehlungen vom 22.11.1999 nach dem Erscheinen der
Grundnormen für die Ausbildung der Ständigen Diakone (Ratio funda-
mentalis) und des Direktoriums für den Dienst und das Leben der Ständi-
gen Diakone (vom 22.02.1998) sowie des Motu proprio „Omnium in men-
tem“ vom 26.10.2009 sowie wenige Aktualisierungen eingearbeitet.

Teil I
Grundlegende Bestimmungen

1. Beruf und kirchliche Stellung

1.1 Das sakramentale Amt vollzieht in seiner dreifachen Ausformung von
Episkopat, Presbyterat und Diakonat öffentlich im Namen Christi den
Auftrag der Verkündigung des Gotteswortes, der Heiligung der Gläubigen
und des Bruderdienstes. Bischöfen, Priestern und Diakonen ist es aufgege-
ben, in amtlicher Vollmacht durch ihr Wort und ihr Tun den Herrn zu ver-
gegenwärtigen, der „gekommen ist, nicht um sich bedienen zu lassen, son-
dern um zu dienen“ (Mk 10,45), und alle zum Dienen berufen hat.

Es gibt viele Dienste in der Kirche, durch die der Herr seine Kirche auf-
baut. Dem Diakonat, „der in der Kirche stets in hohem Ansehen gestan-
den hat“ (Ad Pascendum), ist es eigen, dass er dem kirchlichen Amt zuge-
hört. Dieser Dienst setzt eine spezifische Berufung voraus; er wird durch
die Spendung des Weihesakramentes übertragen. Gebet und Handaufle-
gung des Bischofs verleihen dem Diakon über Taufe und Firmung hinaus
eine besondere Gabe des Geistes. Das Zweite Vatikanische Konzil hat den
Diakonat als festen und dauerhaften Lebensstand erneuert: „Denn es ist
angebracht, dass Männer, die tatsächlich einen diakonalen Dienst aus-
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üben, … durch die von den Aposteln her überlieferte Handauflegung ge-
stärkt und dem Altare enger verbunden werden, damit sie ihren Dienst
mit Hilfe der sakramentalen Diakonatsgnade wirksamer erfüllen können“
(Ad gentes Nr. 16; vgl. Sacrum Diaconatus Ordinem, Einführung). Der Di-
akon ist Zeichen des dienenden Christus und der dienenden Kirche. Aus
der sakramentalen Verbindung mit Christus soll er „dem Volk Gottes in
der Diakonie der Liturgie, des Wortes und der christlichen Bruderliebe in
Gemeinschaft mit dem Bischof und seinem Presbyterium“ (Lumen gen-
tium Nr. 29) dienen. Mit dem Priester gilt der Diakon seit alters her als
Helfer des Bischofs (vgl. Lumen gentium Nr. 20). Seine Aufgaben werden
ihm vom Bischof übertragen (vgl. Sacrum Diaconatus Ordinem Nr. 22).

In dieser Hinsicht ist der Diakonat ein wesentlicher Beitrag in der Sendung
der ganzen Kirche (Ratio fundamentalis Nr. 4). In den diözesanen Ausbil-
dungs- bzw. Dienstordnungen muss dies ausdrücklich beachtet werden.

1.2 Seinen spezifischen Dienst nimmt der Diakon kraft des Weihesakra-
mentes in amtlicher Sendung und Vollmacht wahr. Der Codex Iuris Ca-
nonici bestimmt: „Durch das Sakrament der Weihe werden kraft gött-
licher Weisung aus dem Kreis der Gläubigen einige mittels eines untilg-
baren Prägemals, mit dem sie gezeichnet werden, zu geistlichen Amtsträ-
gern bestellt; sie wer-den ja dazu geweiht und bestimmt, entsprechend ih-
rer jeweiligen Weihestufe dem Volk Gottes unter einem neuen und ein-
zig-artigen Titel zu Dienste zu sein“ (can. 1008). „Die Weihen sind Epis-
kopat, Presbyterat und Diakonat“ (can. 1009 § 1). „Die, die Bischofs-
weihe oder die Priesterweihe empfangen haben, erhalten die Sendung
und die Vollmacht, in der Person Christi, des Hauptes, zu handeln; die Di-
akone hingegen die Kraft, dem Volk Gottes in der Diakonie der Liturgie,
des Wortes und der Liebe zu dienen“ (can. 1009 § 3). Innerhalb der einen
Sendung des kirchlichen Amtes kommt es dem Diakon zu, die Liebe
Christi zu denen hinzutragen, die einer Hilfe besonders bedürfen. Alle
seine „Aufgaben sind in vollkommener Gemeinschaft mit dem Bischof
und seinem Presbyterium auszuüben“ (Sacrum Diaconatus Ordinem
Nr. 23). Für seinen Gemeindedienst ist der Diakon dem Priester verant-
wortlich, der am betreffenden Ort die Leitung der Seelsorge hat; für ei-
genständig wahrzunehmende Aufgabenbereiche, die ihm auf regionaler
und diözesaner Ebene übertragen werden, ist er dem jeweiligen Träger
des Leitungsamtes verantwortlich.

„Gleichsam als Anwalt der Nöte und Wünsche der christlichen Gemein-
schaften, als Förderer des Dienstes oder der Diakonie bei den örtlichen
christlichen Gemeinden, als Zeichen oder Sakrament Christi des Herrn
selbst, der nicht gekommen ist, sich bedienen zu lassen, sondern zu die-
nen“ (Ad Pascendum), soll der Diakon in der Pfarrgemeinde diakonische
Dienste anregen und heranbilden. Auch soll er durch sein Leben und Wir-
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ken zur Evangelisierung der Lebensbereiche beitragen. Zugleich weiß er
sich zu denen gesandt, die es an die Gemeinde heranzuführen gilt. Selbst
in der Gemeinde stehend, hat er eine vorbereitende, vermittelnde, auf die
Mitte der Gemeinde hinführende Aufgabe: Er formt lebendige Zellen ge-
schwisterlicher Gemeinschaft und hilft mit, dass sich aus ihnen Gemeinde
aufbaut. Sein Dienst zielt darauf, in der ganzen Pfarrgemeinde den Sinn
für die Diaconia Christi zu wecken und wachzuhalten.

1.3 Von alters her ist der Diakon in allen drei Grunddiensten tätig: im
Dienst der Liturgie, der Verkündigung und der Diakonie. In seinem litur-
gischen Dienst wird sichtbar, dass Gottesdienst und Diakonie zusammen-
gehören. Die Tätigkeit des Diakons kann daher nicht auf eine einzelne
Aufgabe (z. B. im Dienst der Liturgie) eingeengt werden. Dies muss bei
der Prüfung der Berufung und bei der Ausbildung berücksichtigt werden.

Als Amtsträger weiß der Diakon sich der ganzen Gemeinde und der Kir-
che verpflichtet. Er arbeitet eng mit den anderen Diensten zusammen.

1.4 Während es in die originäre Zuständigkeit des Diakons fällt, Bezugs-
person zu sein für vorgemeindliche und innergemeindliche Strukturen,
sollen Diakone nur in Notsituationen und in begrenztem Ausmaß einge-
setzt werden als Bezugspersonen für Gemeinden, solange sie keinen eige-
nen Priester am Ort haben. In diesen Fällen muss deutlich bleiben, dass
tatsächlich – und nicht nur rechtlich – die Leitung der Pfarrgemeinde in
der Hand des Priesters liegt. Das Berufsprofil des Diakons darf durch sol-
che vorübergehenden Beauftragungen in Notsituationen nicht überfrem-
det werden.

1.5 Der Diakon kann auf allen Ebenen des pastoralen Dienstes von der
Pfarrgemeinde bis zum Bistum eingesetzt, er kann auch zu bestimmten ka-
tegorialen Diensten bestellt werden. Der Diakonat kann hauptberuflich
oder in Verbindung mit einem Zivilberuf ausgeübt werden. Die kirchliche
Stellung des hauptberuflichen Diakons wie des Diakons mit Zivilberuf
wird durch die Bezeichnung „Ständiger Diakon“ zum Ausdruck gebracht.
Zur Diakonenweihe können nach den geltenden kirchlichen Bestimmun-
gen nur Männer zugelassen werden.

2. Berufliche Aufgabenbereiche

Jeder Diakon ist in allen drei Grunddiensten tätig: in der Diakonie der
christlichen Bruderliebe, des Wortes und der Liturgie.

Die Ausübung seines Dienstes in der Liturgie und in der Verkündigung wie
auch sein Bruderdienst sollen von der Diaconia Christi geprägt sein. Sein
diakonischer Auftrag weist ihm eine Brückenfunktion zu: Sein Platz ist zu-
gleich in der Mitte der Gemeinde und dort, wo Gemeinde noch nicht oder
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nicht mehr ist. Aus den im Folgenden genannten Bereichen ergeben sich
für den Diakon je nach den pastoralen Strukturen und Erfordernissen und
entsprechend seiner Ausbildung und Eignung die Schwerpunkte seiner Tä-
tigkeit, die in seiner Stellenbeschreibung näher umrissen werden. Auf wel-
cher pastoralen Ebene ein diakonaler Dienst erforderlich und ob er haupt-
beruflich oder in Verbindung mit einem Zivilberuf auszuüben ist, bestimmt
sich von Umfang und Eigenart der anfallenden diakonalen Aufgaben her.
Dem Diakon mit Zivilberuf ist es in besonderer Weise aufgegeben, in der
beruflichen Welt die Diaconia Christi durch Leben und Wort zu bezeugen.

2.1 Durch seinen Bruderdienst soll der Diakon in amtlicher Vollmacht
und Sendung besonders den Hilfsbedürftigen die Liebe Christi bezeugen.
Zu diesem Auftrag gehören u. a. folgende Aufgaben: Bildung von Zellen
und Gruppen einer Gemeinschaft von Brüdern und Schwestern; Entde-
ckung und Förderung von Charismen und Talenten zum Aufbau der Ge-
meinschaft; Hinführung von Einzelnen und Gruppen sowie Öffnung vor-
gemeindlicher Strukturen zur Mitte der Gemeinde hin; Öffnung der Ge-
meinde für besondere Anliegen, Anfragen und Nöte der Menschen; Sorge
für Menschen in Sondersituationen wie Kranke, Behinderte, Vereinsamte,
Aussiedler, Neubürger, Ausländer; Hilfe in sozialen Problemsituationen;
Sorge für Menschen am Rande von Gesellschaft und Kirche; Anregung
und Weckung diakonischer Dienste; Unterstützung und Förderung katho-
lischer Verbandsarbeit; Kooperation mit kirchlichen und kommunalen
Einrichtungen im Bereich der Caritas und des Sozialwesens.

2.2 Durch seinen Dienst am Wort soll der Diakon die Gemeindeglieder im
Glauben stärken, sie zu gemeinsamer Erfahrung des Glaubens hinführen
und zu gemeinsamem Zeugnis des Glaubens ermutigen. Zu diesem Auf-
trag gehören u. a. folgende Aufgaben: Glaubenszeugnis und Glaubensge-
spräche mit Einzelnen und in Gruppen – besonders mit Menschen in
geistlicher und materieller Not; Milieuseelsorge etwa am Arbeitsplatz, un-
ter Zielgruppen; Ansprache bei Wortgottesdiensten; Predigt in der Eucha-
ristiefeier; Mitwirkung in der Vorbereitung auf den Sakramentenempfang;
Mitwirkung in der Gemeindekatechese; Befähigung von Eltern und ande-
ren Erwachsenen zur Einführung der Kinder in den Glauben; Erteilung
von schulischem Religionsunterricht.

2.3 Durch seinen Dienst in der Liturgie, insbesondere in der Eucharistie-
feier, bekundet der Diakon, dass Gottesdienst und Bruderdienst eine un-
trennbare Einheit bilden und dass der Bruderdienst ein Wesenselement
christlichen Gemeindelebens und eine zentrale Aufgabe aller christlichen
Amtsträger ist. Außer der Verkündigung im Gottesdienst obliegen dem
Diakon im Bereich der Liturgie folgende Aufgaben: Assistenz in der Eu-
charistiefeier; Spendung der Eucharistie auch außerhalb der Messe (be-
sonders an Kranke und Sterbende); Leitung der Feiern von Taufe, Trauung
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und Begräbnis; Leitung von Wortgottesdiensten und Segnungsfeiern; Mit-
wirkung bei der Vorbereitung und Gestaltung von Gottesdiensten; Heran-
bildung und Begleitung von Mitarbeitern und Helfern für Gottesdienste.

3. Voraussetzungen für den Dienst

Für den Dienst als Diakon müssen bestimmte religiöse und kirchliche,
menschliche und fachliche Voraussetzungen gegeben sein.

3.1 Religiöse und kirchliche Voraussetzungen sind Bereitschaft zur Nach-
folge des Herrn, der Diener aller geworden ist, persönliche Gläubigkeit,
Übereinstimmung mit der Glaubenslehre und der Lebensordnung der ka-
tholischen Kirche, aktive Teilnahme am Leben einer Pfarrgemeinde, Be-
reitschaft zum täglichen Gebet, insbesondere zum Gebet der Kirche (ver-
pflichtend Laudes und Vesper, gemäß Beschluss der Deutschen Bischofs-
konferenz zu can. 276 § 2 n. 3 CIC), zur regelmäßigen Schriftlesung, zur
häufigen Mitfeier der Eucharistie auch an Werktagen und zum regelmäßi-
gen Empfang des Bußsakramentes, Bemühen um religiöses Familienleben,
Vertrautsein mit den Formen der Volksfrömmigkeit und mit religiösem
Brauchtum, Erfahrung in ehrenamtlichen pastoralen und diakonalen Auf-
gaben, Bereitschaft, von Christus durch die Kirche endgültig in Dienst ge-
nommen zu werden.

3.2 Menschliche Voraussetzungen sind die für den Beruf erforderliche kör-
perliche und seelische Gesundheit, bei Verheirateten Bewährung in Ehe
und Familie, bei Berufstätigen Berufsbewährung, Bereitschaft und Fähig-
keit, auf leibliche und seelische Nöte der Mitmenschen zuzugehen, Ur-
teilskraft, Fähigkeit zur Wahrnehmung eigener Verantwortung, Bereit-
schaft zu einem einfachen Lebensstil, Bereitschaft und Fähigkeit zur Zu-
sammenarbeit mit anderen haupt- und nebenberuflichen sowie ehrenamt-
lichen Diensten.

3.3 Die fachlichen Voraussetzungen werden durch einen erfolgreichen Ab-
schluss der vorgeschriebenen theologischen Studien sowie in pastoral-dia-
konischen Kursen und Praktika erworben.

Nach einer vorbereitenden Phase von mindestens einem Jahr, die einer
fundamentalen Kenntnis der Theologie, der Spiritualität und des Dienstes
eines Diakons und der Prüfung der Berufung dienen soll (vgl. Ratio fun-
damentalis Nrn. 41–44), beginnt die eigentliche dreijährige Ausbildungs-
zeit (Ratio fundamentalis Nrn. 49–51). Auch muss der Bewerber wenig-
stens drei Jahre Mitglied eines Diakonatskreises gewesen sein und darin
regelmäßig und aktiv mitgearbeitet haben; nach mehrjähriger hauptberuf-
licher Tätigkeit in einem pastoralen Dienst kann die Teilnahme am Diako-
natskreis bis auf zwei Jahre verringert werden.
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3.4 Gemäß den Bestimmungen im CIC can. 1031 § 2 gelten für die Auf-
nahme in den Diakonat folgende kirchenrechtliche Voraussetzungen: Ver-
heiratete Bewerber müssen zur Weihe mindestens 35 Jahre alt sein; der Bi-
schof kann jedoch in Einzelfällen das Weihealter um 12 Monate herabset-
zen (gem. can. 1031 § 4). Für unverheiratete Bewerber, die sich zur Ehelo-
sigkeit verpflichten, ist das Mindestalter auf 25 Jahre festgelegt. Junge An-
wärter auf den Ständigen Diakonat, die sich zur Ehelosigkeit verpflichten
wollen, haben während der Ausbildungszeit wenigstens drei Jahre lang in
einem vom Diözesanbischof bestimmten Haus zu wohnen, wenn der Diö-
zesanbischof nicht aus schwerwiegenden Gründen anders bestimmt (gem.
Beschluss der Deutschen Bischofskonferenz zu can. 236 CIC).

Ein unverheirateter Bewerber für den Ständigen Diakonat darf zur Weihe
erst zugelassen werden, wenn er nach dem vorgeschriebenen Ritus öffent-
lich vor Gott und der Kirche die Zölibatsverpflichtung übernommen bzw.
die ewigen Gelübde in einem Ordensinstitut abgelegt hat (gem. can. 1037
CIC).

3.5 Voraussetzung für den Dienst als Diakon ist eine im Glauben ange-
nommene und gestaltete Lebensform. Verheiratete und unverheiratete
Diakone sollen in ihrem persönlichen Lebenskreis glaubwürdige Zeugen
der Frohen Botschaft sein. Die verschiedenen Lebensformen bezeugen
miteinander und in je spezifischer Weise die unerschöpfliche Liebe Gottes
zu den Menschen. Der Verheiratete soll Ehe, Familie und Dienst aus der
von Jesus Christus vorgelebten Liebe heraus in eine fruchtbare Einheit
bringen. Während der Ausbildung und während des Dienstes eines Ständi-
gen Diakons sind seine Ehefrau und seine Familie in die Begleitung seines
Weges und auch in die Aus- und Fortbildung des Ständigen Diakons aus-
drücklich mit einzubeziehen (vgl. Ratio fundamentalis Nrn. 43 und 56; Di-
rectorium Nr. 61). Dabei wird realistischerweise die Einbeziehung der
Ehefrau bzw. der Kinder unterschiedlichen Charakters sein.

Ein Diakon, der „um des Himmelreiches willen“ (Mt 19,12) auf die Ehe
verzichtet, soll diese Lebensform als Zeichen seiner Liebe zu Jesus Chris-
tus und zu den Brüdern und Schwestern verwirklichen.

3.6 Die Pfarrgemeinde des Interessenten für den Diakonat soll hinsicht-
lich der Akzeptanz des Interessenten vor der Aufnahme unter die Bewer-
ber für den Ständigen Diakonat am Ende der Vorbereitungsphase mit ein-
bezogen werden (vgl. Ratio fundamentalis Nrn. 27 und 40). Dies könnte
z. B. durch die Befragung des Pfarrgemeinderates geschehen.

3.7 Voraussetzung für die Weihe Verheirateter ist das schriftliche Einver-
ständnis der Ehefrau mit der Übernahme des Diakonats (gem. can. 1031
§ 2). Es ist notwendig, dass die Ehefrau den Dienst des Diakons bejaht
und ihn nach Kräften mitträgt. Im Übrigen gelten die „Richtlinien über
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persönliche Anforderungen an Diakone und Laien im pastoralen Dienst
im Hinblick auf Ehe und Familie“ (s. u. S. 29).

4. Ausbildung, Berufseinführung und Fortbildung

Die Hinführung zum Diakonat geschieht zum einen durch die theologi-
sche und pastoral-diakonische Ausbildung (in der Regel an den entspre-
chenden Ausbildungsstätten), sie geschieht zum anderen in den Diako-
natskreisen, die vor allem der menschlichen und geistlichen Formung zum
Diakonat dienen (Ratio fundamentalis Nr. 21). Der Bischof bestellt einen
Beauftragten für den Diakonat. Dieser ist verantwortlich für die Anlage
der Ausbildung, er muss auch gegenüber dem Bischof die Eignung des Be-
werbers für den Diakonat beurteilen. In regelmäßigen Abständen soll er
mit den Bewerbern ein Gespräch führen. Soweit der bischöflich Beauf-
tragte die Leitung eines Diakonatskreises nicht selber wahrnimmt, über-
trägt der Bischof sie einem Leiter (Priester oder Diakon). Dieser soll nicht
zugleich Regens für Priesterkandidaten sein (Geistlicher Berater, vgl. Ra-
tio fundamentalis Nr. 71; Directorium Nr. 70).

Ferner bestellt der Bischof für jeden Diakonatskreis einen Priester zur
Hilfe bei Glaubens- und Lebensfragen sowie bei der Klärung der Beru-
fung und zur Förderung der geistlichen Ausrichtung des Diakonatskreises
(Geistlicher Berater). Er soll den Mitgliedern des Diakonatskreises zu
persönlichen Gesprächen zur Verfügung stehen und dem Diakonatskreis
Hilfen zur Einführung und Einübung ins geistliche Leben geben. Zur Stel-
lungnahme über die Eignung zum Diakonat wird er nicht herangezogen.
Ein Leiter und ein Geistlicher Berater können auch mehrere Kreise be-
treuen. Bei der Ausbildung, der Berufseinführung und der Fortbildung soll
den Ehefrauen Gelegenheit gegeben werden, an den entsprechenden Ver-
anstaltungen teilzunehmen. Bestimmte Veranstaltungen, insbesondere im
geistlichen Bereich, sollen ausdrücklich die Familien berücksichtigen.

Auch für die gesamte Gruppe der Ständigen Diakone wird ein spiritueller
Begleiter (Spiritual) (Ratio fundamentalis Nrn. 22, 23; Directorium Nrn.
58, 65, 70) bestellt, der dem einzelnen Diakon und der Gruppe der Dia-
kone zur Verfügung steht.

Diese vielfältigen Kontakte der Diakone und ihrer Familien helfen mit,
die durch die Weihe sakramental begründete Bruderschaft der Diakone
wirksam zu leben.

4.1 Diakonatskreise und Diakonenkreise

4.1.1 Die Diakonatskreise haben ein vierfaches Ziel: Einführung in das
geistliche Leben, Klärung der Berufung, Austausch von Erfahrungen,
Hilfe bei der Ausbildung.
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Jedes Treffen der Diakonatskreise bedarf einer ausdrücklichen geist-
lichen Prägung. Geeignete Formen sind: gemeinsames Gebet, insbeson-
dere Stundengebet, Meditation, Glaubens- und Schriftgespräch, Eucha-
ristiefeier. Gelegentlich sollen die Diakonatskreise auch Einkehrtage,
geistliche Wochenenden, geistliche Wochen und Exerzitien anbieten. Ne-
ben der Einübung und Vertiefung des geistlichen Lebens aus der Grund-
haltung der Diaconia Christi soll der Diakonatskreis auch Hilfe sein zur
menschlichen Reifung und aus den Kandidaten, die meist unterschiedli-
che Voraussetzungen mitbringen und auf verschiedenen Zugangswegen
zum Diakonat ausgebildet werden, eine brüderliche Gemeinschaft for-
men.

Die Mitarbeit im Diakonatskreis soll dem Einzelnen helfen, die Frage sei-
ner persönlichen Berufung zu klären. Die Entscheidung über die Zulas-
sung zum Diakonat liegt beim Bischof.

Der Erfahrungsaustausch im Diakonatskreis soll die unterschiedlichen be-
ruflichen Einsatzfelder einbeziehen. Die Mitglieder des Diakonatskreises
werden ihre Erfahrungen aus dem Praktikum, der Leiter und bereits im
Einsatz stehende Diakone ihre Berufserfahrung einbringen.

Der Bewerber soll im Diakonatskreis eine Unterstützung seiner theologi-
schen Ausbildung und andere Ausbildungselemente erfahren. Eine Hilfe
bei der Ausbildung ist auch die gemeinsame Erarbeitung einzelner The-
men, die im Hinblick auf den kommenden Dienst ausgewählt werden.

4.1.2 Ein Kreis soll möglichst nicht mehr als 15 Mitglieder zählen. Zu be-
stimmten Themen sollen gelegentlich Diakone eingeladen werden. Die
Diakonatskreise treffen sich wenigstens monatlich. Eine territoriale Glie-
derung der Kreise wird empfohlen.

Der Kreis wählt einen Sprecher. Zusammen mit dem bischöflich Beauf-
tragten bzw. mit dem Leiter ist er verantwortlich für die Organisation des
Treffens und für die Vertretung des Kreises.

4.1.3 Neben den Kreisen für Bewerber während der Zeit der Ausbildung
(Diakonatskreise) sollen entsprechende Kreise für Diakone gebildet wer-
den (Diakonenkreise). Ziel dieser Kreise sind Vertiefung des geistlichen
Lebens, Austausch von Erfahrungen, Hilfe bei der Fortbildung.

Solange eine solche Trennung nicht sinnvoll ist, können beiderlei Kreise
zusammengelegt werden.

4.2 Zulassungsschritte zur Diakonenweihe

Wichtige Schritte zur Diakonenweihe sind die Aufnahme unter die Bewer-
ber nach der vorbereitenden Phase, die Beauftragungen zum Lektorat und
zum Akolythat und die Aufnahme unter die Kandidaten für die Weihe
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zum Ständigen Diakon (Admissio, s. Ratio fundamentalis Nr. 45) im letz-
ten Ausbildungsjahr.

4.2.1 Nach einem Gespräch mit dem bischöflich Beauftragten und nach
der Vorlage sämtlicher Personalunterlagen sowie einer Referenz des Hei-
matpfarrers erfolgt durch den bischöflich Beauftragten die Aufnahme un-
ter die Bewerber für den Diakonat. Der bischöflich Beauftragte beginnt
mit jedem einzelnen die Frage der Berufung und der grundsätzlichen Eig-
nung zum Diakonat zu klären. Falls hinsichtlich eines Bewerbers Beden-
ken bestehen, ist ihm dies so früh wie möglich mitzuteilen und ggf. über
sein Verbleiben im Diakonatskreis zu entscheiden.

4.2.2 Nach einjähriger Bewährung im Diakonatskreis werden den Bewer-
bern die Dienste Lektorat und Akolythat übertragen. Der bischöflich Be-
auftragte schlägt die Bewerber dem Bischof vor.

4.2.3 Etwa ein Jahr vor der Weihe erteilt der Bischof die Admissio, die
Aufnahme unter die „Kandidaten“. Der bischöflich Beauftragte schlägt
dem Bischof die Kandidaten vor.

4.2.4 Gegen Ende der Ausbildung bitten die Kandidaten in einem schrift-
lichen Gesuch den Bischof um die Diakonenweihe. Vor der Weihe muss
die Ausbildungsphase abgeschlossen sein. Der bischöflich Beauftragte
schlägt dem Bischof die Kandidaten zur Weihe vor. Zuvor wird die Pfarr-
gemeinde des Kandidaten um eine Stellungnahme gebeten; wie diese Stel-
lungnahme eingeholt wird, regelt die diözesane Ordnung. Vor der Weihe
erfolgt das Skrutinium durch den Bischof.

4.2.5 Rechtzeitig vor der Weihe erfolgt im Diakonatskreis eine theologi-
sche, liturgische und geistliche Hinführung zum Weihesakrament. Die
letzte innere Vorbereitung geschieht durch die Teilnahme an den Weihe-
exerzitien.

4.3 Ausbildung, Berufseinführung und Fortbildung des Diakons mit Zivil-
beruf

Die Bildung des Diakons mit Zivilberuf gliedert sich in zwei Phasen: die
Ausbildung und Berufseinführung vor der Weihe sowie die Fortbildung
nach der Weihe.

Die wesentlichen Elemente der Bildung sind die Förderung und Entfal-
tung der Spiritualität des Diakons, die Grundlegung, Vertiefung und fort-
laufende Ergänzung des theologischen Wissens sowie die Vermittlung,
Einübung und Weiterentwicklung pastoral-praktischer Befähigungen. In
jeder Bildungsphase müssen sich Spiritualität, Theologie und pastoral-
praktische Bildung gegenseitig ergänzen. Der Bildungsprozess insgesamt
wie auch die einzelnen Elemente der Bildung müssen auf den spezifischen
Dienst des Diakonats angelegt sein und zugleich die mehrjährige ehren-
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amtliche Mitarbeit der Bewerber einbeziehen. Unbeschadet der Verant-
wortung der Bistümer und der Ausbildungsstätten für die Bildung der Di-
akone sind die ständige spirituelle und menschliche Formung sowie die
theologische und pastoral-praktische Aus- und Fortbildung zunächst Auf-
gabe der Bewerber bzw. der Diakone selber.

4.3.1 Die Ausbildung zum Diakon mit Zivilberuf und die Berufseinfüh-
rung greifen zeitlich und inhaltlich ineinander; sie finden meist berufsbe-
gleitend statt. Diese Phase dauert mindestens drei Jahre.

Die theologische Ausbildung muss mindestens dem Grund- und Aufbau-
kurs von „Theologie im Fernkurs“ der Domschule Würzburg entsprechen.
In eigenen Arbeitsgemeinschaften – nicht in den monatlichen Diakonats-
kreisen – werden die Lehrbriefe von „Theologie im Fernkurs“ vertieft und
ergänzt. Erfolgreich abgeschlossene theologische Studien (Fachakademie,
Fachhochschule, Hochschule, Universität) sind auf die theologische Aus-
bildung anzurechnen. Inwieweit andere theologische Studien angerechnet
werden, entscheidet das Bistum. Ebenso entscheidet das Bistum, inwieweit
Bewerber, die ihre Ausbildung nicht über die Lehrbriefe „Theologie im
Fernkurs“ erhalten, an theologischen Arbeitsgemeinschaften teilnehmen
müssen.

Die pastoral-praktische Einführung und Einweisung in den Dienst des Di-
akons erfolgt in zusätzlichen Kursen und entsprechenden Praktika. Die
pastoral-praktische Ausbildung muss mindestens den Anforderungen des
Pastoraltheologischen Kurses der „Theologie im Fernkurs“ entsprechen.
Darüber hinaus ist eine intensive homiletische Ausbildung erforderlich.
Näheres regelt die diözesane Ordnung.

Die Einführung der Bewerber in die Praxis dient der Vorbereitung und
Einübung auf die Zusammenarbeit mit anderen haupt- und ehrenamt-
lichen Diensten; gleichzeitig soll die Pfarrgemeinde auf die Mitarbeit des
Diakons vorbereitet werden.

Der erfolgreiche Abschluss der Ausbildung und Berufseinführung muss
durch eine Prüfung nachgewiesen werden. Näheres regelt die diözesane
Ordnung.

4.3.2 Der Diakon mit Zivilberuf bleibt zur Fortbildung verpflichtet. Über
seine Mitarbeit im Diakonenkreis hinaus muss er zur beruflichen Fortbil-
dung und zur spirituellen Vertiefung an entsprechenden Kursen und Tref-
fen teilnehmen. Näheres regelt die diözesane Ordnung.

4.4 Ausbildung, Berufseinführung und Fortbildung des hauptberuflichen
Diakons

Die Bildung des hauptberuflichen Diakons gliedert sich in drei Phasen:
die Ausbildung, die Berufseinführung und die Fortbildung.
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Die wesentlichen Elemente der Bildung sind die Förderung und Entfal-
tung der Spiritualität des Diakons, die Grundlegung, Vertiefung und fort-
laufende Ergänzung des theologischen Wissens sowie die Vermittlung,
Einübung und Weiterentwicklung pastoral-praktischer Befähigungen. In
jeder Bildungsphase müssen sich Spiritualität, Theologie und pastoral-
praktische Bildung gegenseitig ergänzen. Der Bildungsprozess insgesamt
wie auch die einzelnen Elemente der Bildung müssen auf den spezifischen
Dienst des Diakonats angelegt sein. Unbeschadet der Verantwortung der
Bistümer und der Ausbildungsstätten für die Bildung der Diakone sind
die ständige spirituelle und menschliche Formung sowie die theologische
und pastoral-praktische Aus- und Fortbildung zunächst Aufgabe der Be-
werber bzw. der Diakone selber.

Die Ausbildung, Berufseinführung und Fortbildung ist für den hauptberuf-
lichen Ständigen Diakonat gesondert zu konzipieren. Mit Rücksicht auf
die praktische Zusammenarbeit sind, vornehmlich in der zweiten und drit-
ten Bildungsphase, auch gemeinsame Bildungsveranstaltungen für Stän-
dige Diakone mit anderen pastoralen Diensten vorzusehen, wenn sich dies
von den Themen her nahelegt.

Die erste und zweite Bildungsphase werden näherhin in der diözesanen
Ordnung für Ständige Diakone geregelt. Sie müssen differenziert für die
verschiedenen Zugangswege angelegt sein.

Besonders hinsichtlich der Einführung in die liturgischen Dienste und in
den Verkündigungsdienst muss der inhaltliche Anspruch der zweiten Bil-
dungsphase mit der der Priester vergleichbar sein. Insgesamt darf der An-
spruch der zweiten Bildungsphase nicht hinter dem Anspruch anderer
hauptberuflicher pastoraler Dienste zurückbleiben.

Die dritte Bildungsphase beginnt mit der unbefristeten Anstellung und
umfasst die gesamte Zeit des hauptberuflichen Dienstes als Ständiger Dia-
kon.

4.4.1 Zum hauptberuflichen Diakonat gibt es drei Zugangswege: Der erste
Zugangsweg ist eine erfolgreich abgeschlossene berufs- oder praxisbeglei-
tende theologische Ausbildung, die wenigstens der Fachschulausbildung
entsprechen muss, ergänzt durch eine entsprechende pastoral-praktische
Ausbildung und Praxis. Dieser Zugangsweg kommt insbesondere für Dia-
kone mit Zivilberuf in Frage. Diakonatsanwärter, die eine Ausbildung für
Sozialpädagogik an einer Fachhochschule oder eine Ausbildung für Sozial-
berufe in einer Fachakademie abgeschlossen haben, nehmen ebenfalls an
dieser praxisbegleitenden Ausbildung teil. Bei diesem Zugangsweg greifen
Ausbildung und Berufseinführung inhaltlich und zeitlich ineinander.

Der zweite Zugangsweg setzt die abgeschlossene Berufsausbildung
(Zweite Dienstprüfung) als Gemeindereferent oder Pastoralreferent vor-
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aus. Sie wird ergänzt durch Hinführung zum Leben und Dienst des Dia-
kons durch eine mindestens zweijährige Teilnahme am Diakonatskreis.

Der dritte Zugangsweg setzt ein abgeschlossenes theologisches Studium
voraus (Diplom bzw. theologisches Staatsexamen mit theologischer Zu-
satzausbildung, ergänzt durch eine entsprechende pastoral-praktische
Ausbildung und Praxis; Abschlussprüfung an einer Fachhochschule im
Fachbereich Theologie/Praktische Theologie/Religionspädagogik oder an
einer Fachakademie für Gemeindepastoral/Religionspädagogik, jeweils
ergänzt durch eine entsprechende pastoral-praktische Ausbildung und
Praxis). Die Berufseinführung für den Dienst des Diakons erfolgt im Rah-
men einer mindestens dreijährigen Teilnahme am Diakonatskreis.

Für alle drei Zugangswege zum hauptberuflichen Diakonat wird die Phase
der Ausbildung und Berufseinführung mit einer kirchlichen Prüfung abge-
schlossen. Näheres regelt die diözesane Ordnung.

4.4.2 Der hauptberufliche Diakon bleibt zur Fortbildung verpflichtet.
Über seine Mitarbeit im Diakonenkreis hinaus muss er zur beruflichen
Fortbildung und zur spirituellen Vertiefung an entsprechenden Kursen
und Treffen teilnehmen. Näheres regelt die diözesane Ordnung.

Teil II
Dienstrechtliche Bestimmungen

1. Dienstrechtliche Grundlagen

§ 1
Rechtsnatur des Dienstverhältnisses

Das Dienstverhältnis des Ständigen Diakons ist ein Klerikerdienstverhält-
nis. Durch die Inkardination, die mit der Diakonenweihe erfolgt, unter-
steht der Ständige Diakon als Kleriker dienstrechtlich dem Diözesanbi-
schof als Inkardinationsordinarius, der seinerseits die einem Kleriker zu-
stehenden Rechte betreffend dienstliche Verwendung, geistliche Beglei-
tung und wirtschaftliche Versorgung im Rahmen des kirchlichen Rechts
zu sichern hat.

§ 2
Anzuwendende Vorschriften

Die dienstrechtliche Stellung des Ständigen Diakons, die in der Einheit
von sakramentaler Befähigung und ekklesialer Sendung gründet, be-
stimmt sich nach den Vorschriften des Codex Iuris Canonici und den fol-
genden Vorschriften.
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§ 3
Beginn des Dienstverhältnisses

Das Dienstverhältnis des Ständigen Diakons beginnt mit der Diakonen-
weihe und der damit verbundenen Inkardination. Durch den Empfang der
Diakonenweihe erfolgt gemäß can. 266 § 1 CIC die Aufnahme des Ständi-
gen Diakons in den Klerikerstand sowie die Inkardination in den Kleri-
kerverband der Diözese, für deren Dienst der Ständige Diakon geweiht
worden ist.

§ 4
Tätigkeitsformen

(1) Der Ständige Diakon ist entweder hauptberuflich als Diakon tätig oder
nebenberuflich, wenn er hauptberuflich in einem Zivilberuf beschäftigt ist.

(2) Der hauptberufliche Ständige Diakon wird entsprechend dem Kleri-
ker-Dienstrecht des Codex Iuris Canonici und den sonstigen kirchenrecht-
lichen Regelungen eingesetzt. Der hauptberufliche Ständige Diakon hat
Anspruch auf Sustentation gemäß can. 281 §§ 1–2 CIC; er erhält Besol-
dung und Versorgung gemäß den Bestimmungen des Abschnitts „3. Besol-
dung und Versorgung der hauptberuflichen Ständigen Diakone“.

(3) Nebenberuflich wird der Ständige Diakon mit Zivilberuf eingesetzt,
der hauptberuflich einen Zivilberuf ausübt oder ausgeübt hat und aus sei-
nem Zivilberuf Besoldung, Vergütung oder Versorgung bezieht. Der Stän-
dige Diakon mit Zivilberuf hat gemäß can. 281 § 3 CIC keinen Anspruch
auf Sustentation; er erhält daher, auch wenn er seinen Zivilberuf verliert
oder aufgibt oder auf Einkünfte verzichtet, aus seinem Dienstverhältnis
als Diakon mit Zivilberuf weder Besoldung oder Vergütung noch Versor-
gung. Entstandene Auslagen werden dem Ständigen Diakon mit Zivilbe-
ruf gemäß diözesaner Regelung ersetzt.

§ 5
Änderung der Tätigkeitsform

(1) Die gemäß § 4 festgelegte Tätigkeitsform kann geändert werden, und
zwar sowohl vom hauptberuflichen Diakon zum Diakon mit Zivilberuf als
auch vom Diakon mit Zivilberuf zum hauptberuflichen Diakon.

(2) Maßgebend für die Entscheidung über die Änderung der Tätigkeits-
form sind einerseits die pastoralen Erfordernisse und die Möglichkeiten
der Diözese, andererseits die Voraussetzungen und Fähigkeiten aufseiten
des Ständigen Diakons. Der die hauptberufliche Tätigkeitsform anstre-
bende Diakon mit Zivilberuf muss gemäß diözesaner Regelung über eine
zusätzliche Qualifikation verfügen oder sie erwerben.
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(3) Die Änderung der Tätigkeitsform soll im Einvernehmen mit dem
Ständigen Diakon erfolgen.

§ 6
Unvereinbarkeit von Tätigkeiten, Nebentätigkeiten

(1) Dem hauptberuflichen Ständigen Diakon sind alle Tätigkeiten im glei-
chen Umfang untersagt, die gemäß cann. 285–287 CIC (vgl. auch can. 289
CIC) von Priestern nicht ausgeübt werden dürfen. Jede Nebentätigkeit be-
darf der Genehmigung des Diözesanbischofs.

(2) Unvereinbar mit dem Dienst eines Ständigen Diakons mit Zivilberuf
sind alle Tätigkeiten, Berufe, Aufgaben, Dienste und Funktionen, die nach
dem Urteil des Diözesanbischofs dem Ansehen des geistlichen Dienstes
oder dem pastoralen Wirken des Ständigen Diakons abträglich sind oder
bei denen die Gefahr unzulässiger Interessenkollision besteht. Jeder beab-
sichtigte Wechsel des Zivilberufs ist dem Diözesanbischof rechtzeitig an-
zuzeigen.

§ 7
Ruhestand, Entpflichtung

(1) Der Eintritt des hauptberuflichen Ständigen Diakons in den Ruhe-
stand erfolgt nach diözesaner Regelung. Der hauptberufliche Ständige Dia-
kon kann vor Erreichen der vorgesehenen Altersgrenze in den Ruhestand
versetzt werden, wenn er aus persönlichen Gründen seinen Dienst nicht
mehr ausüben kann. Nach dem Eintritt in den Ruhestand kann der Dia-
kon kraft Auftrags durch den Diözesanbischof einzelne Dienste weiterhin
ausüben.

(2) Ein Diakon mit Zivilberuf, der aus persönlichen Gründen den Dienst
eines Diakons auf Dauer nicht mehr ausüben kann, wird vom Dienst des
Diakons entpflichtet.

§ 8
Wechsel des Dienstverhältnisses

(1) Das Dienstverhältnis eines Ständigen Diakons kann gemäß cann. 267–
270 CIC durch Umkardination in einen anderen Inkardinationsverband
gewechselt werden.

(2) Das Dienstverhältnis eines Diakons mit Zivilberuf wird durch dessen
zivilberuflich bedingten Wohnsitzwechsel in eine andere Diözese nicht be-
rührt. Die Ausübung des Dienstes als Diakon außerhalb der Inkardina-
tionsdiözese ist so lange nicht zulässig, bis in analoger Anwendung von
can. 271 CIC eine Regelung mit dem Diözesanbischof der neuen Wohn-
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sitzdiözese vereinbart oder eine Umkardination durchgeführt ist. Der Dia-
kon mit Zivilberuf teilt seinem Inkardinationsordinarius den zivilberuflich
bedingten Wohnsitzwechsel rechtzeitig mit und setzt den Diözesanbischof
der neuen Wohnsitzdiözese davon in Kenntnis. Der Inkardinationsordina-
rius informiert seinerseits den Diözesanbischof des neuen Wohnsitzes des
Diakons mit Zivilberuf. Beide Diözesanbischöfe vereinbaren unter Mit-
wirkung des betroffenen Diakons eine vertragliche Regelung über den
Dienst des Diakons mit Zivilberuf. Der Diözesanbischof der neuen Wohn-
sitzdiözese ist nicht gehalten, dem Diakon mit Zivilberuf die Ausübung
des Dienstes im gleichen Umfang wie in der Inkardinationsdiözese zu er-
möglichen.

§ 9
Beendigung des Dienstverhältnisses

(1) Das Dienstverhältnis eines Ständigen Diakons endet mit dem Verlust
des Klerikerstandes.

(2) Der Ständige Diakon verliert gemäß can. 290 CIC den Klerikerstand:

1. durch kirchenamtliche Feststellung der Ungültigkeit der empfange-
nen Diakonenweihe oder

2. durch die rechtmäßig verhängte Strafe der Entlassung aus dem Kle-
rikerstand oder

3. durch Reskript des Apostolischen Stuhls.

2. Dienstrechtliche Einzelbestimmungen

§ 10
Ernennung

(1) Dem Ständigen Diakon wird durch schriftliches Ernennungsdekret des
Diözesanbischofs eine Stelle übertragen oder ein Aufgabenbereich in ei-
nem bestimmten Einsatzgebiet zugewiesen. Im Ernennungsdekret sind
Tätigkeitsform und Aufgabe des Diakons anzugeben; ferner sollen der un-
mittelbare kirchliche Vorgesetzte und der Dienstort benannt werden.

(2) Bei einem Diakon mit Zivilberuf sind für die Auswahl der Stelle und
für den Umfang der zu übertragenden Aufgaben seine berufliche Tätigkeit
und seine zusätzliche Belastbarkeit zu berücksichtigen. In der Regel ist die
Wohnsitzgemeinde das Einsatzgebiet des Ständigen Diakons mit Zivilbe-
ruf. Der zukünftige Aufgabenbereich soll bereits vor der Diakonenweihe
im Einvernehmen mit dem Weihekandidaten und dem zukünftigen un-
mittelbaren kirchlichen Vorgesetzten geklärt werden.
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§ 11
Versetzung

(1) Der hauptberufliche Ständige Diakon und der Diakon mit Zivilberuf
können versetzt werden. Eine Versetzung ist neben pastoralen Erforder-
nissen auch aus personenbezogenen Gründen möglich. Vor einer Verset-
zung ist der Ständige Diakon zu hören.

(2) Eine Versetzung kann auch auf Wunsch des Ständigen Diakons ge-
schehen. Der Versetzungswunsch ist dem Diözesanbischof rechtzeitig vor-
zutragen.

(3) Bei einer Versetzung sind die familiären Verhältnisse des Ständigen
Diakons zu berücksichtigen. Bei der Versetzung eines Diakons mit Zivil-
beruf aufgrund eines zivilberuflich bedingten Wohnsitzwechsels innerhalb
der Inkardinationsdiözese kann wegen pastoraler Erfordernisse der bishe-
rige Aufgabenkreis verändert werden.

(4) Das schriftliche Versetzungsdekret enthält die gleichen Angaben wie
das Ernennungsdekret.

§ 12
Aufgabenumschreibung

(1) Zusammen mit dem Ernennungsdekret und dem Versetzungsdekret ist
eine Aufgabenumschreibung gemäß den drei Grunddiensten: der Verkün-
digung des Gotteswortes, der Heiligung der Gläubigen und der Diakonie,
zu geben.

(2) Der hauptberufliche Ständige Diakon im pfarrlichen Dienst soll, soweit
erforderlich, schulischen Religionsunterricht erteilen. Die Erteilung des
schulischen Religionsunterrichtes erfolgt auf der Grundlage der diözesa-
nen Ordnung, der Bestimmungen des Schulgesetzes des betreffenden Lan-
des und der Vereinbarungen zwischen Land und Bistum. In der Regel soll
der Auftrag zum Religionsunterricht 8 Wochenstunden nicht überschreiten.

(3) Aufgrund veränderter pastoraler Notwendigkeiten kann eine Neuum-
schreibung des Aufgabenbereichs erforderlich werden. Dabei werden
nach Anhörung des Diakons alle erheblichen Umstände (wie z. B. persön-
liche Fähigkeiten und Möglichkeiten, familiäre Situation, Wohnungsfrage)
nach Möglichkeit berücksichtigt.

§ 13
Amtseinführung

Der Ständige Diakon wird in seinen Aufgabenbereich und in sein Einsatz-
gebiet durch den unmittelbaren kirchlichen Vorgesetzten in geeigneter
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Weise eingeführt, der Ständige Diakon im pfarrlichen Dienst möglichst
bei sonntäglichen Gemeindegottesdiensten.

§ 14
Residenzpflicht, Dienstwohnung, Dienstzimmer

(1) Der Ständige Diakon im pfarrlichen Dienst soll an seinem Dienstort
wohnen, gegebenenfalls in einer vorhandenen Dienstwohnung.

(2) Dem hauptberuflichen Ständigen Diakon können Wohnort und
Dienstwohnung zugewiesen werden.

(3) Dem hauptberuflichen Ständigen Diakon im pfarrlichen Dienst soll
ein Dienstzimmer wenigstens zur Mitbenutzung zur Verfügung stehen.

§ 15
Zeitliche Gestaltung des Dienstes

(1) Die konkrete zeitliche Gestaltung des Dienstes ist im Benehmen mit
dem Ständigen Diakon und den anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern im pastoralen Dienst vom unmittelbaren kirchlichen Vorgesetzten
festzulegen. Einzubeziehen sind dabei sowohl anfallende pastorale Not-
wendigkeiten als auch angemessene Zeit für Gebet, Betrachtung, Studium
und Sorge um die Mitbrüder. Die Rechte der Ehefrau und der Kinder bei
Diakonen, die verheiratet sind, müssen bei der konkreten Festlegung des
Dienstes gebührend berücksichtigt werden. Da der Eigencharakter des
geistlichen Dienstes ein hohes Maß an Disponibilität und Flexibilität ver-
langt, ist es weder angebracht noch möglich, den vorgesehenen Dienst in
seinem vollen Umfang zeitlich starr festzulegen. Vielmehr gilt als Regel,
dass etwa die Hälfte des Dienstes zeitlich festgelegt werden soll. Die rest-
liche Zeit richtet sich nach den pastoralen Erfordernissen, wobei der
Dienst im Pfarrbüro, soweit er erforderlich ist, nicht mehr als ein Viertel
des gesamten Dienstes betragen soll.

(2) Für Diakone mit Zivilberuf ist das zeitliche Ausmaß des Dienstes ent-
sprechend den diözesanen Regelungen mit dem unmittelbaren kirchlichen
Vorgesetzten abzusprechen.

(3) Dem hauptberuflichen Ständigen Diakon steht ein voller dienstfreier
Tag in der Woche zu. Die freien Tage sind unter Berücksichtigung der pas-
toralen Erfordernisse im Benehmen mit dem Diakon vom unmittelbaren
kirchlichen Vorgesetzten festzulegen, wobei auch Sonn- und Feiertage aus
familiären Gründen in vertretbarem Maße berücksichtigt werden sollen.

(4) Mehrtägige pastorale Veranstaltungen gelten als Dienst, wenn die Ver-
anstaltung und ihre zeitliche Dauer zwischen dem Diakon und dessen un-
mittelbaren kirchlichen Vorgesetzten einvernehmlich festgesetzt wurde.
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§ 16
Fortbildung

(1) Der Ständige Diakon ist zu spiritueller Vertiefung und beruflicher
Fortbildung verpflichtet.

(2) Die Zeit für die Teilnahme an Exerzitien oder geistlichen Einkehrta-
gen gemäß can. 276 § 2 n. 4 CIC und an Fortbildungsveranstaltungen ge-
mäß den diözesanen Vorschriften gilt als Dienst.

(3) Für den Diakon mit Zivilberuf sollen Fortbildungsmöglichkeiten ge-
schaffen werden, an denen er teilnehmen kann, ohne dafür über Gebühr
die ihm im Rahmen seines Zivilberufs zustehende Urlaubszeit einsetzen
zu müssen.

§ 17
Urlaub

(1) Dem hauptberuflichen Ständigen Diakon steht ein jährlicher Urlaub
gemäß diözesaner Regelung zu.

(2) Für Diakone mit Zivilberuf richtet sich die Zeit der Abwesenheit von
ihrem Aufgabenbereich als Diakon nach der aus dem Zivilberuf zustehen-
den Urlaubszeit. Für Diakone mit Zivilberuf, die im Ruhestand leben, ist
die Zeit der Abwesenheit vom kirchlichen Dienst zwischen dem Diakon
und dessen unmittelbarem kirchlichen Vorgesetzten einvernehmlich fest-
zulegen.

§ 18
Zusammenarbeit

(1) Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des kirchlichen Dienstes in ei-
nem konkreten Einsatzbereich sind bei aller Arbeitsteilung auf Zu-
sammenarbeit verwiesen und angewiesen.

(2) Der Ständige Diakon im pfarrlichen Dienst ist unbeschadet seiner be-
sonderen Verantwortung für die ihm übertragenen Aufgaben zur Zu-
sammenarbeit mit allen anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im
pastoralen Dienst des Einsatzgebietes verpflichtet.

(3) Die Aufgabenverteilung im konkreten Einsatzgebiet zwischen Pries-
tern, Diakonen und sonstigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im pas-
toralen Dienst innerhalb desselben Einsatzgebietes erfolgt unter Berück-
sichtigung der mit der sakramentalen Weihe übertragenen Befugnisse, der
festgelegten Aufgabenbereiche sowie des für das Einsatzgebiet maßgeb-
lichen Pastoralkonzeptes nach Absprache mit den Betroffenen durch den
unmittelbaren kirchlichen Vorgesetzten des Ständigen Diakons.
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(4) An den Dienstbesprechungen der im pastoralen Dienst der Pfarrei Tä-
tigen nimmt der Ständige Diakon im pfarrlichen Dienst teil. Dienstbespre-
chungen sollen – wenigstens von Zeit zu Zeit – so festgesetzt werden, dass
der Diakon mit Zivilberuf außerhalb seiner zivilberuflichen Arbeitszeit
teilnehmen kann.

(5) Der Ständige Diakon soll auch über sein Einsatzgebiet hinaus Bereit-
schaft zur Kooperation zeigen. Er soll – entsprechend seinen Fähigkeiten
und Möglichkeiten – Mit- und Aushilfen in anderen Pfarreien oder in an-
deren, auch überpfarrlichen Bereichen übernehmen, soweit das mit seiner
konkreten Aufgabenzuweisung vereinbar ist.

§ 19
Gemeinschaft mit Priestern und anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

tern im pastoralen Dienst

(1) Priester, Ständige Diakone sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im
pastoralen Dienst sollen bestrebt sein, eine angemessene Form gemein-
schaftlichen Lebens zu finden und zu praktizieren. Dies soll sich nicht nur
auf dienstliche Belange beschränken, sondern auch Gebet und persönli-
che Kontakte umfassen.

§ 20
Diakonenkreis, Standesvereinigung

(1) Der Ständige Diakon soll an den Zusammenkünften eines in der Diö-
zese errichteten Diakonenkreises teilnehmen und zum Leben dieses Krei-
ses beitragen.

(2) Der Ständige Diakon hat das Recht, sich mit anderen Diakonen ge-
mäß can. 278 § 1 CIC zusammenzuschließen.

§ 21
Beschwerden, Konfliktlösung

(1) Meinungsverschiedenheiten sollen gütlich beigelegt werden.

(2) Beschwerden über einen Ständigen Diakon, die dienstrechtliche Kon-
sequenzen nach sich ziehen können, sind dem Betroffenen zur Kenntnis
zu bringen. Bevor andere dazu gehört werden, ist dem betroffenen Ständi-
gen Diakon Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Wird eine Be-
schwerde zu den Akten genommen, muss auch die Stellungnahme des be-
troffenen Ständigen Diakons beigefügt werden.

(3) Der Ständige Diakon hat nach Maßgabe der diözesanen Vorschriften
ein Recht auf Einsicht in seine Personalakten.
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(4) Das Verfahren im dienstrechtlichen Konfliktfall zwischen einem Stän-
digen Diakon und seinem Vorgesetzten wird durch die Bestimmungen des
CIC und die sonstigen kirchenrechtlichen Vorschriften geregelt.

3. Besoldung und Versorgung der hauptberuflichen Ständigen Diakone

§ 22
Besoldung/Vergütung

(1) Die Besoldung/Vergütung des hauptberuflichen Ständigen Diakons er-
folgt gemäß diözesaner Regelung.

§ 23
Beihilfe

Der hauptberufliche Ständige Diakon erhält Beihilfe im Krankheits-, Ge-
burts- und Todesfall gemäß den geltenden diözesanen Regelungen.

§ 24
Versorgung

(1) Der hauptberufliche Ständige Diakon erhält zusammen mit seiner Er-
nennung (§ 10) die Anwartschaft auf lebenslängliche Versorgung bei ver-
minderter Erwerbsfähigkeit und im Alter sowie auf Hinterbliebenenver-
sorgung gemäß den jeweiligen diözesanen Bestimmungen. Gegebenenfalls
bedarf die Versorgung der Hinterbliebenen einer eigenen diözesanen Re-
gelung.
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Die deutschen Bischöfe

98 Aufruf der deutschen Bischöfe zur Palmsonntags-Kollekte 2017

„Kann von dort etwas Gutes kommen?“ (Joh 1,46) – Diese Frage aus dem
Johannes-Evangelium ist auf die Heimatstadt Jesu bezogen, auf Nazareth.
Die Stadt und die ganze Region werden seit Jahrzehnten vom politischen
Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern geprägt. An schlechte Nach-
richten aus dem Ursprungsland unseres Glaubens sind wir lange gewöhnt.
Doch es lohnt sich, auch auf das Gute zu achten, das von dort kommt!

„Komm und sieh!“ (Joh 1,46) – so lautet die Antwort auf die Frage im Jo-
hannes-Evangelium. Diesem Aufruf sind zum Auftakt des Reformationsge-
denkens in diesem Jahr auch Mitglieder der Deutschen Bischofskonferenz
und des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland gefolgt. Eine Wo-
che lang haben sie gemeinsam gehört und gesehen, wo und wie die Heilsge-
schichte Gottes mit uns Menschen in Jesus ihre entscheidende Wendung ge-
nommen hat. Bis heute leben die Christen im Heiligen Land in beeindru-
ckender Weise in der Nachfolge Jesu. Unter schwierigen Bedingungen ge-
ben sie Zeugnis vom Evangelium. Im Zusammenleben mit Juden, Drusen
und Muslimen stehen sie für das Gute ein, das mit Jesus in die Welt gekom-
men und bis heute lebendig ist. Dabei brauchen sie unsere Unterstützung.

So bitten wir Sie: Helfen Sie durch ihren Beitrag zur Kollekte am Palm-
sonntag den Christen im Heiligen Land! Sie ist für die Arbeit des Deut-
schen Vereins vom Heiligen Lande sowie der Franziskaner im Heiligen
Land bestimmt. Beide Einrichtungen fördern die Seelsorge und die sozial-
caritativen Einrichtungen der Kirchen vor Ort, sie betreuen die Pilger und
vermitteln das Wissen um die biblischen Stätten.

Liebe Mitchristen, zeigen wir uns im Gebet und bei der Kollekte am
Palmsonntag mit den Christen im Heiligen Land solidarisch!

Würzburg, den 22. November 2016 Für das Bistum Speyer

Dr. Karl-Heinz Wiesemann
Bischof von Speyer

Die Kollekte, die am Palmsonntag, dem 09.04.2017, in allen Gottesdiensten (auch am
Vorabend) gehalten wird, ist ausschließlich für die Unterstützung der Christen im
Heiligen Land durch das Kommissariat des Heiligen Landes der Deutschen Franzis-
kanerprovinz und durch den Deutschen Verein vom Heiligen Lande bestimmt.
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Hinweise zur Durchführung der Palmsonntagskollekte 2017

In den politischen Wirrungen im Nahen Osten ist sowohl in Israel als auch
in Palästina der christliche Bevölkerungsanteil in den vergangenen Jahren
auf knapp zwei Prozent der Gesamtbevölkerung gesunken. Dabei ist der
Orient die Wiege des Christentums. Die ersten christlichen Gemeinden
entstanden, als Europa noch heidnisch war, und lange vor dem Entstehen
des Islam. Bis heute wurden und werden die orientalischen Christen viel-
fach diskriminiert oder sogar verfolgt. Und obwohl der Westen ihnen das
Fundament seiner Kultur verdankt, verschließt er vor dieser Entwicklung
nicht selten die Augen.

Wir aber vergessen sie nicht. Mit der Palmsonntagskollekte kann jede und
jeder Gläubige zeigen: Wir wollen den Christen eine Zukunft im Ur-
sprungsland des Christentums geben.

Leitgedanke

Der Leitgedanke zur Palmsonntagskollekte 2017 lautet daher:

Es würde etwas fehlen…
Gemeinsam den Christen im Heiligen Land eine Zukunft geben

Er macht deutlich, dass es ein gemeinsames Ziel aller Gläubigen sein
muss, durch konkrete Hilfe christliches Leben im Heiligen Land zu si-
chern. Die deutschen Bischöfe bitten daher in ihrem Aufruf um Solidarität
mit den Christen im Nahen Osten.

Palmsonntagskollekte am 9. April 2017

Die Palmsonntagskollekte findet am Palmsonntag, dem 9. April 2017, in
allen Gottesdiensten (auch am Vorabend) statt. Die Kollekte ist ohne je-
den Abzug entsprechend den Vorgaben des Kollektenplans an das Bistum
zu überweisen, das die Spenden, einschließlich der später eingegangenen,
an das Kommissariat des Heiligen Landes der Franziskaner in Deutsch-
land bzw. an den Deutschen Verein vom Heiligen Lande weiterleitet. Eine
pfarreiinterne Verwendung der Kollektengelder, z. B. für Partnerschafts-
projekte, ist nicht zulässig. Der Deutsche Verein vom Heiligen Lande und
das Kommissariat des Heiligen Landes sind den Spendern gegenüber re-
chenschaftspflichtig. Sobald das Ergebnis der Kollekte vorliegt, sollte es
der Gemeinde mit einem herzlichen Dank bekannt gegeben werden.

Informationen und Kontakt

Weitere Informationen finden sich auf der Internetseite www.palmsonn-
tagskollekte.de. Hier können ab Ende Januar 2017 alle Unterlagen in
druckfähiger Qualität heruntergeladen werden. Etwa zwei Wochen vor
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Palmsonntag werden weitere Materialien zur Palmsonntagskollekte an
alle Pfarreien versandt.

Inhaltliche Fragen zur Palmsonntagskollekte sind zu richten an: Tamara
Häußler-Eisenmann, Pressesprecherin, Deutscher Verein vom Heiligen
Lande, Tel: 0221 9950650, t.haeussler@dvhl.de, www.dvhl.de.

Der Bischof von Speyer

99 Caritas-Werkstätten-Mitwirkungsordnung (CWMO)

§ 1 Anwendungsbereich

(1) 1Behinderte Menschen im Arbeitsbereich der Werkstatt, die in einem
besonderen arbeitnehmerähnlichen Rechtsverhältnis in der Regel auf der
Grundlage eines Sozialleistungsverhältnisses beschäftigt werden (Werk-
stattbeschäftigte) wirken nach dieser Ordnung an den Angelegenheiten
der Werkstatt mit. 2Die Interessenvertretung der in Werkstätten beschäftig-
ten behinderten Frauen erfolgt durch Frauenbeauftragte. 3Die Mitbestim-
mung und Mitwirkung geschieht im Rahmen eines Werkstattrats.

(2) Diese Ordnung gilt für Werkstätten für behinderte Menschen in Trä-
gerschaft der katholischen Kirche und der ihr zugeordneten Verbände.

§ 2 Errichtung von Werkstatträten

(1) Ein Werkstattrat wird in Werkstätten gewählt.

(2) 1In Zweig- und Teilwerkstätten können gesonderte selbständige
Werkstatträte gebildet werden. 2Dies gilt insbesondere, wenn diese auf die
Teilhabe besonderer Personenkreise ausgerichtet sind. 3Die Entscheidung
hierüber trifft die Werkstatt im Einvernehmen mit dem Werkstattrat.

(3) Rechte und Pflichten der Werkstatt sind solche des Trägers der Werk-
statt.

§ 3 Zahl der Mitglieder des Werkstattrats

1Der Werkstattrat besteht aus mindestens drei Mitgliedern, in Werkstätten
mit in der Regel
1. bis zu 200 Wahlberechtigten aus drei Mitgliedern,
2. 201 bis 400 Wahlberechtigten aus fünf Mitgliedern,
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3. 401 bis 700 Wahlberechtigten aus sieben Mitgliedern,
4. 701 bis 1 000 Wahlberechtigten aus neun Mitgliedern,
5. 1 001 bis 1 500 Wahlberechtigten aus elf Mitgliedern,

mehr als 1 500 Wahlberechtigten aus dreizehn Mitgliedern.
2Die Geschlechter sollen entsprechend ihrem zahlenmäßigen Verhältnis
vertreten sein.

§ 4 Allgemeine Aufgaben des Werkstattrats

(1) Der Werkstattrat hat folgende allgemeine Aufgaben:

1. darüber zu wachen, dass die zugunsten der Werkstattbeschäftigten
geltenden Gesetze, Verordnungen, Unfallverhütungsvorschriften
und mit der Werkstatt getroffenen Vereinbarungen durchgeführt
werden, vor allem, dass

a) die auf das besondere arbeitnehmerähnliche Rechtsverhältnis
zwischen den Werkstattbeschäftigten und der Werkstatt anzuwen-
denden arbeitsrechtlichen Vorschriften und Grundsätze, insbeson-
dere über Beschäftigungszeit einschließlich Teilzeitbeschäftigung
sowie der Erholungspausen und Zeiten der Teilnahme an Maß-
nahmen zur Erhaltung und Erhöhung der Leistungsfähigkeit und
zur Weiterentwicklung der Persönlichkeit des Werkstattbeschäf-
tigten, Urlaub, Entgeltzahlung im Krankheitsfall, Entgeltzahlung
an Feiertagen, Mutterschutz, Elternzeit, Persönlichkeitsschutz und
Haftungsbeschränkung,

b) die in dem besonderen arbeitnehmerähnlichen Rechtsverhältnis
aufgrund der Fürsorgepflicht geltenden Mitwirkungs- und Be-
schwerderechte,

c) die Werkstattverträge

von der Werkstatt beachtet werden;

2. Maßnahmen, die dem Betrieb der Werkstatt und den Werkstattbe-
schäftigten dienen, bei der Werkstatt zu beantragen;

3. Anregungen und Beschwerden von Werkstattbeschäftigten ent-
gegenzunehmen und, falls sie berechtigt erscheinen, durch Verhand-
lungen mit der Werkstatt auf eine Erledigung hinzuwirken; er hat die
betreffenden Beschäftigten über den Stand und das Ergebnis der
Verhandlungen zu unterrichten.

2Dabei hat er vor allem die Interessen besonders betreuungs- und förde-
rungsbedürftiger Werkstattbeschäftigter zu wahren und die Durchsetzung
der tatsächlichen Gleichstellung von Frauen und Männern zu fördern.
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(2) 1Werden in Absatz 1 Nr. 1 genannte Angelegenheiten zwischen der
Werkstatt und einem oder einer Werkstattbeschäftigten erörtert, so
nimmt auf dessen oder deren Wunsch ein Mitglied des Werkstattrats an
der Erörterung teil. 2Es ist verpflichtet, über Inhalt und Gegenstand der
Erörterung Stillschweigen zu bewahren, soweit es von dem oder der
Werkstattbeschäftigten im Einzelfall nicht von dieser Verpflichtung ent-
bunden wird.

(3) Der Werkstattrat berücksichtigt die Interessen der im Eingangsver-
fahren und im Berufsbildungsbereich tätigen behinderten Menschen in
angemessener und geeigneter Weise, solange für diese eine Vertretung
nach § 52 SGB IX nicht besteht.

§ 5 Mitwirkung und Mitbestimmung

(1) Der Werkstattrat hat in folgenden Angelegenheiten ein Mitwir-
kungsrecht:

1. Darstellung und Verwendung des Arbeitsergebnisses, insbesondere
der Höhe der Grund- und Steigerungsbeträge, unter Darlegung der
dafür maßgeblichen wirtschaftlichen und finanziellen Verhältnisse
auch in leichter Sprache,

2. Regelungen über die Verhütung von Arbeitsunfällen und Berufs-
krankheiten sowie über den Gesundheitsschutz im Rahmen der ge-
setzlichen Vorschriften oder der Unfallverhütungsvorschriften,

3. Weiterentwicklung der Persönlichkeit und Förderung des Übergangs
auf den allgemeinen Arbeitsmarkt,

4. Gestaltung von Arbeitsplätzen, Arbeitskleidung, Arbeitsablauf und
Arbeitsumgebung, Einführung neuer Arbeitsverfahren,

5. Dauerhafte Umsetzung von Mitarbeitern im Arbeitsbereich auf ei-
nen anderen Arbeitsplatz, wenn die Betroffenen eine Mitwirkung
des Werkstattrats wünschen,

6. Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten sowie neuer tech-
nischer Anlagen, Einschränkung, Stilllegung oder Verlegung der
Werkstatt oder wesentlicher Teile der Werkstatt, grundlegende Än-
derungen der Werkstattorganisation und des Werkstattzwecks,

7. Einführung neuer oder erhebliche Änderung bestehender techni-
scher Arbeitsverfahren,

8. Eröffnung oder Schließung von bedeutenden Tätigkeitsfeldern im
Arbeitsbereich der Werkstatt,

9. Fragen der Beförderung.
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(2) Der Werkstattrat hat in folgenden Angelegenheiten ein Mitbestim-
mungsrecht:

1. Ordnung und Verhalten der Werkstattbeschäftigten im Arbeitsbereich
einschließlich Aufstellung und Änderung einer Werkstattordnung,

2. Beginn und Ende der täglichen Beschäftigungszeit, Zeiten für die
Erhaltung und Erhöhung der Leistungsfähigkeit und zur Weiterent-
wicklung der Persönlichkeit, Verteilung der Beschäftigungszeit auf
die einzelnen Wochentage und die damit zusammenhängende Rege-
lung des Fahrdienstes, vorübergehende Verkürzung oder Verlänge-
rung der üblichen Beschäftigungszeit,

3. Arbeitsentgelte, insbesondere Aufstellung und Änderung von Ent-
lohnungsgrundsätzen, Festsetzung der Steigerungsbeträge und ver-
gleichbarer leistungsbezogener Entgelte, Zeit, Ort und Art der Aus-
zahlung sowie Gestaltung der Arbeitsentgeltbescheinigungen,

4. Grundsätze für den Urlaubsplan,

5. Verpflegung,

6. Einführung und Anwendung technischer Einrichtungen, die dazu be-
stimmt sind, das Verhalten oder die Leistung der Werkstattbeschäf-
tigten zu überwachen,

7. Grundsätze für die Fort- und Weiterbildung,

8. Gestaltung von Sanitär- und Aufenthaltsräumen,

9. Soziale Aktivitäten der Werkstattbeschäftigten.

(3) 1In Angelegenheiten, in denen der Werkstattrat ein Mitwirkungs-
recht hat, hat die Werkstatt den Werkstattrat rechtzeitig, umfassend und in
angemessener Weise zu unterrichten und ihn vor der Durchführung einer
Maßnahme anzuhören. 2Beide Seiten haben auf ein Einvernehmen hinzu-
wirken. 3Lässt sich Einvernehmen nicht herstellen, so kann jede Seite die
Vermittlungsstelle anrufen.

(4) In Angelegenheiten der Mitwirkung nach Absatz 1 entscheidet die
Werkstatt unter Berücksichtigung des Einigungsvorschlages endgültig.

(5) Kommt in Angelegenheiten der Mitbestimmung nach Absatz 2 keine
Einigung zustande und handelt es sich nicht um Angelegenheiten, die nur
einheitlich für Mitarbeiter und Werkstattbeschäftigte geregelt werden
können und die Gegenstand einer Vereinbarung mit der Mitarbeiterver-
tretung sind oder sein sollen, entscheidet die Vermittlungsstelle endgültig.

(6) 1Soweit Angelegenheiten der Absätze 1 oder 2 nur einheitlich für
Mitarbeiter und Werkstattbeschäftigte geregelt werden können und so-
weit sie Gegenstand einer Vereinbarung mit der Mitarbeitervertretung
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sind oder sein sollen, haben die Beteiligten auf eine einvernehmliche Re-
gelung hinzuwirken. 2Die ergänzende Vereinbarung besonderer behinder-
tenspezifischer Regelungen zwischen Werkstatt und Werkstattrat bleiben
unberührt. 3Unberührt bleiben auch weitergehende, einvernehmlich ver-
einbarte Formen der Beteiligung in den Angelegenheiten des Absatzes 1.

§ 6 Unterrichtungsrechte des Werkstattrats

(1) 1In Angelegenheiten, in denen er ein Unterrichtungsrecht hat, hat
die Werkstatt den Werkstattrat rechtzeitig und umfassend unter Vorlage
der erforderlichen Unterlagen zu unterrichten. 2Die in den Fällen des Ab-
satzes 2 Buchstabe a einzuholende Stellungnahme des Fachausschusses
und die in diesem Rahmen erfolgende Anhörung des/der Werkstattbe-
schäftigten bleibt unberührt.

(2) Der Werkstattrat ist in folgenden Angelegenheiten zu unterrichten:

a) Beendigung des arbeitnehmerähnlichen Rechtsverhältnisses, Verset-
zungen und Umsetzungen von Beschäftigten,

b) Verlauf und Ergebnis der Eltern- und Betreuerversammlung,

c) Einstellung, Versetzung und Umsetzung des Fachpersonals (Angehö-
rige der begleitenden Dienste und die Fachkräfte zur Arbeits- und
Berufsförderung) und des sonstigen Personals der Werkstatt.

§ 7 Zusammenarbeit

(1) 1Die Werkstatt, ihre Mitarbeitervertretung, die Schwerbehinderten-
vertretung, die Vertretung der Teilnehmer an Maßnahmen im Eingangsver-
fahren und im Berufsbildungsbereich nach § 36 des Neunten Buches Sozi-
algesetzbuch, ein nach § 139 Abs. 4 Satz 2 des Neunten Buches Sozialge-
setzbuch errichteter Eltern- und Betreuerbeirat und der Werkstattrat ar-
beiten im Interesse der Werkstattbeschäftigten vertrauensvoll zusammen.
2Die Werkstatt und der Werkstattrat können hierbei die Unterstützung der
in der Werkstatt vertretenen Behindertenverbände und Gewerkschaften
sowie der Verbände, denen die Werkstatt angehört, in Anspruch nehmen.

(2) 1Werkstatt und Werkstattrat sollen in der Regel einmal im Monat zu
einer Besprechung zusammentreten. 2Sie haben über strittige Fragen mit
dem ernsten Willen zur Einigung zu verhandeln und Vorschläge für die
Beilegung von Meinungsverschiedenheiten zu machen

§ 8 Werkstattversammlung

1Der Werkstattrat führt mindestens einmal im Kalenderjahr eine Ver-
sammlung der Beschäftigten durch. 2Die in der Werkstatt für Versammlun-
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gen der Mitarbeiter geltenden Vorschriften finden entsprechende Anwen-
dung; Teil- sowie Abteilungsversammlungen sind zulässig. 3Der Werkstat-
trat kann im Einvernehmen mit der Werkstatt in Werkstattangelegenhei-
ten erfahrene Personen sowie behinderte Menschen, die an Maßnahmen
im Eingangsverfahren oder im Berufsbildungsbereich teilnehmen, einla-
den.

§ 9 Vermittlungsstelle

(1) 1Die Vermittlungsstelle besteht aus einem oder einer unparteiischen,
in Werkstattangelegenheiten erfahrenen Vorsitzenden, auf den oder die
sich Werkstatt und Werkstattrat einigen müssen, und je aus einem von der
Werkstatt und vom Werkstattrat benannten Beisitzer oder einer Beisitze-
rin. 2Kommt eine Einigung nicht zustande, so schlagen die Werkstatt und
der Werkstattrat je eine Person als Vorsitzenden oder Vorsitzende vor;
durch Los wird entschieden, wer als Vorsitzender oder Vorsitzende tätig
wird.

(2) 1Die Vermittlungsstelle hat unverzüglich tätig zu werden. 2Sie hört
beide Seiten an und entscheidet nach mündlicher Beratung mit Stimmen-
mehrheit. 3Die Beschlüsse der Vermittlungsstelle sind schriftlich niederzu-
legen und von dem Vorsitzenden oder der Vorsitzenden zu unterschrei-
ben. 4Werkstatt und Werkstattrat können weitere Einzelheiten des Verfah-
rens vor der Vermittlungsstelle vereinbaren.

(3) 1Der Einigungsvorschlag der Vermittlungsstelle ersetzt in den Ange-
legenheiten nach § 5 Absatz 1 sowie in den Angelegenheiten nach § 5 Ab-
satz 2, die nur einheitlich für Mitarbeiter und Werkstattbeschäftigte gere-
gelt werden können, nicht die Entscheidung der Werkstatt. 2Bis dahin ist
die Durchführung der Maßnahme auszusetzen. 3Das gilt auch in den Fäl-
len des § 5 Absatz 5 und 6. 4Fasst die Vermittlungsstelle in den Angelegen-
heiten nach § 5 Absatz 1 innerhalb von zwölf Tagen keinen Beschluss für
einen Einigungsvorschlag, gilt die Entscheidung der Werkstatt.

§ 10 Wahlberechtigung

Wahlberechtigt sind alle Beschäftigten, die am Tag vor der Wahl in der
Werkstatt beschäftigt sind.

§ 11 Wählbarkeit

(1) Wählbar sind alle Wahlberechtigten, die am Wahltag seit mindes-
tens sechs Monaten in der Werkstatt beschäftigt sind. 2Zeiten des Ein-
gangsverfahrens und der Teilnahme an Maßnahmen im Berufsbildungsbe-
reich werden angerechnet.
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§ 12 Zeitpunkt der Wahlen zum Werkstattrat

(1) Die regelmäßigen Wahlen zum Werkstattrat finden alle vier Jahre in
der Zeit vom 1. Oktober bis 30. November statt, erstmals im Jahr 2001.

(2) Außerhalb dieser Zeiten finden Wahlen statt, wenn

1. die Gesamtzahl der Mitglieder nach Eintreten sämtlicher Ersatzmit-
glieder unter die vorgeschriebene Zahl der Werkstattmitglieder ge-
sunken ist,

2. der Werkstattrat mit der Mehrheit seiner Mitglieder seinen Rücktritt
beschlossen hat,

3. die Wahl des Werkstattrats mit Erfolg angefochten worden ist oder

4. ein Werkstattrat noch nicht gewählt ist.

(3) 1Hat außerhalb des für die regelmäßigen Wahlen festgelegten Zei-
traumes eine Wahl zum Werkstattrat stattgefunden, so ist er in dem auf die
Wahl folgenden nächsten Zeitraum der regelmäßigen Wahlen neu zu wäh-
len. 2Hat die Amtszeit des Werkstattrats zu Beginn des für die nächsten
regelmäßigen Wahlen festgelegten Zeitraumes noch nicht ein Jahr betra-
gen, ist der Werkstattrat in dem übernächsten Zeitraum der regelmäßigen
Wahlen neu zu wählen.

§ 13 Bestellung des Wahlvorstandes

(1) 1Spätestens zehn Wochen vor Ablauf seiner Amtszeit bestellt der
Werkstattrat einen Wahlvorstand. aus drei Wahlberechtigten oder sonsti-
gen der Werkstatt angehörenden Personen und einen oder eine von ihnen
als Vorsitzenden oder Vorsitzende. 2Dem Wahlvorstand muss mindestens
eine wahlberechtigte Frau angehören.

(2) 1Ist in der Werkstatt ein Werkstattrat nicht vorhanden, werden der
Wahlvorstand und die vorsitzende Person in einer Versammlung der
Wahlberechtigten gewählt. 2Die Werkstatt hat die Wahl zu fördern und zu
dieser Versammlung einzuladen. 3Unabhängig davon können drei Wahlbe-
rechtigte einladen.

§ 14 Aufgaben des Wahlvorstandes

(1) 1Der Wahlvorstand bereitet die Wahl vor und führt sie durch. 2Die
Werkstatt hat dem Wahlvorstand auf dessen Wunsch aus den Angehörigen
des Fachpersonals eine Person seines Vertrauens zur Verfügung zu stellen,
die ihn bei der Vorbereitung und Durchführung der Wahl unterstützt.
3Der Wahlvorstand kann in der Werkstatt Beschäftigte als Wahlhelfer
oder Wahlhelferinnen zu seiner Unterstützung bei der Durchführung der
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Stimmabgabe und der Stimmenzählung bestellen. 4Die Mitglieder des
Wahlvorstandes, die Vertrauensperson und die Wahlhelfer und Wahlhelfe-
rinnen haben die gleichen persönlichen Rechte und Pflichten wie die Mit-
glieder des Werkstattrats (§ 37). 5Die Vertrauensperson nimmt ihre Auf-
gabe unabhängig von Weisungen der Werkstatt wahr.

(2) 1Die Beschlüsse des Wahlvorstandes werden mit Stimmenmehrheit
seiner Mitglieder gefasst. 2Über jede Sitzung des Wahlvorstandes ist eine
Niederschrift aufzunehmen, die mindestens den Wortlaut der gefassten
Beschlüsse enthält. 3Die Niederschrift ist von dem/der Vorsitzenden zu
unterzeichnen sowie von einem weiteren Mitglied des Wahlvorstandes
oder der Vertrauensperson.

(3) Der Wahlvorstand hat die Wahl unverzüglich einzuleiten; sie soll spä-
testens eine Woche vor dem Tag stattfinden, an dem die Amtszeit des
Werkstattrats abläuft.

(4) 1Die Werkstatt unterstützt den Wahlvorstand bei der Erfüllung sei-
ner Aufgaben. 2Sie gibt ihm insbesondere alle für die Anfertigung der
Liste der Wahlberechtigten erforderlichen Auskünfte und stellt die not-
wendigen Unterlagen zur Verfügung.

§ 15 Erstellung der Liste der Wahlberechtigten

1Der Wahlvorstand stellt eine Liste der Wahlberechtigten auf. 2Die Wahl-
berechtigten sollen mit dem Familiennamen und dem Vornamen, erforder-
lichenfalls dem Geburtsdatum, in alphabetischer Reihenfolge aufgeführt
werden.

§ 16 Bekanntmachung der Liste der Wahlberechtigten

Die Liste der Wahlberechtigten oder eine Abschrift ist unverzüglich nach
Einleitung der Wahl bis zum Abschluss der Stimmabgabe an geeigneter
Stelle zur Einsicht auszulegen.

§ 17 Einspruch gegen die Liste der Wahlberechtigten

(1) Wahlberechtigte und sonstige Beschäftigte, die ein berechtigtes
Interesse an einer ordnungsgemäßen Wahl glaubhaft machen, können
innerhalb von zwei Wochen seit Erlass des Wahlausschreibens (§ 18) beim
Wahlvorstand Einspruch gegen die Richtigkeit der Liste der Wahlberech-
tigten einlegen.

(2) 1Über Einsprüche nach Absatz 1 entscheidet der Wahlvorstand un-
verzüglich. 2Hält er den Einspruch für begründet, berichtigt er die Liste
der Wahlberechtigten. 3Der Person, die den Einspruch eingelegt hat, wird
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die Entscheidung unverzüglich mitgeteilt; die Entscheidung muss ihr spä-
testens am Tag vor der Stimmabgabe zugehen.

(3) 1Nach Ablauf der Einspruchsfrist soll der Wahlvorstand die Liste der
Wahlberechtigten nochmals auf ihre Vollständigkeit hin überprüfen. 2Im
Übrigen kann nach Ablauf der Einspruchsfrist die Liste der Wahlberech-
tigten nur bei Schreibfehlern, offenbaren Unrichtigkeiten, in Erledigung
rechtzeitig eingelegter Einsprüche oder bei Eintritt oder Ausscheiden ei-
nes Wahlberechtigten oder einer Wahlberechtigten bis zum Tage vor dem
Beginn der Stimmabgabe berichtigt oder ergänzt werden.

§ 18 Wahlausschreiben

(1) 1Spätestens sechs Wochen vor dem Wahltag erlässt der Wahlvorstand
ein Wahlausschreiben, das von dem/der Vorsitzenden und mindestens ei-
nem weiteren Mitglied des Wahlvorstandes zu unterschreiben ist. 2Es muss
enthalten:

1. das Datum seines Erlasses,

2. die Namen und Fotos der Mitglieder des Wahlvorstandes,

3. die Voraussetzungen der Wählbarkeit zum Werkstattrat,

4. den Hinweis, wo und wann die Liste der Wahlberechtigten und diese
Ordnung zur Einsicht ausliegen,

5. den Hinweis, dass nur wählen kann, wer in die Liste der Wahlberech-
tigten eingetragen ist, und dass Einsprüche gegen die Liste der Wahl-
berechtigten nur vor Ablauf von zwei Wochen seit dem Erlass des
Wahlausschreibens beim Wahlvorstand schriftlich oder zur Nieder-
schrift eingelegt werden können; der letzte Tag der Frist ist anzuge-
ben,

6. die Aufforderung, Wahlvorschläge innerhalb von zwei Wochen nach
Erlass des Wahlausschreibens beim Wahlvorstand einzureichen; der
letzte Tag der Frist ist anzugeben,

7. die Mindestzahl von Wahlberechtigten, von denen ein Wahlvorschlag
unterstützt werden muss (§ 19 Satz 2),

8. den Hinweis, dass die Stimmabgabe an die Wahlvorschläge gebun-
den ist und dass nur solche Wahlvorschläge berücksichtigt werden
dürfen, die fristgerecht (Nummer 6) eingereicht sind,

9. die Bestimmung des Ortes, an dem die Wahlvorschläge bis zum Ab-
schluss der Stimmabgabe durch Aushang oder in sonst geeigneter
Weise bekannt gegeben werden,

10. Ort, Tag und Zeit der Stimmabgabe,
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11. Den Ort und die Zeit der Stimmauszählung und der Sitzung des Wahl-
vorstandes, in der das Wahlergebnis abschließend festgestellt wird,

12. den Ort, an dem Einsprüche, Wahlvorschläge und sonstige Erklärun-
gen gegenüber dem Wahlvorstand abzugeben sind.

(2) Eine Abschrift oder ein Abdruck des Wahlausschreibens ist vom Tag
seines Erlasses bis zum Wahltag an einer oder mehreren geeigneten, den
Wahlberechtigten zugänglichen Stellen vom Wahlvorstand auszuhängen.

§ 19 Wahlvorschläge

1Die Wahlberechtigten können innerhalb von zwei Wochen seit Erlass des
Wahlausschreibens Vorschläge beim Wahlvorstand einreichen. 2Jeder
Wahlvorschlag muss von mindestens drei Wahlberechtigten unterstützt
werden. 3Der Wahlvorschlag bedarf der Zustimmung des Vorgeschlagenen
oder der Vorgeschlagenen. 4Der Wahlvorstand entscheidet über die Zulas-
sung zur Wahl.

§ 20 Bekanntmachung der Bewerber und Bewerberinnen

Spätestens eine Woche vor Beginn der Stimmabgabe und bis zum Ab-
schluss der Stimmabgabe macht der Wahlvorstand die Namen und Fotos
oder anderes Bildmaterial der Bewerber und Bewerberinnen aus zugelas-
senen Wahlvorschlägen in alphabetischer Reihenfolge in gleicher Weise
bekannt wie das Wahlausschreiben (§ 18 Abs. 2).

§ 21 Stimmabgabe

(1) Der Werkstattrat wird in geheimer und unmittelbarer Wahl nach den
Grundsätzen der Mehrheitswahl gewählt.

(2) 1Wer wahlberechtigt ist, kann seine Stimme nur für rechtswirksam
vorgeschlagene Bewerber(innen) abgeben. 2Jede(r) Wahlberechtigte hat
so viele Stimmen, wie Mitglieder des Werkstattrats gewählt werden. 3Der
Stimmzettel muss einen Hinweis darauf enthalten, wie viele Bewerber im
Höchstfall gewählt werden dürfen. 4Für jeden Bewerber oder jede Bewer-
berin kann nur eine Stimme abgegeben werden.

(3) 1Das Wahlrecht wird durch Abgabe eines Stimmzettels in einem
Wahlumschlag ausgeübt. 2Auf dem Stimmzettel sind die Bewerber in al-
phabetischer Reihenfolge unter Angabe von Familienname und Vorname,
erforderlichenfalls des Geburtsdatums, sowie mit Foto oder anderem Bild-
material aufzuführen. 3Die Stimmzettel müssen sämtlich die gleiche
Größe, Farbe, Beschaffenheit und Beschriftung haben. 4Das Gleiche gilt
für die Wahlumschläge.
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(4) 1Bei der Stimmabgabe wird durch Ankreuzen an der im Stimmzettel
jeweils vorgesehenen Stelle die von dem/der Wählenden gewählte Person
gekennzeichnet. 2Stimmzettel, auf denen mehr als die zulässige Anzahl der
Bewerber oder Bewerberinnen gekennzeichnet ist oder aus denen sich
der Wille des Wählenden oder der Wählenden nicht zweifelsfrei ergibt,
sind ungültig.

(5) Ist für mehr als die Hälfte der Wahlberechtigten infolge ihrer Behin-
derung eine Stimmabgabe durch Abgabe eines Stimmzettels nach den Ab-
sätzen 3 und 4 überwiegend nicht möglich, kann der Wahlvorstand eine
andere Form der Ausübung des Wahlrechts beschließen.

§ 22 Wahlvorgang

(1) 1Der Wahlvorstand hat geeignete Vorkehrungen für die unbeobach-
tete Kennzeichnung der Stimmzettel im Wahlraum zu treffen und für die
Bereitstellung einer Wahlurne zu sorgen. 2Die Wahlurne muss vom Wahl-
vorstand verschlossen und so eingerichtet sein, dass die eingeworfenen
Stimmzettel nicht herausgenommen werden können, ohne dass die Urne
geöffnet wird.

(2) 1Während der Wahl müssen immer mindestens zwei Mitglieder des
Wahlvorstandes im Wahlraum anwesend sein. 2Sind Wahlhelfer oder
Wahlhelferinnen bestellt (§ 14 Abs. 1 Satz 3), genügt die Anwesenheit ei-
nes Mitgliedes des Wahlvorstandes und eines Wahlhelfers oder einer
Wahlhelferin.

(3) Der gekennzeichnete und in den Wahlumschlag gelegte Stimmzettel
ist in die hierfür bereitgestellte Wahlurne einzuwerfen, nachdem die Stim-
mabgabe von einem Mitglied des Wahlvorstandes oder einem Wahlhelfer
oder einer Wahlhelferin in der Liste der Wahlberechtigten vermerkt wor-
den ist.

(4) 1Wer infolge seiner Behinderung bei der Stimmabgabe beeinträch-
tigt ist, bestimmt eine Person seines Vertrauens, die ihm bei der Stimmab-
gabe behilflich sein soll, und teilt dies dem Wahlvorstand mit. 2Personen,
die sich bei der Wahl bewerben, Mitglieder des Wahlvorstandes, Vertrau-
enspersonen im Sinne des § 14 Abs. 1 Satz 2 sowie Wahlhelfer und Wahl-
helferinnen dürfen nicht zur Hilfeleistung herangezogen werden. 3Die Hil-
feleistung beschränkt sich auf die Erfüllung der Wünsche des Wählers
oder der Wählerin zur Stimmabgabe; die Vertrauensperson darf gemein-
sam mit dem Wähler oder der Wählerin die Wahlkabine aufsuchen. 4Die
Vertrauensperson ist zur Geheimhaltung der Kenntnisse von der Wahl ei-
ner anderen Person verpflichtet, die sie bei der Hilfeleistung erlangt hat.
5Die Sätze 1 bis 4 gelten entsprechend für Wähler und Wählerinnen, die
des Lesens unkundig sind.
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(5) Nach Abschluss der Wahl ist die Wahlurne zu versiegeln, wenn die
Stimmenauszählung nicht unmittelbar nach der Beendigung der Wahl
durchgeführt wird.

§ 23 Feststellung des Wahlergebnisses

(1) Unverzüglich nach Abschluss der Wahl nimmt der Wahlvorstand öf-
fentlich die Auszählung der Stimmen vor und stellt das Ergebnis fest.

(2) 1Gewählt sind die Bewerber und Bewerberinnen, die die meisten
Stimmen erhalten haben. 2Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los.

(3) 1Der Wahlvorstand fertigt über das Ergebnis eine Niederschrift, die
von dem/der Vorsitzenden und mindestens einem weiteren Mitglied des
Wahlvorstandes unterschrieben wird. 2Die Niederschrift muss die Zahl der
abgegebenen gültigen und ungültigen Stimmzettel, die auf jeden Bewer-
ber oder jede Bewerberin entfallenen Stimmenzahlen sowie die Namen
der gewählten Bewerber und Bewerberinnen enthalten.

§ 24 Benachrichtigung der Gewählten und Annahme der Wahl

(1) 1Der Wahlvorstand benachrichtigt die zum Werkstattrat Gewählten
unverzüglich von ihrer Wahl. 2Erklärt eine gewählte Person nicht inner-
halb von drei Arbeitstagen nach Zugang der Benachrichtigung dem Wahl-
vorstand ihre Ablehnung der Wahl, gilt dies als Annahme der Wahl.

(2) Lehnt eine gewählte Person die Wahl ab, tritt an ihre Stelle der Be-
werber oder die Bewerberin mit der nächsthöchsten Stimmenzahl.

§ 25 Bekanntmachung der Gewählten

Sobald die Namen der Mitglieder des Werkstattrats endgültig feststehen,
macht der Wahlvorstand sie durch zweiwöchigen Aushang in gleicher
Weise wie das Wahlausschreiben bekannt (§ 18 Abs. 2) und teilt sie unver-
züglich der Werkstatt mit.

§ 26 Aufbewahrung der Wahlunterlagen

Die Wahlunterlagen, insbesondere die Niederschriften, Bekanntmachun-
gen und Stimmzettel, werden vom Werkstattrat mindestens bis zum Ende
der Wahlperiode aufbewahrt.

§ 27 Wahlanfechtung

(1) Die Wahl kann bei dem nach § 40 benannten Kirchlichen Arbeitsge-
richt angefochten werden, wenn gegen wesentliche Vorschriften über das
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Wahlrecht, die Wählbarkeit oder das Wahlverfahren verstoßen worden ist
und eine Berichtigung nicht erfolgt ist, es sei denn, dass durch den Verstoß
das Wahlergebnis nicht geändert oder beeinflusst werden konnte.

(2) 1Zur Anfechtung berechtigt sind mindestens drei Wahlberechtigte oder
die Werkstatt. 2Die Wahlanfechtung ist nur binnen einer Frist von zwei Wo-
chen, vom Tag der Bekanntgabe des Wahlergebnisses an gerechnet, zulässig.

§ 28 Wahlschutz und Wahlkosten

(1) 1Niemand darf die Wahl des Werkstattrats behindern. 2Insbesondere
dürfen Werkstattbeschäftigte in der Ausübung des aktiven und passiven
Wahlrechts nicht beschränkt werden.

(2) Niemand darf die Wahl des Werkstattrats durch Zufügung oder An-
drohung von Nachteilen oder durch Gewährung oder Versprechen von
Vorteilen beeinflussen.

(3) 1Die Kosten der Wahl trägt die Werkstatt. 2Versäumnis von Beschäf-
tigungszeit, die zur Ausübung des Wahlrechts, zur Betätigung im Wahlvor-
stand oder zur Tätigkeit als Wahlhelfer oder Wahlhelferin erforderlich ist,
berechtigt die Werkstatt nicht zur Minderung des Arbeitsentgeltes. 3Die
Ausübung der genannten Tätigkeiten steht der Beschäftigung als Werk-
stattbeschäftigter gleich.

§ 29 Amtszeit des Werkstattrats

1Die regelmäßige Amtszeit des Werkstattrats beträgt vier Jahre. 2Die
Amtszeit beginnt mit der Bekanntgabe des Wahlergebnisses oder, wenn
die Amtszeit des bisherigen Werkstattrats noch nicht beendet ist, mit de-
ren Ablauf. 3Die Amtszeit des außerhalb des regelmäßigen Wahlzeitrau-
mes gewählten Werkstattrats endet mit der Bekanntgabe des Wahlergeb-
nisses des nach § 12 Abs. 1 neu gewählten Werkstattrats, spätestens jedoch
am 30. November des maßgebenden Wahljahres. 4Im Falle des § 12 Abs. 2
Nr. 1 und 2 endet die Amtszeit des bestehenden Werkstattrats mit der Be-
kanntgabe des Wahlergebnisses des neu gewählten Werkstattrats.

§ 30 Erlöschen der Mitgliedschaft im Werkstattrat; Ersatzmitglieder

(1) Die Mitgliedschaft im Werkstattrat erlischt durch

1. Ablauf der Amtszeit,

2. Niederlegung des Amtes,

3. Ausscheiden aus der Werkstatt,

4. Beendigung des arbeitnehmerähnlichen Rechtsverhältnisses.
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(2) 1Scheidet ein Mitglied aus dem Werkstattrat aus, so rückt ein Ersatz-
mitglied nach. 2Dies gilt entsprechend für die Stellvertretung eines zeit-
weilig verhinderten Mitgliedes des Werkstattrats.

(3) 1Die Ersatzmitglieder werden der Reihe nach aus den nicht gewähl-
ten Bewerbern und Bewerberinnen der Vorschlagsliste entnommen. 2Die
Reihenfolge bestimmt sich nach der Höhe der erreichten Stimmenzahlen.
3Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los.

§ 31 Vorsitz des Werkstattrats

(1) Der Werkstattrat wählt aus seiner Mitte den/die Vorsitzende und
eine Stellvertretung.

(2) Der/die Vorsitzende vertritt den Werkstattrat im Rahmen der von
diesem gefassten Beschlüsse und ist zur Entgegennahme von Erklärun-
gen, die dem Werkstattrat gegenüber abzugeben sind, berechtigt.

(3) Im Falle der Verhinderung wird der/die Vorsitzende durch den Stell-
vertreter vertreten.

§ 32 Einberufung der Sitzungen

(1) Innerhalb einer Woche nach dem Wahltag beruft der/die Vorsitzende
des Wahlvorstandes den neu gewählten Werkstattrat zu der nach § 31 Abs. 1
vorgeschriebenen Wahl ein und leitet die Sitzung.

(2) 1Die weiteren Sitzungen beruft der/die Vorsitzende des Werkstat-
trats ein, setzt die Tagesordnung fest und leitet die Sitzung. 2Der/die Vor-
sitzende hat die Mitglieder des Werkstattrats rechtzeitig unter Mitteilung
der Tagesordnung zu laden.

(3) Der/die Vorsitzende hat eine Sitzung einzuberufen und den Gegen-
stand, dessen Beratung beantragt wird, auf die Tagesordnung zu setzen,
wenn dies von der Werkstatt beantragt wird.

(4) Die Werkstatt nimmt an den Sitzungen teil, die auf ihr Verlangen an-
beraumt sind, und an den Sitzungen, zu denen sie ausdrücklich eingeladen
worden ist.

§ 33 Sitzungen des Werkstattrats

(1) 1Die Sitzungen des Werkstattrats finden in der Regel während der
Beschäftigungszeit statt. 2Der Werkstattrat hat bei der Ansetzung der Sit-
zungen auf die Arbeitsabläufe in der Werkstatt Rücksicht zu nehmen. 3Die
Werkstatt ist vom Zeitpunkt der Sitzung vorher zu verständigen. 4Die Sit-
zungen des Werkstattrats sind nicht öffentlich.
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(2) 1Der Werkstattrat kann die Vertrauensperson (§ 39 Abs. 3), eine
Schreibkraft oder sonstige Dritte zu seinen Sitzungen hinzuziehen. 2Für
sie gelten die Geheimhaltungspflicht sowie die Offenbarungs- und Ver-
wertungsverbote gemäß § 37 Abs. 8 entsprechend.

§ 34 Beschlüsse des Werkstattrats

(1) 1Die Beschlüsse des Werkstattrats werden mit der Mehrheit der
Stimmen der anwesenden Mitglieder gefasst. 2Bei Stimmengleichheit ist
ein Antrag abgelehnt.

(2) Der Werkstattrat ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte sei-
ner Mitglieder an der Beschlussfassung teilnimmt.

(3) 1Im Falle längerfristiger Verhinderung wird ein Mitglied durch das
Ersatzmitglied nach § 30 Abs. 2 vertreten. 2Die Entscheidung, ob ein län-
gerfristiger Verhinderungsfall vorliegt, trifft der Werkstattrat.

§ 35 Sitzungsniederschrift

(1) 1Über die Sitzungen des Werkstattrats ist eine Sitzungsniederschrift
aufzunehmen. 2Sie muss enthalten:
• den Wortlaut der Beschlüsse,
• und die Stimmenmehrheit, mit der sie gefasst wurden,
• die Anwesenheitsliste.

(2) 1Die Niederschrift ist von dem/der Vorsitzenden zu unterschreiben.
2Weiterhin unterschreibt ein weiteres Mitglied oder die Vertrauensperson
(§ 39 Abs. 3).

(3) Hat die Werkstatt an der Sitzung teilgenommen, so ist ihr der ent-
sprechende Teil der Niederschrift abschriftlich auszuhändigen.

§ 36 Geschäftsordnung des Werkstattrats

1Der Werkstattrat kann sich für seine Arbeit eine schriftliche Geschäfts-
ordnung geben. 2In dieser können weitere Bestimmungen über die Ge-
schäftsführung getroffen werden.

§ 37 Persönliche Rechte und Pflichten der Mitglieder des Werkstattrats

(1) Die Mitglieder des Werkstattrats führen ihr Amt unentgeltlich als
Ehrenamt.

(2) Sie dürfen in der Ausübung ihres Amtes nicht behindert oder wegen
ihres Amtes nicht benachteiligt oder begünstigt werden; dies gilt auch für
ihre berufliche Entwicklung.
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(3) 1Sie sind von ihrer Tätigkeit ohne Minderung des Arbeitsentgeltes
zu befreien, wenn und soweit es zur Durchführung ihrer Aufgaben erfor-
derlich ist. 2Die Werkstattratstätigkeit steht der Beschäftigung gleich. 3In
Werkstätten mit 200 oder mehr Wahlberechtigten ist der Vorsitzende oder
die Vorsitzende des Werkstattrats auf Verlangen von der Tätigkeit im Ar-
beitsbereich der Werkstatt freizustellen, in Werkstätten mit mehr als 700
Wahlberechtigten auch die Stellvertretung. 4Die Befreiung nach Sätzen 1
und 3 erstreckt sich nicht auf Maßnahmen nach § 5 Abs. 3 der Werkstät-
tenverordnung.

(4) 1Absatz 3 gilt entsprechend für die Teilnahme an Schulungs- und Bil-
dungsveranstaltungen, soweit diese Kenntnisse vermitteln, die für die Ar-
beit des Werkstattrats erforderlich sind. 2Unbeschadet von Satz 1 hat jedes
Mitglied des Werkstattrats während seiner regelmäßigen Amtszeit An-
spruch auf Freistellung ohne Minderung des Arbeitsentgeltes für insges-
amt fünfzehn Tage zur Teilnahme an solchen Schulungs- und Bildungsver-
anstaltungen; der Anspruch erhöht sich für Beschäftigte, die erstmals das
Amt eines Mitgliedes des Werkstattrats übernehmen, auf 20 Tage.

(5) 1Bei Streitigkeiten in Angelegenheiten der Absätze 3 und 4 kann die
Vermittlungsstelle angerufen werden. 2§ 9 Abs. 3 und 4 gelten entspre-
chend. 3Das Recht zur Anrufung des Kirchlichen Arbeitsgerichtes gemäß
§ 40 bleibt unberührt.

(6) 1Die Mitglieder des Werkstattrats sind verpflichtet,

a) über persönliche Verhältnisse und Angelegenheiten von Beschäftig-
ten, die ihrer Bedeutung oder ihrem Inhalt nach einer vertraulichen
Behandlung bedürfen, und,

b) ihnen wegen ihres Amtes bekannt gewordene und von der Werkstatt
ausdrücklich als geheimhaltungsbedürftig bezeichnete Betriebs- und
Geschäftsgeheimnisse nicht zu offenbaren und nicht zu verwerten,
Stillschweigen zu bewahren.

2Die Pflichten gelten auch nach dem Ausscheiden aus dem Werkstattrat.
3Sie gelten nicht gegenüber den Mitgliedern des Werkstattrats und der
Vertrauensperson (§ 39 Abs. 3) sowie vor der Vermittlungsstelle.

§ 38 Sprechstunden

(1) 1Der Werkstattrat kann während der Beschäftigungszeit Sprechstun-
den einrichten. 2Zeit und Ort sind mit der Werkstatt zu vereinbaren.

(2) 1Versäumt ein(e) Beschäftigte(r) wegen des Besuchs der Sprech-
stunde des Werkstattrates Beschäftigungszeit, so ist die Werkstatt ihm/ihr
gegenüber nicht zur Minderung des Arbeitsentgeltes berechtigt. 2Diese
Zeit steht der Beschäftigung gleich.
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§ 39 Kosten und Sachaufwand des Werkstattrats

(1) 1Die durch die Tätigkeit des Werkstattrats entstehenden Kosten
trägt die Werkstatt. 2Das Gleiche gilt für Kosten, die für die Teilnahme an
Schulungs- und Bildungsveranstaltungen gemäß § 37 Abs. 6 entstehen.

(2) Für die Sitzungen, die Sprechstunden und die laufende Geschäfts-
führung hat die Werkstatt in erforderlichem Umfang Räume, sächliche
Mittel und eine Bürokraft zur Verfügung zu stellen.

(3) 1Die Werkstatt hat dem Werkstattrat auf dessen Wunsch aus dem
Fachpersonal eine Person seines Vertrauens zur Verfügung zu stellen, die
ihn bei seiner Tätigkeit unterstützt. 2Der Werkstattrat hat ein Vorschlags-
recht, die vorgesehene Person muss zu diesem Vorschlag das Einverständ-
nis geben. 3Die Vertrauensperson nimmt ihre Aufgabe unabhängig von
Weisungen der Werkstatt wahr. 4Die Werkstatt hat sie bei der Erfüllung ih-
rer Aufgabe zu fördern. 5Für die Vertrauensperson gilt § 37 entsprechend.

§ 39a Aufgaben und Rechtsstellung der Frauenbeauftragten

(1) 1Die Frauenbeauftragte vertritt die Interessen der in der Werkstatt
beschäftigten behinderten Frauen gegenüber der Werkstattleitung, insbe-
sondere in den Bereichen Gleichstellung von Frauen und Männern, Ver-
einbarkeit von Familie und Beschäftigung sowie Schutz vor körperlicher,
sexueller und psychischer Belästigung oder Gewalt. 2Werkstattleitung und
Frauenbeauftragte sollen in der Regel einmal im Monat zu einer Bespre-
chung zusammen treten.

(2) 1Über Maßnahmen, die Auswirkungen in den in Absatz 1 genannten
Bereichen haben können, unterrichtet die Werkstattleitung die Frauenbe-
auftragte rechtzeitig, umfassend und in angemessener Weise. 2Beide Seiten
erörtern diese Maßnahmen mit dem Ziel des Einvernehmens. 3Lässt sich
ein Einvernehmen nicht herstellen, kann jede Seite die Vermittlungsstelle
anrufen. 4Die Werkstatt entscheidet unter Berücksichtigung des Eini-
gungsvorschlages endgültig.

(3) Die Frauenbeauftragte hat das Recht, an den Sitzungen des Werk-
stattrates und an den Werkstattversammlungen (§ 9) teilzunehmen und
dort zu sprechen.

(4) 1Die Stellvertreterinnen vertreten die Frauenbeauftragte im Verhin-
derungsfall. 2Darüber hinaus kann die Frauenbeauftragte ihre Stellvertre-
terinnen zu bestimmten Aufgaben heranziehen.

(5) 1Die Frauenbeauftragte und ihre Stellvertreterinnen sind von ihrer Tä-
tigkeit ohne Minderung des Arbeitsentgeltes zu befreien, wenn und soweit es
zur Durchführung ihrer Aufgaben erforderlich ist. 2Die Tätigkeit steht der
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Werkstattbeschäftigung gleich. In Werkstätten mit mehr als 200 wahlberech-
tigten Menschen ist die Frauenbeauftragte auf Verlangen von der Tätigkeit
freizustellen, in Werkstätten mit mehr als 700 wahlberechtigen Menschen
auch die erste Stellvertreterin. 3Die Befreiung nach den Sätzen 1 und 3 er-
streckt sich nicht auf Maßnahmen nach § 5 Absatz 3 der Werkstättenverord-
nung. 4Im Übrigen gelten § 37 Absatz 1, 2, 4, 5 und 6 sowie die §§ 38 und 39
für die Frauenbeauftragte und die Stellvertreterinnen entsprechend.

§ 39b Wahlen und Amtszeit der Frauenbeauftragten

(1) 1Die Wahlen der Frauenbeauftragten und der Stellvertreterinnen
sollen zusammen mit den Wahlen zum Werkstattrat stattfinden. 2Wahlbe-
rechtigt sind alle Frauen, die auch zum Werkstattrat wählen dürfen (§ 10).
3Wählbar sind alle Frauen, die auch in den Werkstattrat gewählt werden
können (§ 11).

(2) 1Wird zeitgleich der Werkstattrat gewählt, soll der Wahlvorstand für
die Wahl des Werkstattrates auch die Wahl der Frauenbeauftragten und ih-
rer Stellvertreterinnen vorbereiten und durchführen. 2Anderenfalls beruft
die Werkstatt eine Versammlung der wahlberechtigten Frauen ein, in der
ein Wahlvorstand und dessen Vorsitzende gewählt werden. 3Auch drei wahl-
berechtigte Frauen können zu dieser Versammlung einladen. 4Für die Vor-
bereitung und Durchführung der Wahl gelten die §§ 14 bis 28 entsprechend.

(3) 1Für die Amtszeit der Frauenbeauftragten und ihrer Stellvertreterin-
nen gilt § 29 entsprechend. 2Das Amt der Frauenbeauftragten und ihrer
Stellvertreterinnen erlischt mit Ablauf der Amtszeit, Niederlegung des
Amtes, Ausscheiden aus der Werkstatt, Beendigung des arbeitnehmerähn-
lichen Rechtsverhältnisses oder erfolgreicher Wahlanfechtung.

§ 39c Vorzeitiges Ausscheiden der Frauenbeauftragten

(1) Scheidet die Frauenbeauftragte vor dem Ablauf der Amtszeit aus
dem Amt aus, wird die erste Stellvertreterin zur Frauenbeauftragten.

(2) 1Scheidet eine Stellvertreterin vorzeitig aus ihrem Amt aus, rückt die
nächste Stellvertreterin beziehungsweise aus der Vorschlagsliste die Be-
werberin mit der nächsthöheren Stimmenzahl nach. 2Bei Stimmengleich-
heit entscheidet das Los.

(3) Können die Ämter der Frauenbeauftragten und der Stellvertreterin-
nen aus der Vorschlagsliste nicht mehr besetzt werden, erfolgt eine außer-
planmäßige Wahl der Frauenbeauftragten und der Stellvertreterinnen.

(4) 1Hat außerhalb des für die regelmäßigen Wahlen festgelegten Zeitrau-
mes eine Wahl zu den Ämtern der Frauenbeauftragten und ihrer Stellver-
treterinnen stattgefunden, so sind sie in dem auf die Wahl folgenden näch-
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sten Zeitraum der regelmäßigen Wahlen neu zu wählen. 2Hat die Amtszeit
zu Beginn des für die nächsten regelmäßigen Wahlen festgelegten Zeitrau-
mes noch nicht ein Jahr betragen, sind die Frauenbeauftragte und ihre
Stellvertreterinnen in dem übernächsten Zeitraum der regelmäßigen Wah-
len neu zu wählen.

§ 40 Zuständigkeit für Streitigkeiten

Für Streitigkeiten nach dieser Ordnung ist das im Bereich der Diözese
eingerichtete Kirchliche Arbeitsgericht zuständig.

§ 41 Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 01.01.2017 in Kraft.

Vorstand des DCV
12. Dezember 2016

* * *

Inkraftsetzung für das Bistum Speyer

Die vorstehende Verordnung setze ich hiermit für das Bistum Speyer in Kraft.

Speyer, den 5. Januar 2017

Dr. Karl-Heinz Wiesemann
Bischof von Speyer

* * *

Außerkraftsetzung der Caritas-Werkstätten-Mitwirkungsordnung
vom 1. August 2003

Die Caritas-Werkstätten-Mitwirkungsordnung vom 1. August 2003 (OVB
2003, S. 406-427) setze ich hiermit zum 31. Dezember 2016 außer Kraft.

Speyer, den 9. Januar 2017

Dr. Karl-Heinz Wiesemann
Bischof von Speyer
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100 Aufheben von Richtlinien

Die Richtlinien für die Inkraftsetzung der Beschlüsse der Arbeitsrecht-
lichen Kommission des Deutschen Caritasverbandes durch die Diözesan-
Bischöfe in der Fassung vom 25. November 2007 werden aufgehoben.

Speyer, den 19. Januar 2017

Dr. Karl-Heinz Wiesemann
Bischof von Speyer

101 Beschlüsse der Regionalkommission Mitte der Arbeitsrechtlichen
Kommission des Deutschen Caritasverbandes

Die Regionalkommission Mitte beschließt:

Übernahme der ab dem 1. Januar 2017 beschlossenen mittleren Werte

Die Regionalkommission Mitte fasst auf der Grundlage der Beschlüsse
der Bundeskommission vom 16. Juni 2016 und vom 8. Dezember 2016 zur
Tarifrunde 2016/2017 den folgenden Beschluss:

I. Tariferhöhung zum 1. Januar 2017

1. 1Der Beschluss der Bundeskommission der Arbeitsrechtlichen Kom-
mission vom 8. Dezember 2016 wird hinsichtlich aller dort beschlos-
senen mittleren Werte zur Entgelt- und Vergütungshöhe mit der
Maßgabe übernommen, dass alle dort beschlossenen mittleren Werte
als neue Entgelt- und Vergütungshöhe für den Bereich der Regional-
kommission Mitte zum 1. Januar 2017 festgesetzt werden. 2Mit dieser
Festsetzung ist die im Beschluss der Regionalkommission Mitte vom
1. September 2016 unter II. beschlossene Erhöhung 2017 in den Ent-
gelt- und Vergütungshöhen vollzogen.

2. Von der Ziffer 1 ausgenommen sind die Werte für die Anlage 7 zu
den AVR, die bereits mit Beschluss der Regionalkommission Mitte
vom 1. September 2016 erhöht wurden.

3. Die sich aus Ziffer 1 ergebenden im Anhang wiedergegebenen Ver-
gütungs- und Entgeltwerte und Vergütungs- und Entgelttabellen ab
1. Januar 2017 sind Teil dieses Beschlusses.
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II. Inkrafttreten

Dieser Beschluss tritt zum 1. Januar 2017 in Kraft.

Frankfurt, den 15. Dezember 2016

gez. Klaus Koch
Vorsitzender der Regionalkommission Mitte

I. Abschnitt IV der Anlage 1 zu den AVR

1. Vergütungsgruppen 2 bis 5b nach Ziffer VI der Anmerkungen zu
den Tätigkeitsmerkmalen der Vergütungsgruppen 1 bis 12 der An-
lage 2 zu den AVR:

„Bei Dozenten und Lehrkräften der Vergütungsgruppen 2 bis 5b
nach Ziffer VI der Anmerkungen zu den Tätigkeitsmerkmalen
der Anlage 2 zu den AVR wird die Regelvergütung wie folgt ge-
kürzt:

.“

2. Vergütungsgruppen 5c bis 8 nach Ziffer VI der Anmerkungen zu
den Tätigkeitsmerkmalen der Vergütungsgruppen 1 bis 12 der An-
lage 2 zu den AVR:

„Bei Dozenten und Lehrkräften der Vergütungsgruppen 5c bis 8
nach Ziffer VI der Anmerkungen zu den Tätigkeitsmerkmalen
der Vergütungsgruppen 1 bis 12 der Anlage 2 zu den AVR wird
die Regelvergütung wie folgt gekürzt:

.“

Anhang

Regelvergütungen, Tabellenentgelte und sonstige
Vergütungsbestandteile in den Richtlinien für Arbeitsverträge in den

Einrichtungen des Deutschen Caritasverbandes e. V. in der Region Mitte

ab 1. Januar 2017

ab 1. Januar 2017 91,35 Euro

ab 1. Januar 2017 82,23 Euro
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II. Abschnitt V Buchstabe C der Anlage 1 zu den AVR

„(a) Mitarbeiter, deren Dienstverhältnis vor dem 1. Juli 2008 bestan-
den hat, erhalten für jedes berücksichtigungsfähige Kind eine Kin-
derzulage in Höhe von:

(b) Die Kinderzulage erhöht sich ab dem 1. Januar 2017 nach folgen-
der Tabelle für

.“

III. Abschnitt XI Abs. (d) der Anlage 1 zu den AVR

„Der Einsatzzuschlag im Rettungsdienst beträgt

.“

IV. § 3 Absatz 2 der Anlage 1b zu den AVR

a. Anmerkung A zum Tätigkeitsmerkmal der Vergütungsgruppe 5b der
Anlage 2b zu den AVR (Vergütungsgruppenzulage)

„A Diese Mitarbeiter erhalten nach vierjähriger Bewährung in dieser
Ziffer eine monatliche Vergütungsgruppenzulage in Höhe von

.“

ab 1. Januar 2017 115,52 Euro

ab 1. Januar 2017 19,73 Euro

Mitarbeiter nach den
Vergütungsgruppen

für das erste zu be-
rücksichtigende Kind

für jedes weitere zu be-
rücksichtigende Kind

VG 12, 11, 10, 9, Kr 1 6,53 Euro 32,63 Euro

VG 9a und Kr 2 6,53 Euro 26,08 Euro

VG 8 6,53 Euro 19,58 Euro

Für Mitarbeiter der Vergütungs-
gruppen

ab 1. Januar 2017

1 bis 2, Kr14, Kr13 136,34 Euro

3 bis 5b, Kr12 bis Kr7 136,34 Euro

5c bis 12, Kr6 bis Kr1 129,86 Euro

ab 1. Januar 2017 155,91 Euro
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V. Anmerkungen A – F zu den Tätigkeitsmerkmalen der Vergütungs-
gruppen 1a bis 9 der Anlage 2d zu den AVR

„Die Vergütungsgruppenzulage nach den Anmerkungen A – F be-
trägt in Euro:

.“

VI. Anlage 3 zu den AVR

ab 1. Januar 2017

VII. Anlage 6a zu den AVR

1. § 1 Abs. 1 Satz 2 lit. e) der Anlage 6a zu den AVR:

„e) für Arbeit zwischen 20.00 Uhr und 6.00 Uhr

.“

2. § 1 Abs. 1 Satz 2 lit. f) der Anlage 6a zu den AVR:

„f) für Arbeit an Samstagen in der Zeit von 13.00 Uhr bis 20.00 Uhr

.“

VIII. § 7 Absatz 1 Buchstaben a) und b) der Anlage 14 zu den AVR

„(1) Das Urlaubsgeld beträgt

Vergütungs-
gruppe Grundvergütungssätze in Stufe

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 4.576,65 € 4.977,46 € 5.378,28 € 5.588,57 € 5.798,81 € 6.009,00 € 6.219,27 € 6.429,50 € 6.639,71 € 6.849,98 € 7.060,22 € 7.252,71 € 
1a 4.236,76 € 4.582,59 € 4.928,38 € 5.120,93 € 5.313,48 € 5.506,01 € 5.698,61 € 5.891,12 € 6.083,74 € 6.276,22 € 6.468,79 € 6.555,23 € 
1b 3.928,31 € 4.224,96 € 4.521,67 € 4.710,26 € 4.898,92 € 5.087,53 € 5.276,13 € 5.464,76 € 5.653,36 € 5.842,02 € 5.920,60 € - €
2 3.738,68 € 3.992,10 € 4.245,57 € 4.402,74 € 4.559,92 € 4.717,16 € 4.874,35 € 5.031,54 € 5.188,68 € 5.345,86 € 5.446,13 € - €
3 3.402,98 € 3.621,07 € 3.839,15 € 3.982,61 € 4.126,03 € 4.269,49 € 4.412,87 € 4.556,30 € 4.699,77 € 4.843,21 € 4.864,81 € - €
4a 3.175,36 € 3.357,76 € 3.544,43 € 3.670,22 € 3.795,97 € 3.921,68 € 4.047,42 € 4.173,21 € 4.298,94 € 4.418,81 € - € - €
4b 2.971,21 € 3.123,84 € 3.276,46 € 3.385,29 € 3.495,30 € 3.605,33 € 3.715,39 € 3.825,42 € 3.935,47 € 4.021,88 € - € - €
5b 2.789,95 € 2.914,04 € 3.043,76 € 3.139,11 € 3.230,69 € 3.322,45 € 3.416,74 € 3.511,03 € 3.605,33 € 3.668,20 € - € - €
5c 2.599,33 € 2.695,67 € 2.795,31 € 2.878,60 € 2.966,36 € 3.054,08 € 3.141,85 € 3.229,58 € 3.307,78 € - € - € - €
6b 2.466,71 € 2.546,92 € 2.627,15 € 2.683,63 € 2.742,02 € 2.800,49 € 2.861,45 € 2.926,26 € 2.991,16 € 3.038,83 € - € - €
7 2.347,19 € 2.414,36 € 2.481,46 € 2.528,90 € 2.576,36 € 2.623,82 € 2.671,58 € 2.721,41 € 2.771,28 € 2.802,25 € - € - €
8 2.237,57 € 2.293,23 € 2.348,89 € 2.384,90 € 2.417,63 € 2.450,34 € 2.483,08 € 2.515,82 € 2.548,54 € 2.581,30 € 2.612,38 € - €
9a 2.166,41 € 2.208,41 € 2.250,38 € 2.283,00 € 2.315,61 € 2.348,25 € 2.380,90 € 2.413,55 € 2.446,14 € - € - € - €
9 2.117,36 € 2.163,15 € 2.209,00 € 2.243,39 € 2.274,46 € 2.305,60 € 2.336,66 € 2.367,78 € - € - € - € - €
10 1.965,40 € 2.003,05 € 2.040,73 € 2.075,08 € 2.106,16 € 2.137,24 € 2.168,36 € 2.199,47 € 2.220,76 € - € - € - €
11 1.841,59 € 1.888,46 € 1.917,94 € 1.940,87 € 1.963,75 € 1.986,70 € 2.009,58 € 2.032,53 € 2.055,44 € - € - € - €
12 1.764,10 € 1.793,54 € 1.823,04 € 1.845,91 € 1.868,86 € 1.891,75 € 1.914,69 € 1.937,59 € 1.960,49 € - € - € - €

ab 1. Januar 2017 1,56 Euro

ab A B C D E F

ab 1. Januar 2017 106,24 127,50 140,80 155,91 129,93 173,00

ab 1. Januar 2017 0,78 Euro
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a) für die am 1. Juli vollbeschäftigten Mitarbeiter der Vergütungs-
gruppen 1 bis 5b der Anlagen 2, 2b und 2d zu den AVR und der Ver-
gütungsgruppen Kr14 bis Kr7 der Anlagen 2a und 2c zu den AVR

.

b) für die am 1. Juli vollbeschäftigten Mitarbeiter der Vergütungs-
gruppen 5c bis 12 der Anlagen 2, 2b und 2d zu den AVR und der Ver-
gütungsgruppen Kr6 bis Kr1 der Anlagen 2a und 2c zu den AVR

.“

IX. Änderungen in Anlage 31 zu den AVR – Anhänge A, B und C

1. Änderungen in Anhang A (Anlage 31 zu den AVR)

„Diese Tabellenwerte gelten ausschließlich für die Überleitung und
Höhergruppierung der Mitarbeiter nach Anhang F

.

Diese Tabellenwerte gelten ab dem 1. Januar 2017

ab 1. Januar 2017 307,71 Euro

ab 1. Januar 2017 400,01 Euro

Entgelt- 
Gruppe 

Grundentgelt Entwicklungsstufen 
Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 

EG 15  4.280,05 € 4.748,72 € 4.923,20 € 5.546,38 € 6.020,00 € 6.331,60 € 
EG 14  3.876,23 € 4.299,99 € 4.549,26 € 4.923,20 € 5.496,55 € 5.808,12 € 
EG 13  3.573,37 € 3.963,48 € 4.175,38 € 4.586,64 € 5.159,99 € 5.396,82 € 
EG 12  3.204,27 € 3.552,17 € 4.050,72 € 4.486,96 € 5.047,84 € 5.297,11 € 
EG 11  3.095,36 € 3.427,56 € 3.676,82 € 4.050,72 € 4.592,90 € 4.842,18 € 
EG 10  2.986,43 € 3.302,89 € 3.552,17 € 3.801,47 € 4.275,08 € 4.387,25 € 
EG 9c  2.897,54 € 3.145,50 € 3.442,50 € 3.664,61 € 3.997,76 € 4.142,12 € 
EG 9b  2.648,85 € 2.925,94 € 3.071,16 € 3.464,92 € 3.776,53 € 4.025,78 € 

Entgelt- 
Gruppe 

Grundentgelt Entwicklungsstufen 
Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 

EG 15  4.380,63 € 4.860,31 € 5.038,90 € 5.676,72 € 6.161,47 € 6.480,39 € 
EG 14  3.967,32 € 4.401,04 € 4.656,17 € 5.038,90 € 5.625,72 € 5.944,61 € 
EG 13  3.657,34 € 4.056,62 € 4.273,50 € 4.694,43 € 5.281,25 € 5.523,65 € 
EG 12  3.279,57 € 3.635,65 € 4.145,91 € 4.592,40 € 5.166,46 € 5.421,59 € 
EG 11  3.168,10 € 3.508,11 € 3.763,23 € 4.145,91 € 4.700,83 € 4.955,97 € 
EG 10  3.056,61 € 3.380,51 € 3.635,65 € 3.890,80 € 4.375,54 € 4.490,35 € 
EG 9c  2.965,63 € 3.219,42 € 3.523,40 € 3.750,73 € 4.091,71 € 4.239,46 € 
EG 9b  2.711,10 € 2.994,70 € 3.143,33 € 3.546,35 € 3.865,28 € 4.120,39 € 

“
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2. Änderungen in Anhang B (Anlage 31 zu den AVR)

„Diese Tabellenwerte gelten ausschließlich für die Überleitung und
Höhergruppierung der Mitarbeiter nach Anhang F

.

Diese Tabellenwerte gelten ab 1. Januar 2017

.“

Entgelt- 
Gruppe 

Grundentgelt Entwicklungsstufen 
Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 

P 16 
 

3.957,76 € 4.096,51 € 4.544,51 € 5.066,75 € 5.297,11 €
P 15 

 
3.872,77 € 3.999,74 € 4.317,18 € 4.697,09 € 4.842,18 €

P 14 
 

3.779,07 € 3.902,98 € 4.212,74 € 4.633,60 € 4.710,40 € 
P 13 

 
3.685,38 € 3.806,21 € 4.108,29 € 4.326,40 € 4.382,72 € 

P 12 
 

3.497,98 € 3.612,67 € 3.899,39 € 4.075,52 € 4.157,44 € 
P 11 

 
3.310,59 € 3.419,14 € 3.690,50 € 3.870,72 € 3.952,64 € 

P 10 
 

3.123,20 € 3.225,60 € 3.512,32 € 3.650,56 € 3.737,60 € 
P 9 2.969,60 € 3.123,20 € 3.225,60 € 3.420,16 € 3.502,08 € 
P 8 2.732,33 € 2.865,46 € 3.036,16 € 3.174,02 € 3.365,23 € 
P 7 2.575,02 € 2.732,33 € 2.974,36 € 3.095,36 € 3.220,01 € 
P 6 2.153,91 € 2.308,81 € 2.454,02 € 2.762,59 € 2.841,25 € 2.986,43 €
P 4 2.032,03 € 2.096,25 € 2.139,68 € 2.171,79 € 2.194,45 € 2.228,45 €

Entgelt- 
Gruppe 

Grundentgelt Entwicklungsstufen 
Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 

P 16 4.050,77 € 4.192,78 € 4.651,31 € 5.185,82 € 5.421,59 €
P 15 3.963,78 € 4.093,73 € 4.418,63 € 4.807,47 € 4.955,97 €
P 14 3.867,88 € 3.994,70 € 4.311,74 € 4.742,49 € 4.821,09 €
P 13 3.771,99 € 3.895,66 € 4.204,83 € 4.428,07 € 4.485,71 €
P 12 3.580,18 € 3.697,57 € 3.991,03 € 4.171,29 € 4.255,14 €
P11   3.388,39 € 3.499,49 € 3.777,23 € 3.961,68 € 4.045,53 € 
P 10 3.196,60 € 3.301,40 € 3.594,86 € 3.736,35 € 3.825,43 €
P 9 3.039,39 € 3.196,60 € 3.301,40 € 3.500,53 € 3.584,38 €
P 8 2.796,54 € 2.932,80 € 3.107,51 € 3.248,61 € 3.444,31 €
P 7 2.635,53 € 2.796,54 € 3.044,26 € 3.168,10 € 3.295,68 €
P 6 2.204,53 € 2.363,07 € 2.511,69 € 2.827,51 € 2.908,02 € 3.056,61 €
P 4 2.110,26 € 2.176,96 € 2.222,06 € 2.255,40 € 2.278,94 € 2.314,25 €

“



3. Änderungen in Anhang C (Anlage 31 zu den AVR)
„Stundenentgelte für Anhang A

Stundenentgelte für Anhang B

.“

X. Änderungen in Anlage 32 zu den AVR – Anhänge A, B und C

1. Änderungen in Anhang A (Anlage 32 zu den AVR)
„Diese Tabellenwerte gelten ausschließlich für die Überleitung und
Höhergruppierung der Mitarbeiter nach Anhang G

.
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Entgeltgruppe Stundenentgelt gültig ab  
1. Januar 2017 

EG 15 28,51 € 
EG 14 26,23 € 
EG 13 25,05 € 
EG 12 23,78 € 
EG 11 21,67 € 
EG 10 19,98 € 
EG 9c 19,74 € 
EG 9b 18,84 € 

Entgeltgruppe Stundenentgelt gültig ab  
1. Januar 2017 

P 16 25,77 € 
P 15 24,07 € 
P 14 22,75 € 
P 13 21,31 € 
P 12 20,52 € 
P 11 19,79 € 
P 10 18,89 € 
P 9 18,60 € 
P 8 17,77 € 
P 7 17,03 € 
P 6 15,77 € 
P 4 13,33 € 

Entgelt- 
gruppe 

Grundentgelt Entwicklungsstufen 
Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 

EG 15  4.280,05 € 4.748,72 € 4.923,20 € 5.546,38 € 6.020,00 € 6.331,60 € 
EG 14  3.876,23 € 4.299,99 € 4.549,26 € 4.923,20 € 5.496,55 € 5.808,12 € 
EG 13  3.573,37 € 3.963,48 € 4.175,38 € 4.586,64 € 5.159,99 € 5.396,82 € 
EG 12  3.204,27 € 3.552,17 € 4.050,72 € 4.486,96 € 5.047,84 € 5.297,11 € 
EG 11  3.095,36 € 3.427,56 € 3.676,82 € 4.050,72 € 4.592,90 € 4.842,18 € 
EG 10  2.986,43 € 3.302,89 € 3.552,17 € 3.801,47 € 4.275,08 € 4.387,25 € 
EG 9c  2.897,54 € 3.145,50 € 3.442,50 € 3.664,61 € 3.997,76 € 4.142,12 € 
EG 9b  2.648,85 € 2.925,94 € 3.071,16 € 3.464,92 € 3.776,53 € 4.025,78 € 
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Diese Tabellenwerte gelten ab 1. Januar 2017

.“

2. Änderungen in Anhang B (Anlage 32 zu den AVR)

„Diese Tabellenwerte gelten ausschließlich für die Überleitung und
Höhergruppierung der Mitarbeiter nach Anhang G

.

Diese Tabellenwerte gelten ab 1. Januar 2017

Entgelt- Grundentgelt Entwicklungsstufen 
gruppe Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 
EG 15 4.380,63 € 4.860,31 € 5.038,90 € 5.676,72 € 6.161,47 € 6.480,39 €
EG 14  3.967,32 € 4.401,04 € 4.656,17 € 5.038,90 € 5.625,72 € 5.944,61 € 
EG 13  3.657,34 € 4.056,62 € 4.273,50 € 4.694,43 € 5.281,25 € 5.523,65 € 
EG 12  3.279,57 € 3.635,65 € 4.145,91 € 4.592,40 € 5.166,46 € 5.421,59 € 
EG 11  3.168,10 € 3.508,11 € 3.763,23 € 4.145,91 € 4.700,83 € 4.955,97 € 
EG 10  3.056,61 € 3.380,51 € 3.635,65 € 3.890,80 € 4.375,54 € 4.490,35 € 
EG 9c  2.965,63 € 3.219,42 € 3.523,40 € 3.750,73 € 4.091,71 € 4.239,46 € 
EG 9b  2.711,10 € 2.994,70 € 3.143,33 € 3.546,35 € 3.865,28 € 4.120,39 € 

“

Entgelt- 
gruppe 

Grundentgelt Entwicklungsstufen 
Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 

P 16 3.957,76 € 4.096,51 € 4.544,51 € 5.066,75 € 5.297,11 €
P 15 3.872,77 € 3.999,74 € 4.317,18 € 4.697,09 € 4.842,18 €
P 14 3.779,07 € 3.902,98 € 4.212,74 € 4.633,60 € 4.710,40 €
P 13 3.685,38 € 3.806,21 € 4.108,29 € 4.326,40 € 4.382,72 €
P 12 3.497,98 € 3.612,67 € 3.899,39 € 4.075,52 € 4.157,44 €
P 11 

 
3.310,59 € 3.419,14 € 3.690,50 € 3.870,72 € 3.952,64 € 

P 10 
 

3.123,20 € 3.225,60 € 3.512,32 € 3.650,56 € 3.737,60 €
P 9 2.969,60 € 3.123,20 € 3.225,60 € 3.420,16 € 3.502,08 €
P 8 2.732,33 € 2.865,46 € 3.036,16 € 3.174,02 € 3.365,23 €
P 7 2.575,02 € 2.732,33 € 2.974,36 € 3.095,36 € 3.220,01 €
P 6 2.153,91 € 2.308,81 € 2.454,02 € 2.762,59 € 2.841,25 € 2.986,43 €
P 4 2.032,03 € 2.096,25 € 2.139,68 € 2.171,79 € 2.194,45 € 2.228,45 €

Entgelt- 
gruppe 

Grundentgelt Entwicklungsstufen 
Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 

P 16 4.050,77 € 4.192,78 € 4.651,31 € 5.185,82 € 5.421,59 €
P 15 3.963,78 € 4.093,73 € 4.418,63 € 4.807,47 € 4.955,97 €
P 14 3.867,88 € 3.994,70 € 4.311,74 € 4.742,49 € 4.821,09 €
P 13 3.771,99 € 3.895,66 € 4.204,83 € 4.428,07 € 4.485,71 €
P 12 3.580,18 € 3.697,57 € 3.991,03 € 4.171,29 € 4.255,14 €
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.“

3. Änderungen in Anhang C (Anlage 32 zu den AVR)

„Stundenentgelte für Anhang A

Stundenentgelte für Anhang B

P11   3.388,39 € 3.499,49 € 3.777,23 € 3.961,68 € 4.045,53 € 
P 10 3.196,60 € 3.301,40 € 3.594,86 € 3.736,35 € 3.825,43 €
P 9 3.039,39 € 3.196,60 € 3.301,40 € 3.500,53 € 3.584,38 €
P 8 2.796,54 € 2.932,80 € 3.107,51 € 3.248,61 € 3.444,31 €
P 7 2.635,53 € 2.796,54 € 3.044,26 € 3.168,10 € 3.295,68 €
P 6 2.204,53 € 2.363,07 € 2.511,69 € 2.827,51 € 2.908,02 € 3.056,61 €
P 4 2.110,26 € 2.176,96 € 2.222,06 € 2.255,40 € 2.278,94 € 2.314,25 €

“

Entgeltgruppe Stundenentgelt gültig ab 
 1. Januar 2017 

EG 15 28,51 € 
EG 14 26,23 € 
EG 13 25,05 € 
EG 12 23,78 € 
EG 11 21,67 € 
EG 10 19,98 € 
EG 9c 19,74 € 
EG 9b 18,84 € 

Entgeltgruppe Stundenentgelt gültig ab 
 1. Januar 2017 

P 16 25,77 € 
P 15 24,07 € 
P 14 22,75 € 
P 13 21,31 € 
P 12 20,52 € 
P 11 19,79 € 
P 10 18,89 € 
P 9 18,60 € 
P 8 17,77 € 
P 7 17,03 € 
P 6 15,77 € 
P 4 13,33 € 
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XI. Änderungen in Anlage 33 zu den AVR

1. § 13 Absatz 4 Satz 2 der Anlage 33 zu den AVR (Garantiebeträge):

„2Beträgt der Unterschiedsbetrag zwischen dem derzeitigen Tabel-
lenentgelt und dem Tabellenentgelt nach Satz 1

in den Entgeltgruppen 1 bis 8 weniger als

bzw. in den Entgeltgruppen 9 bis 15 weniger als

so erhält der Mitarbeiter während der betreffenden Stufenlaufzeit
anstelle des Unterschiedsbetrags einen Garantiebetrag von monat-
lich

in den Entgeltgruppen 1 bis 8

bzw. in den Entgeltgruppen 9 bis 15

.“

ab 1. Januar 2017 58,98 Euro

ab 1. Januar 2017 94,39 Euro

ab 1. Januar 2017 58,98 Euro

ab 1. Januar 2017 94,39 Euro
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2. Anhang A zur Anlage 33 zu den AVR

Regelungsziel und wesentlicher Inhalt

Der Beschluss der Regionalkommission Mitte beruht auf den Beschlüssen
der Bundeskommission vom 16. Juni 2016 und vom 8. Dezember 2016.
Dieser zeichnet den zweiten Erhöhungsschritt des im öffentlichen Dienst
erzielten Tarifabschlusses für die Jahre 2016/2017 nach und setzt die neue
Entgeltordnung des öffentlichen Dienstes für Mitarbeitende im Pflege-
dienst in den Einrichtungen und Diensten des Deutschen Caritasverban-
des nach.

Beschlusskompetenz

Die Regionalkommission hat eine Regelungszuständigkeit über die Höhe
aller Vergütungsbestandteile, den Umfang der regelmäßigen Arbeitszeit
und den Umfangs des Erholungsurlaubs innerhalb der von Bundesebene
vorgegebenen mittleren Werte und Bandbreiten sowie die Zuständigkeit
für Regelungen der Beschäftigungssicherung übertragen wurden (§ 10
Abs. 2 und Abs. 3 AK-Ordnung).

* * *

EG Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
S 18 3.610,85 € 3.731,18 € 4.212,65 € 4.573,72 € 5.115,35 € 5.446,34 € 
S 17 3.251,68 € 3.580,74 € 3.971,91 € 4.212,65 € 4.694,07 € 4.976,93 € 
S 16 3.169,89 € 3.502,52 € 3.767,30 € 4.092,27 € 4.453,35 € 4.670,01 € 
S 15 3.053,02 € 3.370,09 € 3.610,85 € 3.887,67 € 4.333,00 € 4.525,56 € 
S 14 3.049,42 € 3.335,53 € 3.603,06 € 3.875,20 € 4.176,12 € 4.386,74 € 
S 13 3.017,97 € 3.251,68 € 3.550,65 € 3.791,35 € 4.092,27 € 4.242,71 € 
S 12 2.950,34 € 3.242,48 € 3.529,13 € 3.781,88 € 4.094,83 € 4.227,23 € 

S 11b 2.845,81 € 3.196,36 € 3.349,24 € 3.734,39 € 4.035,30 € 4.215,84 € 
S 11a 2.784,27 € 3.134,84 € 3.286,73 € 3.671,01 € 3.971,91 € 4.152,45 € 
S 10 2.714,15 € 2.994,60 € 3.134,84 € 3.550,65 € 3.887,67 € 4.164,48 € 
S 9 2.599,20 € 2.892,66 € 3.123,23 € 3.458,61 € 3.773,03 € 4.014,09 € 

S 8b 2.599,20 € 2.892,66 € 3.123,23 € 3.458,61 € 3.773,03 € 4.014,09 € 
S 8a 2.578,24 € 2.829,77 € 3.028,90 € 3.217,56 € 3.400,97 € 3.592,24 € 
S 7 2.521,33 € 2.755,05 € 2.942,03 € 3.128,98 € 3.269,22 € 3.478,44 € 
S 6 nicht besetzt
S 5 nicht besetzt
S 4 2.369,42 € 2.632,35 € 2.795,96 € 2.906,97 € 3.012,14 € 3.175,99 € 
S 3 2.205,83 € 2.476,93 € 2.634,10 € 2.778,42 € 2.844,45 € 2.923,32 € 
S 2 2.106,31 € 2.217,34 € 2.299,13 € 2.392,62 € 2.486,09 € 2.579,59 € 
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Änderung der Anlage 30 zu den AVR
Tarifrunde für Ärzte 2016 bis 2018

Die Regionalkommission Mitte fasst folgenden Beschluss:

I.

1. Im Bereich der Regionalkommission Mitte werden die Vergütungen
nach § 13 i. V. m. Anhang A der Anlage 30 zu den AVR ab dem 1. Sep-
tember 2016 um 2,3 Prozent, ab dem 1. September 2017 um weitere
2,0 Prozent und ab dem 1. Mai 2018 um weitere 0,7 Prozent erhöht.

a) Daraus ergeben sich vom 1. September 2016 bis zum 31. August
2017 folgende Werte für eine 40-Stunden-Woche:

b) Daraus ergeben sich vom 1. September 2017 bis zum 30. April
2018 folgende Werte für eine 40-Stunden-Woche:

c) Daraus ergeben ab dem 1. Mai 2018 folgende Werte für eine 40-
Stunden-Woche:

2. In § 2 Satz 2 i. V. m. Satz 3 der Anlage 30 zu den AVR werden die fol-
genden Werte festgesetzt:

Grundentgelt
1 2 3 4 5 6

IV 8.334,99 8.930,81

III 7.085,64 7.502,09 8.097,88

II 5.656,92 6.131,23 6.547,70 6.790,64 7.027,76 7.264,92

I 4.286,07 4.529,03 4.702,54 5.003,31 5.361,94 5.509,44

Entgeltgruppe
Entwicklungsstufen

Grundentgelt
1 2 3 4 5 6

IV 8.501,69 9.109,43

III 7.227,35 7.652,13 8.259,84

II 5.770,06 6.253,85 6.678,65 6.926,45 7.168,32 7.410,22

I 4.371,79 4.619,61 4.796,59 5.103,38 5.469,18 5.619,63

Entgeltgruppe
Entwicklungsstufen

Grundentgelt
1 2 3 4 5 6

IV 8.561,20 9.173,20

III 7.277,94 7.705,69 8.317,66

II 5.810,45 6.297,63 6.725,40 6.974,94 7.218,50 7.462,09

I 4.402,39 4.651,95 4.830,17 5.139,10 5.507,46 5.658,97

Entgeltgruppe
Entwicklungsstufen

ab dem 1. September 2016: 25,43 Euro

ab dem 1. September 2017: 25,94 Euro

ab dem 1. Mai 2018: 26,12 Euro
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3. In § 8 Absatz 1 Satz 1 i. V. m. Satz 3 der Anlage 30 zu den AVR wer-
den folgende Werte festgesetzt:

a) vom 1. September 2016 bis zum 31. August 2017:

b) vom 1. September 2017 bis zum 30. April 2018:

c) ab dem 1. Mai 2018:

Dieser Beschluss tritt zum 01. September 2016 in Kraft.

Frankfurt, den 15.12.2016

gez. Klaus Koch
Vorsitzender der Regionalkommission Mitte

II. Begründung

Mit dem Tarifabschluss für die Ärzte vom 18./19. Oktober 2016 zwischen
VKA und Marburger Bund hat sich durch deren dreistufige Erhöhung bis
in das 2018 hinein die kritische Wettbewerbssituation der Krankenhäuser
im Bereich der Caritas um qualifiziertes Arztpersonal weiter verändert. So
werden spätestens mit Beginn von Vertragsverhältnissen zu Beginn des
Jahres 2017 Verträge nur dann abzuschließen sein, wenn mindestens die
Entgelte aus dem kommunalen Bereich vereinbart werden.

Die Regionalkommission Mitte ist mit seinem hohen Anteil katholischer
Krankenhäuser hiervon besonders betroffen. Es ist deshalb hier sinnvoll,
bereits frühzeitig auf die geänderte Situation zu reagieren.

EG Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
IV 38,57 38,57

III 35,45 35,45 36,49

II 32,84 32,84 33,88 33,88 34,93 34,93

I 27,62 27,62 28,66 28,66 29,71 29,71

EG Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
IV 39,34 39,34

III 36,16 36,16 37,22

II 33,50 33,50 34,56 34,56 35,63 35,63

I 28,17 28,17 29,23 29,23 30,30 30,30

EG Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
IV 39,62 39,62

III 36,41 36,41 37,48

II 33,73 33,73 34,80 34,80 35,88 35,88

I 28,37 28,37 29,43 29,43 30,51 30,51
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Die Erhöhungen der Vergütungstabellen in Anhang A folgenden Vergü-
tungserhöhungen des Tarifvertrages zwischen VKA und Marburger Bund.

Die Festsetzungen der Einsatzzuschläge im Rettungsdienst vollziehen wie
in § 2 Satz 3 der Anlage festgelegt die Veränderung bei dem Tabellenent-
gelt der EG II Stufe 1 nach. Die Festsetzung der Bereitschaftsstundenver-
gütungen in § 8 Abs. 2 Satz 1 der Anlage 30 folgt entsprechend des Satzes
3 vorzunehmenden v.H.-Sätzen der allgemeinen Entgeltanpassung für die
jeweilige Entgeltgruppe

III. Regelungskompetenz der RK Mitte

Die Regelungskompetenz der Regionalkommission Mitte ergibt sich aus
§ 10 Abs. 2 AK-O 2014 bzw. § 13 Abs. 3 AK-O 2016. Danach ist die Regio-
nalkommission ausschließlich zuständig für die Festlegung der Höhe aller
Vergütungsbestandteile. Dies geschieht hier.

Die Regionalkommission muss dabei die Bandbreiten der durch die
Bundeskommission festgelegten mittleren Werte einhalten. Auch dies ist
hier gegeben. Bei unveränderten mittleren Werten aus dem Beschluss der
Bundeskommission vom 26. März 2015 liegen die hier festgesetzten Werte
um 2,3 Prozent, 4,35 Prozent bzw. nach der letzten Erhöhungsstufe im Mai
2018 um 5,08 Prozent über diesen mittleren Werten. Dies hält sowohl die
aktuelle Bandbreite von 20 v. H. nach § 10 Abs. 1 Satz 2 AK-O 2014 als
auch die von 15 v. H. nach § 13 Abs. 1 Satz 2 AK-O 2016 ein.

Der Beschluss geht von unveränderten Regelungen des Bundesbeschlus-
ses im Bereich der Kompetenz der Bundeskommission aus.

Eine Befristung der mittleren Werte nach § 10 Abs. 2 AK-O 2014 (bzw.
§ 13 Abs. 1 S. 3 ff AK-O 2016) erfolgte mit dem Bundesbeschluss zu den
mittleren Werten vom 26. März 2016 nicht. Die Regionalkommission
Mitte ist deshalb nicht an einer weiteren Festsetzung der Vergütungen vor
einem weiteren Bundesbeschluss zu mittleren Werten gehindert.

* * *

Inkraftsetzung für das Bistum Speyer

Die vorstehenden Beschlüsse der Regionalkommission Mitte setze ich
hiermit für das Bistum Speyer in Kraft.

Speyer, den 31. Januar 2017

Dr. Karl-Heinz Wiesemann
Bischof von Speyer
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102 Inkraftsetzung eines Zentral-KODA-Beschlusses – Rechtsfolgen
eines Dienstgeberwechsels im Geltungsbereich der Grundordnung
des kirchlichen Dienstes im Rahmen kirchlicher Arbeitsverhält-
nisse

I.
Beschluss der Zentral-KODA vom 23.11.2016

gemäß § 3 Abs. 1 Ziffer 3 lit. d) Zentral-KODA-Ordnung (ZKO):

Die Zentral-KODA beschließt gemäß § 3 Abs. 1 Ziffer 3 lit. d) ZKO die
nachfolgende Ordnung:

Ordnung über die Rechtsfolgen eines Dienstgeberwechsels im Geltungs-
bereich der Grundordnung des kirchlichen Dienstes im Rahmen kirch-
licher Arbeitsverhältnisse

Bei jedem Wechsel eines oder einer Beschäftigten von einem Dienstgeber
im Bereich der Grundordnung des kirchlichen Dienstes im Rahmen kirch-
licher Arbeitsverhältnisse zu einem anderen Dienstgeber im Bereich der
Grundordnung, für den ein anderer arbeitsrechtlicher Regelungsbereich
gilt (Wechsel in der Zuständigkeit der nach Art. 7 Grundordnung gebilde-
ten Kommission), gilt Folgendes:

1. Bei der Zuordnung zur Stufe der Entgelttabelle erfolgt grundsätzlich
keine Anrechnung von Vordienstzeiten. Soweit die Unterbrechung
zwischen den Arbeitsverhältnissen nicht mehr als sechs Monate be-
trägt, darf der oder die Beschäftigte jedoch nicht mehr als eine Ent-
wicklungsstufe gegenüber dem vorherigen Arbeitsverhältnis mit ein-
schlägiger beruflicher Tätigkeit zurückgestuft werden.

Weichen die Entgeltsysteme der verschiedenen Kommissionen hin-
sichtlich der Anzahl der Stufen und oder hinsichtlich der regulären
Verweildauer in den Stufen innerhalb derselben Entgeltgruppe von-
einander ab, erfolgt die Stufenzuordnung im neuen Kommissionsrecht
unter Anrechnung der einschlägigen beruflichen Tätigkeiten, soweit
diese bei einem früheren Dienstgeber im Geltungsbereich der Grund-
ordnung geleistet wurden und die Unterbrechung zwischen den Ar-
beitsverhältnissen nicht mehr als 6 Monate beträgt. Die sich daraus er-
gebende Stufenzuordnung kann um eine Stufe abgesenkt werden.

2. Der oder die Beschäftigte erhält auf Antrag vom bisherigen Dienst-
geber die Jahressonderzahlung bzw. das Weihnachtsgeld beim Aus-
scheiden anteilig auch dann, wenn das Arbeitsverhältnis vor einem
festgelegten Stichtag endet. Der Anspruch nach Satz 1 beträgt ein
Zwölftel für jeden Kalendermonat, in dem der oder die Beschäftigte
Anspruch auf Entgelt oder Fortzahlung des Entgelts hat. Als Monat
gilt eine Beschäftigungszeit von mehr als 15 Kalendertagen.
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Diese Regelungen zur Jahressonderzahlung bzw. zum Weihnachts-
geld sind sinngemäß auch auf Regelungen zum Leistungsentgelt bzw.
zur Sozialkomponente bei Dienstgeberwechsel im oben genannten
Sinne anzuwenden.

3. Für die Berechnung von Kündigungsfristen werden Vorbeschäfti-
gungszeiten aus einem vorherigen Arbeitsverhältnis mit einem Fak-
tor von 0,5 berücksichtigt (Vorbeschäftigungszeiten von mehr als
sechs Monaten werden hierbei wie ein volles Jahr angerechnet). Alle
anderen Regelungen, welche darüber hinaus an die Beschäftigungs-
zeit anknüpfen, bleiben hiervon unberührt; dies gilt insbesondere für
die Unkündbarkeit und die Regelungen über die Probezeit.

4. Von den vorstehenden Vorschriften abweichende, für die Beschäftig-
ten günstigere Regelungen in den Arbeitsvertragsordnungen bleiben
unberührt.

5. Diese Ordnung tritt rückwirkend zum 01.06.2016 in Kraft. Sie tritt an
die Stelle der "Ordnung über die Anrechnung von Vordienstzeiten
zur Anerkennung von Stufenlaufzeiten" (Beschluss der Zentral-
KODA vom 12.11.2009).

Osnabrück, den 02.12.2016

Aloys Raming-Freesen
Vorsitzender

II.
Inkraftsetzung für das Bistum Speyer

Den vorstehenden Beschluss der Zentral-KODA vom 23.11.2016 setze ich
hiermit für das Bistum Speyer in Kraft. Zugleich setze ich den Beschluss
der Zentral-KODA vom 12.11.2009 "Ordnung über die Anrechnung von
Vordienstzeiten zur Anerkennung von Stufenlaufzeiten" (OVB 2010, S. 42 f)
außer Kraft.

Speyer, den 7. Februar 2017

Dr. Karl-Heinz Wiesemann
Bischof von Speyer
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Bischöfliches Ordinariat

103 Siegelfreigaben

1. Hauenstein, Hl. Katharina von Alexandrien

Die Katholische Pfarrei und Kirchengemeinde
Hl. Katharina von Alexandrien in Hauenstein
führt das nebenstehend abgedruckte Siegel.
Die Freigabe des Siegels wird hiermit erteilt.

Zugleich wird das bisherige Übergangssiegel
(OVB 2015 S. 849) für ungültig erklärt

Speyer, den 20. Dezember 2016

Dr. Franz Jung
Generalvikar

2. Lauterecken, Hl. Franz Xaver

Die Katholische Pfarrei und Kirchengemeinde
Hl. Franz Xaver in Lauterecken führt das
nebenstehend abgedruckte Siegel. Die Frei-
gabe des Siegels wird hiermit erteilt.

Zugleich wird das bisherige Übergangssiegel
(OVB 2015 S. 846) für ungültig erklärt

Speyer, den 19. Januar 2017

Dr. Franz Jung
Generalvikar
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3. Blieskastel-Lautzkirchen, Heilige Familie

Die Katholische Pfarrei und Kirchengemeinde
Heilige Familie in Blieskastel-Lautzkirchen
führt das nebenstehend abgedruckte Siegel.
Die Freigabe des Siegels wird hiermit erteilt.

Zugleich wird das bisherige Übergangssiegel
(OVB 2015 S. 851) für ungültig erklärt

Speyer, den 30. Januar 2017

Dr. Franz Jung
Generalvikar

4. Martinshöhe, Hl. Bruder Konrad

Die Katholische Pfarrei und Kirchengemeinde
Hl. Bruder Konrad in Martinshöhe führt das
nebenstehend abgedruckte Siegel. Die Frei-
gabe des Siegels wird hiermit erteilt.

Zugleich wird das bisherige Übergangssiegel
(OVB 2015 S. 849) für ungültig erklärt

Speyer, den 30. Januar 2017

Dr. Franz Jung
Generalvikar

104 Leitung von Gottesdiensten durch ehrenamtlich Engagierte in der
Diözese Speyer

Gottesdienstleitung als Verwirklichung des gemeinsamen Priestertums

Die Liturgie der Kirche ist Werk Gottes und Feier des ganzen Volkes Got-
tes. Sie ist Vollzug des Priesteramtes Jesu Christi, der grundlegend in der
feiernden Versammlung gegenwärtig ist, überall da, wo „die Kirche betet
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und singt, er, der versprochen hat: ‚Wo zwei oder drei in meinem Namen
versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen‘ (Mt 18,20).“ (SC 7)

Auch wenn die Eucharistie als das „Herz“ der Kirche unbezweifelbar im
Mittelpunkt des ganzen kirchlichen Lebens steht, umfasst das liturgische
Leben der Kirche seit alters her eine lebendige Vielfalt von Formen des
gemeinsamen Betens und Singens. In all diesen Formen ist der Herr selbst
unter uns gegenwärtig, besonders in der Feier des Wortes Gottes. Das
Seelsorgekonzept des Bistums Speyer sichert daher die Verlässlichkeit der
Eucharistiefeier insbesondere an den Sonn- und Feiertagen in allen Pfar-
reien. Gleichzeitig hält es nicht zuletzt auf dem Hintergrund der dring-
lichen Aufgabe, den Menschen von heute neue Zugänge zur Feier des
Gottesdienstes zu eröffnen, fest: „Es ist „notwendig und sinnvoll, dass den
vielfältigen Möglichkeiten der Christusgegenwart eine Vielfalt gottes-
dienstlicher Formen im Leben der Pfarrei, bzw. Gemeinde entspricht.“
(5.4.2) Das Seelsorgekonzept ermutigt die Pfarreien mit ihren Gemein-
den, den Reichtum liturgischer Feierformen neu zu entdecken und zu
praktizieren. So ist anzustreben, dass in jeder Gemeinde wenigstens ein-
mal in der Woche (gemeint ist an einem Werktag) ein Gottesdienst ge-
feiert wird. An den Sonntagen, an dem in einer Gemeinde keine Eucharis-
tie gefeiert werden kann, soll sie sich zu einem Gottesdienst (zur Wort-
Gottes-Feier, Tagzeitenliturgie, Andacht oder zu einer anderen Gebets-
form) versammeln: „So werden die Gläubigen einander und ihren Herrn
nicht aus den Augen verlieren, und ihre Sehnsucht nach der heiligen Eu-
charistie wird lebendig bleiben.“ (5.4.3.2).

Eine ganze Reihe dieser gottesdienstlichen Feiern (z.B. Rosenkranzgebet,
Andacht, Tagzeitenliturgie) kann – unbeschadet der Gesamtverantwor-
tung des Pfarrers für das liturgische Leben der Pfarrei – von jedem Gläu-
bigen kraft seiner Berufung aus Taufe und Firmung geleitet werden. Eh-
renamtliche, die diesen liturgischen Leitungsdienst wahrnehmen, sollen
vom Pfarrer, dem Pastoralteam und dem Pfarreirat unterstützt werden.

Aufgrund ihres besonderen Charakters gibt es sowohl in der Pfarrei als
auch an Orten der kategorialen Seelsorge (z.B. im Krankenhaus) be-
stimmte Gottesdienstformen, die einer besonderen Beauftragung durch
die für diesen Bereich zuständigen Seelsorgerinnen und Seelsorger bedür-
fen. Darüber hinaus gibt es weitere gottesdienstliche Feiern, die an eine
bischöfliche Beauftragung geknüpft sind.

1. Gottesdienstleiter/innen mit Beauftragung durch die zuständigen Seel-
sorgerinnen/ Seelsorger

Wer den Dienst der Gottesdienstleiterin / des Gottesdienstleiters regelmä-
ßig im öffentlichen Leben der Pfarrei oder an Orten der kategorialen
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Seelsorge wahrnimmt, bedarf, neben der persönlichen Eignung und einer
fachlichen Einführung, einer Beauftragung durch den zuständigen Pfarrer
oder durch die zuständige Seelsorgerin/ den zuständigen Seelsorger.

Die Beauftragung für den Dienst in der Pfarrei geschieht in der Verant-
wortung des Pfarrers und mit der Zustimmung des Pfarreirates. Die Be-
auftragung für den Dienst in der kategorialen Seelsorge geschieht durch
die zuständige Seelsorgerin/den Seelsorger.

Die Beauftragung befähigt zur Übernahme des Dienstes der Gottes-
dienstleiterin/des Gottesdienstleiters.

2. Gottesdienstleiter/innen mit bischöflicher Beauftragung

Im Bistum Speyer können zukünftig Ehrenamtliche zur Leitung folgender
Gottesdienstformen in der Pfarrei durch den Bischof beauftragt werden:

• Leitung von Wort-Gottes-Feiern an Sonntagen
• Leitung der Feier des Sterbesegens
• Leitung von Begräbnisfeiern

In Einrichtungen der kategorialen Seelsorge können Ehrenamtliche zur
Leitung von Wort-Gottes-Feiern und zur Leitung des Sterbesegens durch
den Bischof beauftragt werden.

Die bischöfliche Beauftragung zur Gottesdienstleiterin / zum Gottesdienst-
leiter wird schriftlich beurkundet und gilt für vier Jahre und in der Regel
bis zum Ende der Amtszeit des Pfarreirates oder in der kategorialen Seel-
sorge für die Dauer von vier Jahren (in beiden Fällen zuzüglich einer Über-
gangszeit von 6 Monaten). Sie kann nach Besuch eines Aufbaukurses und
auf Antrag des Pfarreirates bzw. der zuständigen Seelsorgerin / des zustän-
digen Seelsorgers in der kategorialen Seelsorge verlängert werden.

3. Die Ausbildung zur Gottesdienstleiterin/ zum Gottesdienstleiter

Für die Leitung der in Absatz 2. genannten Gottesdienstformen ist neben
der für diesen Dienst erforderlichen persönlichen Eignung eine entspre-
chende Ausbildung nötig. Diese wird von Hauptabteilung I Seelsorge an-
geboten. Die Ausbildung ist offen für alle, die in ihrer Pfarrei oder an Or-
ten der kategorialen Seelsorge Gottesdienste leiten wollen. Folgende Be-
dingungen müssen zu Beginn der Ausbildung zur Gottesdienstleiterin /
zum Gottesdienstleiter erfüllt sein:

• Im pastoralen Konzept der Pfarrei oder am Ort der kategorialen
Seelsorge sind die entsprechenden Gottesdienstformen verankert, so
dass die/der zu beauftragende Gottesdienstleiterin/ Gottesdienstlei-
ter regelmäßig zum Einsatz kommen kann.
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• Der Pfarrer und der Pfarreirat bzw. die Seelsorgerin/ der Seelsorger
in der kategorialen Seelsorge wünschen, dass die Teilnehmerin/der
Teilnehmer regelmäßig Gottesdienste leitet.

• Der Pfarrer sorgt dafür, dass ein Mitglied aus dem Pastoralteam für
die Begleitung der Teilnehmerin/des Teilnehmers während der Aus-
bildung und für den anschließenden Einsatz zur Verfügung steht.

• Die zuständige Seelsorgerin/der zuständige Seelsorger in der katego-
rialen Seelsorge begleitet die Gottesdienstleiterin / den Gottes-
dienstleiter während der Ausbildung und bei der Ausübung ihres
Dienstes.

• Die/der Ehrenamtliche erklärt sich bereit, am gesamten Kurs teilzu-
nehmen.

4. Weitere Voraussetzungen für eine bischöfliche Beauftragung

Der Pfarrer, die Begleiterin / der Begleiter, sowie der Pfarreirat oder die
Seelsorgerin/ der Seelsorger in der kategorialen Seelsorge stimmen dem
Antrag auf bischöfliche Beauftragung zu.

• Die Teilnehmerin/der Teilnehmer verfügt über eigene Erfahrungen
im Bereich der Liturgie. Er/sie lebt aus der Feier der Liturgie, insbe-
sondere aus der Feier der Eucharistie, und zeichnet sich durch eine
christliche Lebensführung aus.

• Die /der zu beauftragende Gottesdienstleiterin /Gottesdienstleiter
hat an der entsprechenden Ausbildung der Hauptabteilung Seel-
sorge teilgenommen und eine „praktische Übung“ in diesem Tätig-
keitsfeld absolviert.

Der Antrag für eine bischöfliche Beauftragung ist mit dem entsprechen-
den Formular schriftlich an die Hauptabteilung I Seelsorge zu richten.

5. Einführung in den Dienst als Gottesdienstleiterin / Gottesdienstleiter

Die Einführung in den Dienst der Gottesdienstleiterin / des Gottesdienst-
leiters in der Pfarrei oder in der kategorialen Seelsorge erfolgt durch den
Pfarrer oder durch die zuständige Seelsorgerin/den zuständigen Seelsor-
ger innerhalb eines Gottesdienstes am Einsatzort.

Speyer, den 3. Februar 2017

Dr. Franz Jung
Generalvikar
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105 Verordnung gemäß § 25 Abs. 4 S. 4 MAVO zu Freistellung und
Kostenerstattung im Bereich der Arbeitsgemeinschaft der
Mitarbeitervertretungen (DiAG) im Bistum Speyer

§ 1 Geltungsbereich und Personenkreis

Diese Verordnung gilt für die Arbeitsgemeinschaft der Mitarbeitervertre-
tungen im Bistum Speyer bezüglich Freistellung und Kostenerstattung ge-
mäß § 25 Abs. 4 S. 4 MAVO.

§ 2 Freistellung des Vorstands

(1) Für die Arbeit des Vorstandes der Arbeitsgemeinschaft der Mitarbei-
tervertretungen wird ein abschließendes Freistellungskontingent von ins-
gesamt einer Vollzeitstelle (100 %) festgelegt. Die Verteilung des 100 %
Freistellungskontingents auf seine Mitglieder erfolgt durch den Vorstand
der Arbeitsgemeinschaft der Mitarbeitervertretungen selbständig, ohne
Vorgaben der jeweiligen Anstellungsträger oder des Bistums Speyer. Die
Verteilung des Freistellungskontingents ist den jeweiligen Anstellungsträ-
gern und dem Bistum Speyer zu melden. Die Verteilung ist grundsätzlich
verbindlich für eine Legislaturperiode der Arbeitsgemeinschaft der Mitar-
beitervertretungen. Die Anstellungsträger sind verpflichtet, die Vorstands-
mitglieder im jeweiligen festgelegten Umfang von der Arbeit freizustellen.
Dies beinhaltet auch eine Reduzierung des Arbeitsumfangs. Für die Pla-
nungssicherheit der Anstellungsträger gilt die vom Vorstand festgelegte
Verteilung grundsätzlich als abschließend. In sachlich begründeten Fällen
werden Änderungen der Festlegung des Freistellungskontingentes inner-
halb von drei Monaten nach Mitteilung an den Anstellungsträger wirk-
sam. Das Bistum Speyer ist über diese Änderungen durch die Arbeitsge-
meinschaft der Mitarbeitervertretungen zu informieren.

(2) Weitergehende individuelle Freistellungs- und Ausgleichsansprüche
gemäß § 25 Abs. 4 S. 2 und S. 3 MAVO für die Tätigkeit des Vorstands ge-
gen die Anstellungsträger bestehen nicht. Letzteres gilt nicht für Fortbil-
dungsansprüche des Vorstands gemäß § 25 Abs. 4 S. 5 MAVO.

§ 3 Kostenerstattung

(1) Anstellungsträger, die verpflichtet sind, Vorstandsmitglieder gemäß § 2
Abs. 1 im jeweiligen festgelegten Umfang von der Arbeit freizustellen, ha-
ben auf Antrag einen Anspruch auf Erstattung der hierfür notwendigen
Arbeitgeberkosten (Arbeitgeberbrutto) gegen das Bistum Speyer.

(2) Der Antrag ist für das jeweilige Kalenderjahr, mit detaillierter Auflis-
tung der monatlichen Arbeitgeberkosten, mit den einschlägigen Gehaltsa-



OVB Speyer 1/2017 385

brechnungen als Beleg einzureichen. Der Antrag ist spätestens zum 30. Ja-
nuar des Folgejahres (Ausschlussfrist) an die Bischöfliche Personalverwal-
tung im Bischöflichen Ordinariat des Bistums Speyer zu richten. Nach die-
sem Datum eingegangene Anträge unterliegen der Ausschlussfrist.

§ 4 Sekretariatskraft

Das Bistum Speyer stellt der Arbeitsgemeinschaft der Mitarbeitervertre-
tungen zur Erledigung ihrer Aufgaben nach der MAVO eine Sekretariats-
kraft (Entgeltgruppe 5 – TVöD-VKA (KODA-Fassung)) im zeitlichen
Umfang der Grenzen des § 8 Abs. 1 Nr. 1 SGB IV zur Verfügung. Anstel-
lungsträger ist das Bistum Speyer. Die fachliche Aufsicht über die Sekreta-
riatskraft hat der/die Vorsitzende des Vorstands der Arbeitsgemeinschaft
der Mitarbeitervertretungen. Alle übrigen Aufsicht- und Weisungsrechte
verbleiben beim Bistum Speyer.

§ 5 In Kraft treten

Diese Regelung tritt zum 01.01.2017 in Kraft. Gleichzeitig tritt die bishe-
rige Regelung vom 6. Dezember 2005 (OVB 2006, S. 69 f.) außer Kraft.

Speyer, den 20. Januar 2017

Dr. Franz Jung
Generalvikar

106 Richtlinie über Fahrtkostenerstattung für pastorale Bereitschaft
der Krankenhausseelsorge im Bistum Speyer

§ 1 Geltungsbereich und Personenkreis

(1) Diese Richtlinie gilt für das Bistum Speyer im Rahmen der pastoralen
Bereitschaft in der Krankenhausseelsorge.

(2) Begünstigter Personenkreis sind Krankenhausseelsorgerinnen und
Krankenhausseelsorger (Krankenhausseelsorger) mit einem Arbeitsver-
tragsverhältnis zum Bistum Speyer. Nicht von dieser Richtlinie erfasst
werden Priester in der Krankenhausseelsorge.
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§ 2 Pastorale Bereitschaft

(1) Pastorale Bereitschaft in den Krankenhäusern auf dem Gebiet der Di-
özese Speyer ist der Einsatz der Krankenhausseelsorger im Rahmen ihrer
Vertrauensarbeitszeit – im Falle eines akuten Seelsorgenotfalls – ohne
dass eine verpflichtende Rufbereitschaft oder ein verpflichtender Bereit-
schaftsdienst angeordnet ist.

(2) Fahrten mit dem privaten PKW von der Privatwohnung zu einem
Krankenhaus (und der Rückweg) im Rahmen der pastoralen Bereitschaft
gelten als angeordnete Dienstfahrten des Dienstgebers.

§ 3 Individuelle Kilometerzulage

(1) Für Fahrten mit dem privaten PKW von der Privatwohnung zu einem
Krankenhaus (und den Rückweg) im Rahmen der pastoralen Bereitschaft
dürfen die Krankenhausseelsorger eine individuelle Kilometerzulage für
gefahrene Kilometer geltend machen. Anträge auf individuelle Kilometer-
zulage in diesem Sinne sind separat von üblichen Reisekostenerstattungs-
anträgen zu führen und separat beim zuständigen Vorgesetzten – unter de-
taillierter Benennung des akuten Seelsorgenotfalls – einzureichen. Der
Vorgesetzte zeichnet die Anträge ab und leitet sie an die ZGAST weiter.
Eine individuelle Kilometerzulage darf nicht für den alltäglichen Weg von
der Wohnung zur Arbeit beantragt werden, sondern nur im Rahmen der
pastoralen Bereitschaft bei einem akuten Seelsorgenotfall (regelmäßig bei
Zweitfahrten in nächtlichen Einsätzen).

(2) Die im Einzelfall beantragten individuellen Kilometerzulagen werden
von der ZGAST mit 35 Cent pro Kilometer als steuer- und sozialversiche-
rungspflichtiger Lohn in der Gehaltsabrechnung berücksichtigt.

§ 4 In Kraft treten

Diese Regelung tritt mit Veröffentlichung im Oberhirtlichen Verordnungs-
blatt (OVB) in Kraft.

Speyer, den 23. Januar 2017

Dr. Franz Jung
Generalvikar
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107 Zählung der sonntäglichen Gottesdienstteilnehmer am 12. März
2017

Gemäß Beschlüssen der Deutschen Bischofskonferenz (vgl. Vollversamm-
lung vom 24. 27.02.1969, Prot. Nr. 18, und Ständiger Rat vom 27.04.1992,
Prot. Nr. 5) werden für die Zwecke der kirchlichen Statistik der Bistümer
in der Bundesrepublik Deutschland die Gottesdienstteilnehmer zwei Mal
im Jahr gezählt. Die erste Zählung findet am zweiten Sonntag in der Fas-
tenzeit (12. März 2017) statt. Zu zählen sind alle Personen, die an den
sonntäglichen Hl. Messen (einschl. Vorabendmesse) teilnehmen. Mitzu-
zählen sind auch die Besucher der Wort- oder Kommuniongottesdienste,
die anstelle einer Eucharistiefeier gehalten werden. Zu den Gottesdienst-
teilnehmern zählen auch die Angehörigen anderer Pfarreien (z. B. Wall-
fahrer, Seminarteilnehmer, Touristen und Besuchsreisende).

Das Ergebnis dieser Zählung ist am Jahresende in den Erhebungsbogen
der kirchlichen Statistik für das Jahr 2017 unter der Rubrik „Gottesdienst-
teilnehmer am zweiten Sonntag in der Fastenzeit“ (Pos. 2) einzutragen.

108 Schriftenreihen der Deutschen Bischofskonferenz

Beim Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz sind folgende Bro-
schüren erschienen:

Reihe „Die deutschen Bischöfe“

Nr. 103

Die Zukunft des konfessionellen Religionsunterrichts

In dieser Erklärung geben die deutschen Bischöfe Empfehlungen zur Si-
cherung und Weiterentwicklung des katholischen Religionsunterrichts an-
gesichts der demographischen Veränderungen und der regionalen Unter-
schiede. Sie nehmen dabei insbesondere die Kooperation mit dem evange-
lischen Religionsunterricht in den Blick. Auf der Grundlage bisheriger Er-
fahrungen in einigen Bundesländern werden die theologischen Grundla-
gen der Kooperation beider Fächer dargestellt, religionspädagogische
Empfehlungen gegeben und rechtliche Eckpunkte in Erinnerung gerufen.

Reihe „Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls“

Nr. 207

Apostolisches Schreiben misericordia et misera von Papst Franziskus

Zum Abschluss des Außerordentlichen Heiligen Jahres der Barmherzig-
keit zeichnet Papst Franziskus Perspektiven der Barmherzigkeit in den
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Lebensbereichen der Gläubigen und im Leben der Kirche auf. Diese rei-
chen von der Familie über die Gefangenenseelsorge bis hin zur Verortung
des Sakraments der Versöhnung in der Kirche. Dabei schaut Papst Fran-
ziskus zurück auf das Heilige Jahr und entwirft theologische Perspektiven,
wie das Jahr der Barmherzigkeit weiter in der Kirche wirken soll.

Nr. 208

Apostolische Konstitution Vultum Dei quaerere von Papst Franziskus
über das kontemplative Leben in Frauenorden

Papst Franziskus liegt das Ordensleben besonders am Herzen. Dazu dient
die neue Apostolische Konstitution über das kontemplative Leben der
Frauenorden. Das Dokument stellt Aspekte dar, die das Ordensleben prä-
gen: Gebet, Klausur, Arbeit und Gemeinschaft.

Reihe „Arbeitshilfen“

Nr. 291

„Gewaltlosigkeit – Stil einer Politik für den Frieden“ – Welttag des Frie-
dens 2017

Vor dem Hintergrund der zahlreichen gewalttätigen Konflikte weltweit
und der Fragilität einer jeden Friedensordnung, hat Papst Franziskus den
50. Welttag des Friedens am 1. Januar 2017 unter das Thema „Gewaltlosig-
keit – Stil einer Politik für den Frieden“ gestellt. Die Arbeitshilfe der
Deutschen Bischofskonferenz greift den 50. Jahrestag der Einführung des
Welttags des Friedens durch Papst Paul VI. am 1. Januar 1967 mit einem
Rückblick auf die vergangenen Welttage des Friedens auf. Sie entfaltet an-
schließend das diesjährige Thema in systematischer, biblischer und prakti-
scher Perspektive und bietet auch Anregungen für Gottesdienste und Ge-
betsstunden.

Nr. 292

„Zur Freiheit hat uns Christus befreit“ (Gal 5,1). Sucht – Eine Herausfor-
derung für die Pastoral

Für pastorales Handeln bringen Suchterkrankungen sehr spezifische An-
forderungen mit sich. Schon allein im Erkennen der Problematik liegt eine
besondere Herausforderung, denn suchtkranke Menschen werden nicht so
ohne Weiteres von dem territorialen Angebot der Pfarreien bzw. Pfarrge-
meinschaften erreicht. Zwar kann Seelsorge keine Suchttherapie ersetzen,
dennoch vermag sie eine Hilfestellung zu geben. Ziel der Arbeitshilfe ist
vor allem, den pastoralen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu ermög-
lichen, eine Suchterkrankung zu erkennen und ihre Dynamiken zu verste-
hen. Sie informiert aber auch über die Angebote der professionellen
Suchthilfe und Sucht-Selbsthilfe.
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Bezugshinweis

Alle genannten Broschüren können wie die bisherigen Hefte der Reihen
bestellt werden beim Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz, Post-
fach 2962, 53019 Bonn, E-Mail: broschueren@dbk.de. Sie können auch von
der Internetseite der Deutschen Bischofskonferenz www.dbk.de herunter-
geladen werden (mit Ausnahme der Buchreihe „Forum Weltkirche“, die
nur im Buchhandel zu beziehen ist). Dort finden sich auch Kurzinforma-
tionen zum Inhalt der einzelnen Broschüren.

Dienstnachrichten

Entpflichtungen/Beauftragung

Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann hat mit Wirkung vom 1. Dezember
2016 Diakon Mladen S v o b o d a , Frankenthal, als Ständigen Diakon im
Zivilberuf in der Pfarrei Frankenthal Hl. Dreifaltigkeit entpflichtet und
ihn mit Wirkung vom 1. Februar 2017 zur Mithilfe in der Kroatischen Ge-
meinde Ludwigshafen beauftragt.

Des Weiteren hat er mit Wirkung vom 1. Januar 2017 Schwester Elisabeth
S c h l o ß OP, Speyer, als Krankenhausseelsorgerin am Diakonissenkran-
kenhaus Speyer entpflichtet.

Ausscheiden aus dem Dienst der Diözese

Mit Wirkung vom 1. Januar 2017 ist Gemeindereferentin Christiane
G ö t z , Pfalzklinikum Klingenmünster, aus dem Dienst der Diözese aus-
geschieden.

Adressänderung

Pfarrer Ralf F e i x , Jägerstraße 14, 67105 Schifferstadt
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